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Anwendungshilfe zur  

EEG-Anlagenregisterverordnung 

 

Nachdem am 1. August 2014 das EEG 2014 in Kraft getreten war, trat am 5. August 2014 die 

Anlagenregisterverordnung (AnlRegV) in Kraft. Gemäß dem EEG 2009 und 2012 unterlagen nur 

neu in Betrieb genommene Solarstromanlagen einer Registrierungspflicht. Nun führt die Anlagen-

registerverordnung zusammen mit § 6 EEG 2014 eine Registrierungspflicht für alle neu in Betrieb 

genommenen EEG-Anlagen sowie für bestimmte Bestandsanlagen ein. Registrierungspflichtig ist 

hier der Anlagenbetreiber. Die Registrierung der Anlagen findet wie bislang durch die Bundes-

netzagentur statt.  

Außerdem haben Netzbetreiber nach der Verordnung bestimmte Mitwirkungs- und Überprü-

fungspflichten gegenüber der Bundesnetzagentur sowie teilweise Informationspflichten gegen-

über den Anlagenbetreibern. Schließlich bewirkt der Verstoß gegen die Registrierungspflicht für 

Anlagenbetreiber nicht nur eine Vergütungsreduzierung auf null (§ 25 Abs. 1 EEG 2014). Er kann 

auch eine Ordnungswidrigkeit nach § 15 AnlRegV darstellen.  

Diese Anwendungshilfe dient daher der Information der Mitgliedsunternehmen über die Rechte 

und Pflichten der Anlagenbetreiber und Netzbetreiber im Rahmen dieser Verordnung und fußt 
dabei auf der „Anwendungshilfe zu den wesentlichen Änderungen des EEG 2014 gegen-

über den Vorgängerfasszungen und den Förderbedingungen für Neuanlagen“ des BDEW, 

die unter folgendem Link zur Verfügung steht:  

https://www.bdew.de/internet.nsf/id/87551BECDEBE480FC1257D2600401E37/$file/Energie-

Info_EEG_2014_final_clean.pdf 

Die Anwendungshilfe zur Anlagenregisterverordnung setzt damit die bewährte Reihe der BDEW-

Anwendungshilfen zum EEG 2012, 2009, 2004 und 2000 fort.  

Zu den rechtlichen Fragen zum EEG 2012 hat der BDEW die „Fragen und Antworten zum EEG 

2012“ veröffentlicht. Aufgrund des Umfangs der Themen sind die „Fragen und Antworten zum 

EEG 2012“ auf folgende Themenbereiche aufgeteilt: 

- Solarstrom (2. Auflage), 

- Wasserkraft,  

- Biomasse (2. Auflage), 

- Einspeisemanagement (2. Auflage) und  

- Direktvermarktung. 

Diese „Fragen und Antworten zum EEG 2012“ werden ergänzt durch die BDEW-

Anwendungshilfen  

- zur Managementprämienverordnung (2. Auflage),  

- zur Systemstabilitätsverordnung,  

- zur Anwendung des EEG-Anlagenbegriffs gemäß dem BGH-Urteil vom 23. Oktober 2013 

(Az. VIII ZR 262/12) und  

- zu „Plug-In-PV-Modulen“.  

Außerdem hat der BDEW zum EEG 2009 bisher die folgenden „Fragen und Antworten zum 

EEG 2009“ veröffentlicht, die nach folgenden Themen aufgeteilt sind:  

- Netzanschluss und Netzausbau einschließlich Einspeisemanagement (2. Auflage), 

- Vergütung und Direktvermarktung (2. Auflage),  

- Inbetriebnahme von EEG-Anlagen über einen Jahreswechsel (2. Auflage), 

- Messung und Messeinrichtungen (1. Auflage), 

https://www.bdew.de/internet.nsf/id/87551BECDEBE480FC1257D2600401E37/$file/Energie-Info_EEG_2014_final_clean.pdf
https://www.bdew.de/internet.nsf/id/87551BECDEBE480FC1257D2600401E37/$file/Energie-Info_EEG_2014_final_clean.pdf
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- Wasserkraft (1. Auflage), 

- Biomasse (2. Auflage),  

- Windenergie (2. Auflage), 

- Übergangsregelung für Palm- und Sojaöl (2. Auflage ), 

- Hinweise zur Anwendung von § 66 Abs. 1a EEG 2009 (1. Auflage), 

- Solarstrom (2. Auflage) und  

- Vertriebsrechtliche Änderungen (2. Auflage). 

Aufgrund der Übergangsregelungen in § 100 ff. EEG 2014 und § 66 Abs. 1 EEG 2012 sind diese 

Anwendungshilfen zum EEG 2012 und 2009 grundsätzlich weiter anwendbar, so dass sie weiter-

hin herangezogen können. Gleiches gilt grundsätzlich auch für die Regelungen zum Netzan-

schluss.  

Die vorliegende Anwendungshilfe sowie die jeweils aktuelle Fassung der „Fragen und Antworten 

zum EEG 2012“ und die übrigen BDEW-Anwendungshilfen zum EEG können Sie jeweils auf der 

BDEW-Website im geschlossenen Mitgliederbereich unter „Energie/Recht/EEG und KWK-G“ un-

ter folgendem Link beziehen: 

https://www.bdew.de/internet.nsf/id/DE_Fragen-und-Antworten-zum-EEG 

Gleiches gilt für die „Fragen und Antworten zum EEG 2009“ und die „Fragen und Antworten zum 

KWK-G 2009“ des BDEW.  

Die vorliegende Anwendungshilfe sowie die vorstehenden BDEW-Anwendungshilfen zum EEG 

2012 und 2009 wurden vom BDEW-Fachausschuss „Rechtsfragen EEG und KWK-G“ erarbeitet, 

der vor allem aus Juristen verschiedener Mitgliedsunternehmen aller Wertschöpfungsstufen zu-

sammengesetzt ist.  

Der BDEW hat darüber hinaus eine Umsetzungshilfe zum EEG 2012 für Netzbetreiber erarbei-

tet, die Grundlageninformationen und einen Gesamtüberblick zu allen Ebenen des EEG 2012 

einschließlich des Belastungsausgleiches enthält. Sie ist auf der BDEW-Website barrierefrei unter 

„Energie/Energienetze und Regulierung/Netzwirtschaft und Netzzugang/EEG und KWK-G/EEG-

Umsetzungshilfen“ und unter folgendem Link veröffentlicht:  

http://www.bdew.de/internet.nsf/res/313F1B2B1578A980C1257BEA0052440C/$file/130516%20B

DEW-Umsetzungshilfe%20EEG%202012.pdf 

Die Umsetzungshilfe zum EEG 2009 für Netzbetreiber ist unter folgendem Link verfügbar: 

http://www.bdew.de/internet.nsf/res/38F4D08850057D8BC1257BEA00524436/$file/BDEW-

Umsetzungshilfe-zum-EEG-2009__Version2-0_20110823.pdf 

Außerdem hat der BDEW eine „Vertriebliche Umsetzungshilfe zum EEG 2012“ insbesondere 

zur EEG-Umlagepflicht nach dem EEG 2012 erarbeitet, die unter folgendem Link verfügbar ist:  

https://www.bdew.de/internet.nsf/id/1F5B040154059F4FC1257B8100498A30/$file/BDEW-

Umsetzungshilfe-Vertrieb-EEG-2012-1te-Auflage-Endfassung-final.pdf 

 

Eine Übersicht aller BDEW-Anwendungshilfen zum EEG 2014, 2012 und 2009 

ist auf der Folgeseite aufgeführt. 

 
Ansprechpartner:  
Rechtsfragen: 
Christoph Weißenborn 
Tel.: +49 30 300199 – 1514 
christoph.weissenborn@bdew.de  

Netzwirtschaftliche Fragen: 
Laura Emmermacher  
Tel.: +49 30 300199 – 1111 
laura.emmermacher@bdew.de 

https://www.bdew.de/internet.nsf/id/DE_Fragen-und-Antworten-zum-EEG
http://www.bdew.de/internet.nsf/res/313F1B2B1578A980C1257BEA0052440C/$file/130516%20BDEW-Umsetzungshilfe%20EEG%202012.pdf
http://www.bdew.de/internet.nsf/res/313F1B2B1578A980C1257BEA0052440C/$file/130516%20BDEW-Umsetzungshilfe%20EEG%202012.pdf
http://www.bdew.de/internet.nsf/res/38F4D08850057D8BC1257BEA00524436/$file/BDEW-Umsetzungshilfe-zum-EEG-2009__Version2-0_20110823.pdf
http://www.bdew.de/internet.nsf/res/38F4D08850057D8BC1257BEA00524436/$file/BDEW-Umsetzungshilfe-zum-EEG-2009__Version2-0_20110823.pdf
https://www.bdew.de/internet.nsf/id/1F5B040154059F4FC1257B8100498A30/$file/BDEW-Umsetzungshilfe-Vertrieb-EEG-2012-1te-Auflage-Endfassung-final.pdf
https://www.bdew.de/internet.nsf/id/1F5B040154059F4FC1257B8100498A30/$file/BDEW-Umsetzungshilfe-Vertrieb-EEG-2012-1te-Auflage-Endfassung-final.pdf
mailto:christoph.weissenborn@bdew.de
mailto:laura.emmermacher@bdew.de
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Aktuelle BDEW-Anwendungshilfen zum EEG 2014, 2012 und 2009 (Stand: 12.02.2015) 

Alle Anwendungshilfen sind außerdem verfügbar unter www.bdew.de im geschlossenen Mitgliederbereich 
unter „Energie / Recht / EEG und KWK-G / Fragen und Antworten zum EEG“. 

BDEW-Anwendungshilfe zum EEG 2014 

„BDEW-Anwendungshilfe zu den wesentlichen Änderungen des EEG 2014 gegenüber den Vor-

gängerfassungen und den Förderbedingungen für Neuanlagen“ 

Fragen und Antworten zum EEG 2009 Fragen und Antworten zum EEG 2012 

Netzanschluss und Netzausbau, 2. Auflage  

 Fragen und Antworten zur Systemstabilitätsverord-

nung 

 Einspeisemanagement, 2. Auflage 

Messung und Messeinrichtungen, 1. Auflage  

Vergütung und Direktvermarktung, 2. Auflage Direktvermarktung 

 BDEW-Hinweise Managementprämienverordnung – 

MaPrV, 1. Auflage und 2. Auflage 

Inbetriebnahme von EEG-Anlagen über einen 

Jahreswechsel, 2. Auflage 

 

Wasserkraft Wasserkraft 

Windenergie, 1. Auflage  

Biomasse, 2. Auflage Biomasse, 2. Auflage 

 Hinweise zur Anwendung des EEG-

Anlagenbegriffs gemäß dem BGH-Urteil vom 23. 

Oktober 2013 (Az. VIII ZR 262/12) 

Übergangsregelung für Palm- und Sojaöl – 

Anwendungsfragen und Verfassungsmäßigkeit, 

2. Auflage 

 

Hinweise zur Anwendung von § 66 Abs. 1a 

EEG 2009 (Biomasse und Wasserkraft) 

 

Solarstrom, 2. Auflage Solarstrom, 2. Auflage 

 Rechtliche Hinweise zum Anschluss von „Plug-in“-

Solarstromanlagen 

BDEW-Umsetzungshilfen zum EEG 2009  BDEW-Umsetzungshilfen zum EEG 2012 

Empfehlungen für Netzbetreiber zur Umset-

zung des Gesetzes für den Vorrang Erneuerba-

rer Energien, Version 2.0 

Empfehlungen für Netzbetreiber zur Umsetzung des 

Gesetzes für den Vorrang Erneuerbarer Energien 

Vertriebliche Umsetzungshilfe zum EEG 2009 

des BDEW, 2. Auflage  

Vertriebsrechtliche Änderungen, 2. Auflage 

Vertriebliche Umsetzungshilfe zum EEG 2012 des 

BDEW 

http://www.bdew.de/
https://bdew.de/internet.nsf/id/20140731-energie-info-eeg-2014--anwendungshilfe-zu-den-wesentlichen-aenderungen-des-eeg-2014-gegen/$file/Energie-Info_EEG_2014_final_clean.pdf
https://bdew.de/internet.nsf/id/20140731-energie-info-eeg-2014--anwendungshilfe-zu-den-wesentlichen-aenderungen-des-eeg-2014-gegen/$file/Energie-Info_EEG_2014_final_clean.pdf
https://www.bdew.de/internet.nsf/id/DE_20100228_Fragen_und_Antworten_zum_EEG_2009_-_Netzanschluss_und_Netzausbau/$file/BDEW-F+A-EEG2009-Netzanschluss_und_Netzausbau-2te-Auflage.pdf
https://bdew.de/internet.nsf/id/9C081D7C7E1508DFC1257C0B0031A67F/$file/BDEW-FA_EEG_2012-SysStabV-final-15102013-neu.pdf
https://bdew.de/internet.nsf/id/9C081D7C7E1508DFC1257C0B0031A67F/$file/BDEW-FA_EEG_2012-SysStabV-final-15102013-neu.pdf
https://www.bdew.de/internet.nsf/id/42B2728B5CF4C84BC1257AAE0058DC04/$file/2-BDEW-FAQ_EEG_2012_Einspeisemanagement.pdf
https://www.bdew.de/internet.nsf/id/DE_20100228_Fragen_und_Antworten_zum_EEG_2009_-_Messung_und_Messeinrichtungen/$file/BDEW-F+A-EEG2009-Messung%20und%20Messeinrichtungen-1te_Auflage….pdf
https://www.bdew.de/internet.nsf/id/DE_20100228_Fragen_und_Antworten_zum_EEG_2009_-_Verguetung_und_Direktvermarktung/$file/BDEW-F+A-EEG2009-Vergütung+Direktvermarktung-Endfassung-2t….pdf
https://www.bdew.de/internet.nsf/id/42B2728B5CF4C84BC1257AAE0058DC04/$file/3-BDEW-FAQ-EEG_2012_Direktvermarktung.pdf
http://bdew.de/internet.nsf/id/6E1C48CFC0C6699AC1257ABD0049D75F/$file/121120-Energie-Info-Auslegungshilfe-zur-MaPrV-clean-final.pdf
https://www.bdew.de/internet.nsf/id/F53E8C1B170EB460C1257B8100494E12/$file/BDEW-Hinweise-MaPrV-2te-Auflage-final.pdf
https://www.bdew.de/internet.nsf/id/DE_20100228_Fragen_und_Antworten_zum_EEG_2009_-_Inbetriebnahme_von_EEG-Anlagen_ueber_einen_Jahreswec/$file/BDEW-F+A-EEG2009-Inbetriebnahme-EEG-Anlagen-Jahreswechsel-….pdf
https://www.bdew.de/internet.nsf/id/DE_20100228_Fragen_und_Antworten_zum_EEG_2009_-_Inbetriebnahme_von_EEG-Anlagen_ueber_einen_Jahreswec/$file/BDEW-F+A-EEG2009-Inbetriebnahme-EEG-Anlagen-Jahreswechsel-….pdf
https://www.bdew.de/internet.nsf/id/DE_20100228_Fragen_und_Antworten_zum_EEG_2009_-_Wasserkraft/$file/BDEW-F+A-EEG2009-Wasserkraft-Endfassung-1te-Auflage.pdf
https://www.bdew.de/internet.nsf/id/42B2728B5CF4C84BC1257AAE0058DC04/$file/4-BDEW-FAQ-EEG_2012_Wasserkraft.pdf
https://www.bdew.de/internet.nsf/id/DE_20100228_Fragen_und_Antworten_zum_EEG_2009_-_Windenergie/$file/BDEW-F+A-EEG2009-Windenergie-Endfassung-2te-Auflage.pdf
https://www.bdew.de/internet.nsf/id/DE_20100228_Fragen_und_Antworten_zum_EEG_2009_-_Biomasse/$file/BDEW-F+A-EEG2009-Biomasse-Endfassung-2te-Auflage.pdf
https://www.bdew.de/internet.nsf/id/58DFC05E25A35675C1257D2600409D74/$file/BDEW-F+A-EEG2012-Biomasse-2te%20Auflage-final-clean.pdf
https://www.bdew.de/internet.nsf/id/964D45AA2F30F688C1257C4400513704/$file/BDEW-AWH-Hinweise-EEG-Anlagenbegriff-EEG2012-16122013-final-clean.pdf
https://www.bdew.de/internet.nsf/id/964D45AA2F30F688C1257C4400513704/$file/BDEW-AWH-Hinweise-EEG-Anlagenbegriff-EEG2012-16122013-final-clean.pdf
https://www.bdew.de/internet.nsf/id/964D45AA2F30F688C1257C4400513704/$file/BDEW-AWH-Hinweise-EEG-Anlagenbegriff-EEG2012-16122013-final-clean.pdf
https://www.bdew.de/internet.nsf/id/DE_20100228_Fragen_und_Antworten_zum_EEG_2009_-_uebergangsregelung_fuer_Palm-_und_Sojaoel/$file/BDEW-F+A-EEG2009-Palm-Sojaoel-AendG-Endfassung-2te-Auflage….pdf
https://www.bdew.de/internet.nsf/id/DE_Fragen_und_Antworten_zum_EEG_2009_Ausgabe_Hinweise_zur_Anwendung_von_66_Abs_1a_EEG_2009_1_Aufla/$file/BDEW-F%20A-EEG2009-§66IaEEG2009-Wachstumsbeschleunigungsgesetz-1te-Auflage-Endfassung.pdf
https://www.bdew.de/internet.nsf/id/DE_20100228_Fragen_und_Antworten_zum_EEG_2009_-_Solarstrom/$file/BDEW-F+A-EEG2009-Solarstrom-Endfassung-2te-Auflage.pdf
https://bdew.de/internet.nsf/id/15F96B9F71D5E6EDC1257C0B0031F3B9/$file/BDEW-FA-EEG2012-Solarstrom-2te-Auflage-16102013-final.pdf
https://www.bdew.de/internet.nsf/id/89F6A3AFBFDDFCBEC1257B810049AF65/$file/Energie-Info-Plug-In-Solarstromanlagen-Endfassung-final.pdf
https://www.bdew.de/internet.nsf/id/89F6A3AFBFDDFCBEC1257B810049AF65/$file/Energie-Info-Plug-In-Solarstromanlagen-Endfassung-final.pdf
http://www.bdew.de/internet.nsf/res/38F4D08850057D8BC1257BEA00524436/$file/BDEW-Umsetzungshilfe-zum-EEG-2009__Version2-0_20110823.pdf
http://www.bdew.de/internet.nsf/res/313F1B2B1578A980C1257BEA0052440C/$file/130516%20BDEW-Umsetzungshilfe%20EEG%202012.pdf
http://www.bdew.de/internet.nsf/id/6EC2484E2764A337C125791400284157/$file/BDEW-Umsetzungshilfe-Vertrieb-2te-Auflage-Endfassung.pdf
https://www.bdew.de/internet.nsf/id/DE_20100228_Fragen_und_Antworten_zum_EEG_2009_-_Vertriebsrechtliche_Aenderungen/$file/BDEW-F+A-EEG2009-Vertrieb-Endfassung-2te-Auflage.pdf
https://www.bdew.de/internet.nsf/id/1F5B040154059F4FC1257B8100498A30/$file/BDEW-Umsetzungshilfe-Vertrieb-EEG-2012-1te-Auflage-Endfassung-final.pdf
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A. Inkrafttreten der Anlagenregisterverordnung 

Am 5. August 2014 ist die "Verordnung über ein Register für Anlagen zur Erzeugung von Strom 

aus erneuerbaren Energien und Grubengas" (Anlagenregisterverordnung, AnlRegV) in Kraft ge-

treten1. Sie wurde am Tag vorher im Bundesgesetzblatt verkündet2. Die Verordnung steht zu-

sammen mit dem EEG 20143 auch auf der offiziellen Internetseite des Bundesjustizministeriums 

in elektronischer Fassung zur Verfügung4.  

Die Anlagenregisterverordnung war zwar ursprünglich bereits im April 2014 vom Bundeskabinett 

beschlossen worden,5 musste jedoch in der Folge noch einmal aufgrund der Änderungen im Re-

gierungsentwurf zum EEG 2014, die der Deutsche Bundestag vorgenommen hatte, angepasst 

werden. Speziell wurden geänderte bzw. neu hinzu gekommene Meldepflichten in die Verord-

nung eingearbeitet. Dementsprechend ist die Fassung vom April 2014 gegenüber der letztlich 

beschlossenen, aktuellen Fassung der Verordnung6 nicht maßgeblich.  

Außerdem ist die Anlagenregisterverordnung mit Wirkung zum 1. März 2015 noch durch Art. 4 

der „Verordnung zur Einführung von Ausschreibungen der finanziellen Förderung für Freiflächen-

anlagen sowie zur Änderung weiterer Verordnungen zur Förderung der erneuerbaren Energien“7 

insbesondere hinsichtlich der Registrierungspflicht für „genehmigungsbedürftige Anlagen“ nach 

§ 4 AnlRegV und Solarstrom-Freiflächenanlagen aus einem EEG-Ausschreibungsverfahren ge-

ändert worden. Entsprechende Änderungen sind in diese Anwendungshilfe bereits mit Hinweis 

auf ein Wirksamwerden zum 1. März 2015 eingearbeitet worden.  

Diese Anwendungshilfe ist in folgende Kapitel unterteilt:  

- Kapitel B: eine Kurzübersicht über die Pflichten von Anlagen- und Netzbetreibern 

bei der Registrierung von EEG-Anlagen, 

- Kapitel C: eine ausführliche Darstellung der Inhalte der Verordnung,  

- Kapitel D: weitere Informationen zur Registrierung von EEG-Anlagen und  

- Kapitel E: Textbaustein als Formulierungsvorschlag, mit dem Netzbetreiber die Be-

treiber von Bestandsanlagen nach § 16 Abs. 3 EEG 2014 informieren können. 

                                                
1
 § 17 der AnlRegV; vgl. Informationen auf der Internet-Seite des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie: 

http://www.bmwi.de/DE/Presse/pressemitteilungen,did=648572.html.  
2
 BGBl. I S. 1320 ff., Link: 

http://www.bgbl.de/banzxaver/bgbl/start.xav#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D'bgbl114s1320.pdf'%5D__140722
4724264.  
3
 http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/eeg_2014/gesamt.pdf.  

4
 http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/anlregv/gesamt.pdf sowie nachfolgendes Kapitel C I. 1. b).  

5
 Link: http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/Gesetz/verordnung-ueber-ein-register-fuer-anlagen-zur-erzeugung-

von-strom-aus-erneuerbaren-energien-und-grubengas,property=pdf,bereich=bmwi2012,sprache=de,rwb=true.pdf.  
6
 Der vom Bundeskabinett beschlossene Verordnungstext steht samt Begründung unter folgendem Link zur Verfügung: 

http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/V/verordnung-
anlagenregister,property=pdf,bereich=bmwi2012,sprache=de,rwb=true.pdf.  
7
 Link zur von der Bundesregierung beschlossenen Fassung der Verordnung: http://www.erneuerbare-

energien.de/EE/Redaktion/DE/Downloads/Verordnungen/photovoltaik-
freiflaechenausschreibungsverordnung.pdf?__blob=publicationFile&v=7.  

http://www.bmwi.de/DE/Presse/pressemitteilungen,did=648572.html
http://www.bgbl.de/banzxaver/bgbl/start.xav#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D'bgbl114s1320.pdf'%5D__1407224724264
http://www.bgbl.de/banzxaver/bgbl/start.xav#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D'bgbl114s1320.pdf'%5D__1407224724264
http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/eeg_2014/gesamt.pdf
http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/anlregv/gesamt.pdf
http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/Gesetz/verordnung-ueber-ein-register-fuer-anlagen-zur-erzeugung-von-strom-aus-erneuerbaren-energien-und-grubengas,property=pdf,bereich=bmwi2012,sprache=de,rwb=true.pdf
http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/Gesetz/verordnung-ueber-ein-register-fuer-anlagen-zur-erzeugung-von-strom-aus-erneuerbaren-energien-und-grubengas,property=pdf,bereich=bmwi2012,sprache=de,rwb=true.pdf
http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/V/verordnung-anlagenregister,property=pdf,bereich=bmwi2012,sprache=de,rwb=true.pdf
http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/V/verordnung-anlagenregister,property=pdf,bereich=bmwi2012,sprache=de,rwb=true.pdf
http://www.erneuerbare-energien.de/EE/Redaktion/DE/Downloads/Verordnungen/photovoltaik-freiflaechenausschreibungsverordnung.pdf?__blob=publicationFile&v=7
http://www.erneuerbare-energien.de/EE/Redaktion/DE/Downloads/Verordnungen/photovoltaik-freiflaechenausschreibungsverordnung.pdf?__blob=publicationFile&v=7
http://www.erneuerbare-energien.de/EE/Redaktion/DE/Downloads/Verordnungen/photovoltaik-freiflaechenausschreibungsverordnung.pdf?__blob=publicationFile&v=7
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B. Kurzübersicht: Registrierung von EEG-Anlagen im Anlagenregister 

I. Registrierungsnotwendigkeit von EEG-Anlagen 

Nach § 6 EEG 2014 i.V. mit §§ 3 ff. AnlRegV müssen sowohl Neuanlagen als auch in bestimmten 

Fällen Bestandsanlagen im EEG-Anlagenregister registriert werden.  

 

1. Neuanlagen 

Die Registrierungspflicht im EEG-Anlagenregister umfasst sämtliche ab dem 1. August 2014 in 

Betrieb genommene Anlagen, die dem Anwendungsbereich des EEG unterfallen, d.h. auch sol-

che mit nur teilweisen Einsatz von Erneuerbaren Energien und solche, die vorrangig oder aus-

schließlich zur Eigenverbrauchsdeckung betrieben werden8. Maßgeblich hinsichtlich des Stichta-

ges des 1. August 2014 ist die Inbetriebnahmedefinition in § 5 Nr. 21 EEG 20149.  

Dementsprechend gilt die Registrierungspflicht für Neuanlagen auch für solche Anlagen,  

 die nach der Übergangsregelung in § 100 Abs. 3 EEG 2014 ab dem 1. August 2014 und vor 

dem 1. Januar 2015 in Betrieb genommen worden sind, obwohl für die Förderung dieser Anla-

gen das EEG 2012 anzuwenden ist, und  

 die bereits vor dem 1. August 2014 mit sonstigen Energieträgern in Betrieb genommen worden 

sind und erst ab dem 1. August 2014 auf ausschließlichen Betrieb mit erneuerbaren Energien 

oder Grubengas umgestellt worden sind10.  

Darüber hinaus muss auch bei genehmigungsbedürftigen Anlagen mit Inbetriebnahme ab dem 1. 

August 2014, die nach dem 31. Juli 2014 genehmigt worden sind, nicht nur deren Inbetriebnahme 

registriert werden, sondern auch die vorherige Bekanntgabe ihrer Genehmigung (§ 4 AnlRegV). 

„Genehmigungsbedürftige Anlagen“ sind nach der Definition in § 2 Nr. 2 AnlRegV Anlagen, deren 

Betrieb einer Genehmigung nach § 4 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes11 oder einer Zulas-

sung nach einer anderen Bestimmung des Bundesrechts bedarf12. 

 

                                                
8
 So auch Begründung der Anlagenregisterverordnung, S. 36.  

9
 Vgl. hierzu die „Erläuterungen zum Formular zur Meldung von Erneuerbare-Energien-Anlagen an die Bundesnetz-

agentur“ der BNetzA unter Nr. 4.3 unter folgendem Link: 
http://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Sachgebiete/Energie/Unternehmen_Institutionen/Erneue
rbareEnergien/Anlagenregister/Erlaeuterung_Anmeldung_Anlagenregister.pdf?__blob=publicationFile&v=1. 
10

 Vgl. Begründung der Anlagenregisterverordnung, S. 38 f. 
11

 In der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBl. I S. 1274), das durch Artikel 1 des Gesetzes vom 2. 
Juli 2013 (BGBl. I S. 1943) geändert worden ist. 
12

 Dies betrifft insbes. neue Wasserkraftanlagen mit „Zulassung“ nach dem WHG, neue Windkraftanlagen auf See und 
an Land und Biomasseanlagen, bei letzteren beiden dann, wenn sie immissionsschutzrechtlich zulassungsbedürftig 
sind; vgl. insoweit auch die nachfolgenden Ausführungen in Kapitel C I. 1. b) und die Erläuterungen der BNetzA unter 
Nr. 1.1 ihres Erläuterungsbogens unter folgendem Link: 
http://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Sachgebiete/Energie/Unternehmen_Institutionen/Erneue
rbareEnergien/Anlagenregister/Erlaeuterung_Anmeldung_Anlagenregister.pdf?__blob=publicationFile&v=1. Die Clea-
ringstelle EEG führt ein Empfehlungsverfahren unter der Nr. 2014/27 zur „Zulassung einer Anlage nach Bundesrecht“. 
Die BDEW-Stellungnahme zu diesem Verfahren, aus der auch weitere Informationen entnommen werden, können, 
wann eine solche Zulassung vorliegt, kann mit den anderen Verfahrensdokumenten zusammen unter folgendem Link 
abgerufen werden: https://www.clearingstelle-eeg.de/empfv/2014/27.  

http://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Sachgebiete/Energie/Unternehmen_Institutionen/ErneuerbareEnergien/Anlagenregister/Erlaeuterung_Anmeldung_Anlagenregister.pdf?__blob=publicationFile&v=1
http://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Sachgebiete/Energie/Unternehmen_Institutionen/ErneuerbareEnergien/Anlagenregister/Erlaeuterung_Anmeldung_Anlagenregister.pdf?__blob=publicationFile&v=1
http://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Sachgebiete/Energie/Unternehmen_Institutionen/ErneuerbareEnergien/Anlagenregister/Erlaeuterung_Anmeldung_Anlagenregister.pdf?__blob=publicationFile&v=1
http://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Sachgebiete/Energie/Unternehmen_Institutionen/ErneuerbareEnergien/Anlagenregister/Erlaeuterung_Anmeldung_Anlagenregister.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.clearingstelle-eeg.de/empfv/2014/27
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Zu beachten ist, dass gemäß Art. 4 der „Verordnung zur Einführung von Ausschreibun-

gen der finanziellen Förderung für Freiflächenanlagen sowie zur Änderung weiterer 

Verordnungen zur Förderung der erneuerbaren Energien“13 die Anlagenregisterverord-

nung mit Wirkung zum 1. März 2015 hinsichtlich der Registrierungspflicht für „geneh-

migungsbedürftige Anlagen“ nach § 4 AnlRegV und Solarstrom-Freiflächenanlagen 

aus einem EEG-Ausschreibungsverfahren geändert worden ist. Hiernach ist der Begriff 

„genehmigungsbedürftige Anlage“ in § 2 Nr. 2 AnlRegV auf Anlagen,  

„deren Errichtung und Betrieb einer Genehmigung oder sonstigen Zulassung bedarf“, 

ausgeweitet worden. 

Hiervon ausgenommen sind nur folgende Anlagen: 

„a) Anlagen zur Erzeugung von Strom aus solarer Strahlungsenergie, die in, an oder auf Ge-

bäuden oder sonstigen baulichen Anlagen, die vorrangig zu anderen Zwecken als der Erzeu-

gung von Strom aus solarer Strahlungsenergie errichtet worden sind, angebracht sind, sowie 

b) Anlagen zur Erzeugung von Strom aus Deponiegas, Klärgas, Grubengas sowie Windener-

gieanlagen an Land, die keiner Genehmigung nach § 1 Absatz 1 der Verordnung über geneh-

migungsbedürftige Anlagen bedürfen.“ 

Dementsprechend sind auch Freiflächen-Solarstromanlagen im Sinne der „Freiflächenausschrei-

bungsverordnung“, die Gegenstand einer Ausschreibung bzw. der Erteilung einer Förderberechti-

gung nach der Verordnung sind und nur einer baurechtlichen Genehmigungspflicht unterliegen, 

nach dieser Regelung bei Ergehen der Genehmigung registrierungspflichtig. Mit dieser Auswei-

tung der Definition einher gehen dann entsprechende Änderungen im Rahmen der Registrie-

rungspflicht der „Genehmigungen“ nach § 4 AnlRegV bei entsprechenden Freiflächen-

Solarstromanlagen nach der „Freiflächenausschreibungsverordnung“.  

Diese Ausweitung der Definition der „genehmigungsbedürftigen Anlagen“ und die weiteren Ände-

rungen in der Anlagenregisterverordnung gelten allerdings gemäß § 16 Abs. 4 AnlRegV erst für 

Anlagen, die ab dem 1. März 2015 im Sinne dieser Definition „genehmigt oder zugelassen“ wor-

den sind. Für Anlagen, die vor dem 1. März 2015 genehmigt oder zugelassen worden sind, sind 

die restriktivere Definition der „genehmigungsbedürftigen Anlagen“ sowie die bisherigen Regist-

rierungsanforderungen in § 2 Nr. 2 und § 4 AnlRegV in der am 28. Februar 2015 geltenden Fas-

sung der Verordnung weiter anzuwenden.  

Die Änderungen sind in diese Anwendungshilfe bereits mit Hinweis auf ein Wirksamwerden zum 

1. März 2015 eingearbeitet worden.  

Schließlich muss auch jede Änderung der registrierungspflichtigen Angaben von Anlagen mit In-

betriebnahme ab dem 1. August 2014 nach § 5 AnlRegV an das Anlagenregister übermittelt wer-

den. Dies betrifft insbesondere Veränderungen der Leistung einer solchen Anlage sowie die 

Außerbetriebnahme einer Anlage (§ 5 Abs. 2 AnlRegV).  

                                                
13

 Link zur von der Bundesregierung beschlossenen Fassung der Verordnung: http://www.erneuerbare-
energien.de/EE/Redaktion/DE/Downloads/Verordnungen/photovoltaik-
freiflaechenausschreibungsverordnung.pdf?__blob=publicationFile&v=7.  

http://www.erneuerbare-energien.de/EE/Redaktion/DE/Downloads/Verordnungen/photovoltaik-freiflaechenausschreibungsverordnung.pdf?__blob=publicationFile&v=7
http://www.erneuerbare-energien.de/EE/Redaktion/DE/Downloads/Verordnungen/photovoltaik-freiflaechenausschreibungsverordnung.pdf?__blob=publicationFile&v=7
http://www.erneuerbare-energien.de/EE/Redaktion/DE/Downloads/Verordnungen/photovoltaik-freiflaechenausschreibungsverordnung.pdf?__blob=publicationFile&v=7
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Soll die installierte Leistung einer Anlage geändert werden, bedarf diese Änderung der Leistung 

einer Genehmigung nach § 16 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes oder einer Planfeststel-

lung nach § 2 Abs. 1 der Seeanlagenverordnung und wird diese Änderung ab dem 1. März 2015 

genehmigt, ist diese Genehmigung nach § 5 Abs. 3 AnlRegV in der ab dem 1. März 2015 gelten-

den Fassung der Verordnung ebenfalls nach § 4 AnlRegV registrierungspflichtig. 

Die Eintragungsnotwendigkeit jeder ab dem 1. August 2014 in Betrieb genommenen EEG-Anlage 

besteht unabhängig davon, dass die Verordnung erst am 5. August 2014 in Kraft getreten ist. 

Hierfür enthält § 16 Abs. 2 AnlRegV eine entsprechende Übergangsregelung.  

 

2. Bestandsanlagen 

Außerdem müssen unter bestimmten Umständen auch Bestandsanlagen, die vor dem 1. August 

2014 in Betrieb genommen worden sind und für die eine Vorgängerfassung des EEG 2014 gilt, im 

EEG-Anlagenregister registriert werden. Dies gilt nach § 6 AnlRegV dann für Bestands-EEG-

Anlagen, wenn nach dem 31. Juli 2014  

 die installierte Leistung einer bestehenden Anlage erhöht oder verringert wird (sämtliche An-

lagen unabhängig vom Energieträger),  

 Bestandsanlagen erstmalig ausschließlich Biomethan zur Stromerzeugung einsetzen, um 

eine Förderung nach den Bestimmungen des EEG in der Fassung in Anspruch zu nehmen, die 

für die Anlage gemäß den Übergangsregelungen in § 100 Abs. 1 Nr. 4 oder 10 und Abs. 2 

Satz 2 EEG 2014 maßgeblich ist,  

 eine Wasserkraftanlage nach § 40 Abs. 2 EEG 2014 ertüchtigt wird,  

 die verlängerte, erhöhte Anfangsvergütung für eine Windenergieanlage an Land nach Ablauf 

der fünf Jahre nach ihrer Inbetriebnahme nach § 29 Abs. 2 Satz 2 des EEG in der für die je-

weilige Anlage maßgeblichen Fassung in Anspruch genommen wird, allerdings nur für Anla-

gen mit Inbetriebnahme nach dem 31. Dezember 2009, 

 bei Biogasanlagen erstmalig die „Flexibilitätsprämie“ nach § 54 EEG 2014 in Anspruch ge-

nommen wird,  

 eine Anlage endgültig stillgelegt wird (sämtliche Anlagen unabhängig vom Energieträger). 
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II. Registrierungsfrist 

Für die registrierungspflichtigen Anlagen gelten übersichtsweise folgende Registrierungsfristen:  

Anlagenart Neuanlagen Bestandsanlagen 

Unterfälle Genehmi-

gungs-

pflichtig 

Änderung einer 

Neuanlage 

Sonstige Neu-

anlagen 

Fälle nach § 6 AnlRegV 

Registrie-

rungsfrist 

Drei Wo-

chen ab 

Bekanntga-

be der Ge-

nehmigung, 

Zulassung 

etc.  

Drei Wochen 

nach der Ände-

rung der Neuan-

lage 

Drei Wochen ab 

Inbetriebnahme 

der Anlage 

Drei Wochen nach dem 

Ereignis (z.B. Leistungser-

höhung, Stilllegung), bei 

Inanspruchnahme der Fle-

xibilitätsprämie frühestens 

drei Monate vor Inan-

spruchnahme, bei Verlän-

gerung der erhöhten An-

fangsvergütung für Wind-

energieanlagen drei Monate 

ab dem Zeitpunkt, nach 

dem die Anfangsvergütung 

verlängert worden ist. 

Über-

gangsfrist 

Bis zum 1. 

Dezember 

2014 für 

vorher er-

teilte Ge-

nehmigung

en etc. 

Bis zum 1. De-

zember 2014 für 

vorher durchge-

führte Leis-

tungserhöhun-

gen; außer „Zu-

bauten“ zu neu-

en Solarstrom-

anlagen 

Bis zum 1. De-

zember 2014 für 

vorher stattge-

fundene Inbe-

triebnahme; 

außer Solar-

stromanlagen 

Bis zum 1. Juli 2015 für 

vorher stattgefundene Er-

eignisse nach § 6 AnlRegV; 

außer „Zubauten“ zu Be-

stands-Solarstromanlagen 

 

1. Allgemeine Registrierungsfrist  

Nach der allgemeinen Übermittlungspflicht und -frist in § 3 Abs. 3 AnlRegV müssen die Angaben 

für die Registrierung von Neuanlagen nach § 3 Abs. 2 AnlRegV innerhalb von drei Wochen nach 

der Inbetriebnahme der Anlage an die Bundesnetzagentur übermittelt werden. Gleiches gilt für 

Anlagen, die nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz oder einer anderen Regelung des Bun-

desrechts genehmigungsbedürftig sind; die dreiwöchige Frist beginnt dann ab Bekanntgabe der 

Genehmigung (§ 4 AnlRegV). Schließlich muss eine Änderung der bereits registrierten Daten von 

ab dem 1. August 2014 in Betrieb genommenen Anlagen innerhalb von drei Wochen nach Durch-

führung dieser Änderung an das Anlagenregister gemeldet werden.  
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Sind Anlagen mit Inbetriebnahme vor dem 1. August 2014 aufgrund einer Maßnahme oder eines 

Zustandes nach § 6 AnlRegV registrierungspflichtig, läuft die dreiwöchige Frist ab Vornahme der 

Maßnahme bzw. ab dem Ereignis (z.B. Ertüchtigung der Wasserkraftanlage, Inanspruchnahme 

der Flexibilitätsprämie, Veränderung der Leistung oder Stilllegung der Anlage). Bei Anlagen, de-

ren Generator anfänglich nicht mit erneuerbaren Energien oder Grubengas, sondern mit sonsti-

gen Energieträgern in Betrieb gesetzt worden ist, und ab dem 1. August 2014 erstmalig auf die 

Stromerzeugung aus Deponiegas, Klärgas, Grubengas oder Biomasse (insbes. Biomethan) um-

gestellt wird, beginnt die dreiwöchige Registrierungspflicht ab dem Zeitpunkt der erstmaligen aus-

schließlichen Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien oder Grubengas im Generator.  

Werden die Registrierungen nicht innerhalb dieser dreiwöchigen Frist vorgenommen, reduziert 

sich die Förderung nach dem EEG auf null, solange der Anlagenbetreiber die für die Registrie-

rung erforderlichen Angaben nicht an die Bundesnetzagentur (BNetzA) übermittelt hat14. Dies gilt 

dann ab Inbetriebnahme der Anlage bzw. ab dem registrierungspflichtigen Ereignis (z.B. Leis-

tungsänderung).  

Maßgeblich für die Übermittlung ist der Zugang des ausgefüllten Meldeformulars bei der BNetzA. 

Dieses Datum wird auf der Registrierungsbestätigung vermerkt und ist dem Netzbetreiber zum 

Nachweis der Vergütungsfähigkeit des Stroms aus der Anlage vorzulegen.  

Die Mindestinformationen, die der Anlagenbetreiber für die Registrierung seiner Anlage an die 

BNetzA übermitteln muss, sind der Name, die Anschrift, die Telefonnummer und die E-Mail-

Adresse des Anlagenbetreibers, der Standort und, sofern vorhanden, der Name der Anlage, der 

Energieträger, aus dem der Strom erzeugt wird, die installierte Leistung der Anlage und die An-

gabe, ob der Anlagenbetreiber für den in der Anlage erzeugten Strom oder die Bereitstellung in-

stallierter Leistung Zahlungen des Netzbetreibers auf Einspeisevergütung, Marktprämie oder Fle-

xibilitätsprämie/-zuschlag in Anspruch nehmen will. Werden diese Informationen an die Bundes-

netzagentur termingerecht übermittelt, wird die Anlage von der Bundesnetzagentur registriert, 

selbst wenn die anderen Informationen nach §§ 3 bis 6 AnlRegV noch fehlen (§ 7 Abs. 2 

AnlRegV).  

 

2. Übergangsfristen für Neu- und Bestandsanlagen 

a) Neuanlagen 

Für ab dem 1. August 2014 neu in Betrieb genommene Anlagen galt die Übermittlung der voll-

ständigen Angaben nach § 3 Abs. 2 Nr. 1, 2 und 4 bis 6 AnlRegV15 für die Zwecke des § 25 Abs. 

1 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes als am 1. August 2014 zugegangen, wenn diese Übermitt-

lung bis zum 1. Dezember 2014 erfolgt ist (§ 16 Abs. 2 AnlRegV). Betreiber dieser Anlagen konn-

ten somit die nach der Anlagenregisterverordnung notwendigen Daten noch bis zum 1. Dezember 

                                                
14

 Zur Bußgeldpflichtigkeit von unterlassenen, verspätete oder unrichtige Registrierungsmeldungen vgl. nachfolgend 
unter Kapitel C IV. 2. 
15

 Mindestinformationen des Anlagenbetreibers: Name, Anschrift, Telefonnummer und E-Mail-Adresse des Anlagenbe-
treibers, der Standort und, sofern vorhanden, der Name der Anlage, der Energieträger, aus dem der Strom erzeugt 
wird, die installierte Leistung der Anlage und die Angabe, ob der Anlagenbetreiber für den in der Anlage erzeugten 
Strom oder die Bereitstellung installierter Leistung Zahlungen des Netzbetreibers auf Einspeisevergütung, Marktprämie 
oder Flexibilitätsprämie/-zuschlag in Anspruch nehmen will.  
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2014 mit dem vorgesehenen Verfahren bei der Bundesnetzagentur melden, damit sie wegen an-

sonsten verspäteter Meldung der Anlagendaten keine Förderausfälle haben, wenn es sich um 

meldepflichtige Inbetriebnahmen, immissionsschutzrechtliche Genehmigungen etc. oder Leis-

tungsveränderungen von Neuanlagen handelt, die vom 1. August 2014 bis zum 1. Dezember 

2014 vorgefallen waren. Die Sanktion der Vergütungsabsenkung auf null16 trat dann nicht ein. 

Wenn aber die Registrierung dieser Umstände nicht bis zum 1. Dezember 2014 vorgenommen 

worden ist, sondern erst später, wird rückwirkend zum betreffenden Inbetriebnahmezeitpunkt etc. 

die Vergütungsreduzierung auf null17 wirksam.  

 

 

 

Nicht von dieser Übergangsfrist erfasst werden Solarstrom-Module, die ab dem 1. Au-

gust 2014 entweder als Einzel-Installationen oder neben bereits bestehenden Installa-

tionen in Betrieb genommen werden, da hierfür die bereits nach dem EEG 2012 be-

stehende Meldepflicht über das „PV-Meldeportal“ unverändert weiter geführt wird (§ 16 

Abs. 1 AnlRegV). Der Verordnungsgeber begründet dies damit, dass insoweit eine 

Erleichterung zugunsten der Anlagenbetreiber nicht erforderlich ist, da die Meldepflich-

ten dann übergangsweise nach altem – den Akteuren bekannten – Recht und Verfah-

ren erfüllt werden können, nämlich dem PV-Meldeportal18. 

Für sämtliche Neuanlagen, bei denen die meldepflichtigen Umstände erst nach dem 1. Dezember 

2014 eintreten, gilt außerdem die normale dreiwöchige Frist.  

 

b) Bestandsanlagen 

Für Bestandsanlagen, die nach § 6 AnlRegV einer Registrierungspflicht unterliegen und registrie-

rungspflichtige Ereignisse19 bis zum 1. Juli 2015 haben, gewährt die Verordnung eine verlängerte 

Übergangsfrist bis zum 1. Juli 2015 für die Meldung dieser Daten (§ 16 Abs. 3 AnlRegV). Danach 

dürfen die vollständigen Angaben nach § 3 Abs. 2 Nr. 1, 2 und 4 bis 6 AnlRegV20 und § 6 Abs. 2 

AnlRegV für die Zwecke des § 25 Abs. 1 EEG 2014 auch noch bis zum 1. Juli 201521 an die Bun-

desnetzagentur übermittelt werden. Ist dies rechtzeitig erfolgt, fingiert die Verordnung, dass die 

vollständigen Angaben zu dem Zeitpunkt des jeweiligen Ereignisses (z.B. Ertüchtigung oder Er-

weiterung der Anlage) bei der Bundesnetzagentur zugegangen sind, das nach § 6 Abs. 1 Satz 1 

EEG 2014 eine solche Übermittlungspflicht ausgelöst hat. Wird auch diese Übergangsfrist über-

schritten, wird rückwirkend zum betreffenden Zeitpunkt des Ereignisses die Vergütungsreduzie-

rung auf null wirksam.  

                                                
16

 § 25 Abs. 1 EEG 2014.  
17

 § 25 Abs. 1 EEG 2014.  
18

 Seite 36 f. und Seite 72 f. der Verordnungsbegründung.  
19

 Z.B. Leistungsveränderungen, Stilllegungen und Inanspruchnahme der Inanspruchnahme der Flexibilitätsprämie 
nach § 54 EEG 2014. 
20

 Mindestinformationen des Anlagenbetreibers: Name, Anschrift, Telefonnummer und E-Mail-Adresse des Anlagenbe-
treibers, der Standort und, sofern vorhanden, der Name der Anlage, der Energieträger, aus dem der Strom erzeugt 
wird, die installierte Leistung der Anlage und die Angabe, ob der Anlagenbetreiber für den in der Anlage erzeugten 
Strom oder die Bereitstellung installierter Leistung Zahlungen des Netzbetreibers auf Einspeisevergütung, Marktprämie 
oder Flexibilitätsprämie/-zuschlag in Anspruch nehmen will.  
21

 Die Übermittlung am 1. Juli 2015 scheint gemäß § 16 Abs. 3 AnlRegV noch auszureichen, um die Frist zu erfüllen, 
da das Fristende dort mit „bis zum 1. Juli 2015“ formuliert ist.  
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Nicht von dieser Übergangsfrist erfasst werden Solarstrom-Module, die ab dem 1. Au-

gust 2014 neben bereits bestehenden Installationen in Betrieb genommen werden. 

Diese sind zum einen keine „Erweiterungen“ einer Bestandsanlage, da jedes Solar-

strommodul eine eigene Anlage im Sinne des EEG 2014 ist22. Zum anderen wird für 

die Registrierung von Solarstrom-Modulen die bereits nach dem EEG 2012 bestehen-

de Meldepflicht über das „PV-Meldeportal“ unverändert weiter geführt, so dass es kei-

ner entsprechenden vertrauensschützenden Übergangsfrist bedarf23.  

Für registrierungspflichtige Ereignisse, die nach dem 1. Juli 2015 vorfallen, gilt dann wieder nur 

die dreiwöchige Frist.  

 

III. Vorgaben für die Registrierung bei der Bundesnetzagentur  

Die Registrierung der Anlagen erfolgt elektronisch bei der Bundesnetzagentur gemäß den von 

der Bundesnetzagentur vorgegebenen Registrierungswegen. Diese müssen vom Anlagenbetrei-

ber bzw. vom Inhaber von Genehmigungen oder Zulassungen nach § 7 Abs. 1 Satz 2 AnlRegV 

eingehalten werden.  

Die Registrierung von Solarstromanlagen ist weiterhin wie bisher über das „PV-Meldeportal“ der 

Bundesnetzagentur vorzunehmen, das unter folgendem Link erreichbar ist:  

https://app.bundesnetzagentur.de/pv-meldeportal/ 

Demgegenüber muss die Registrierung sonstiger EEG-Anlagen (d.h. außer Solarstromanlagen) 

über ein entsprechendes Anmeldeformular vorgenommen werden. Dieses Formular ist unter fol-

gendem Link erhältlich:  

http://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Sachgebiete/Energie/Unternehme

n_Institutionen/ErneuerbareEnergien/Anlagenregister/Formular_Anmeldung_Anlagenregister.pdf

?__blob=publicationFile&v=1. 

 

IV. Ablauf einer Meldung  

Im Falle einer Meldung von Solarstromanlagen über das PV-Meldeportal der Bundesnetz-

agentur weist die Behörde darauf hin, dass sie an den jeweiligen Anlagenbetreiber nach Über-

nahme der Daten eine schriftliche Registrierungsbestätigung per Post mit den gemeldeten Anga-

ben und der Registrierungsnummer als Kennzeichnung für die Datenmeldung übersendet. Diese 

Registrierungsbestätigung kann der Anlagenbetreiber dann dem Netzbetreiber als Nachweis über 

die erfolgte Meldung vorlegen. 

Bei Meldung sonstiger Anlagen muss gegenwärtig noch das jeweils aktuelle Meldeformular der 

BNetzA als pdf-Dokument heruntergeladen werden. Dieses Formular muss vom Anlagenbetreiber 

mit den erforderlichen Daten ausgefüllt werden. Je nach Meldung bzw. Anlagenart sind unter-

                                                
22

 OLG Schleswig, ZNER 2012, S. 281; OLG Saarbrücken, Urteil vom 2. Februar 2011, Az. 1 U 31/10; OLG Nürnberg, 
Urteil vom 19. August 2014, Az. 1 U 440/14; OLG Naumburg, REE 2013, S. 175; Clearingstelle EEG, Verfahren 
2009/5, 2011/11. 
23

 So Begründung zur Anlagenregisterverordnung, S. 36 f. und S. 72 f. 

https://app.bundesnetzagentur.de/pv-meldeportal/
http://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Sachgebiete/Energie/Unternehmen_Institutionen/ErneuerbareEnergien/Anlagenregister/Formular_Anmeldung_Anlagenregister.pdf?__blob=publicationFile&v=1
http://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Sachgebiete/Energie/Unternehmen_Institutionen/ErneuerbareEnergien/Anlagenregister/Formular_Anmeldung_Anlagenregister.pdf?__blob=publicationFile&v=1
http://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Sachgebiete/Energie/Unternehmen_Institutionen/ErneuerbareEnergien/Anlagenregister/Formular_Anmeldung_Anlagenregister.pdf?__blob=publicationFile&v=1
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schiedliche Datenfelder auszufüllen. Zu beachten ist, dass dabei das ganze pdf-Meldeformular 

bis zu Ende durchgegangen werden muss, da sich z.B. die energieträgerspezifischen Datenfelder 

erst am Ende des Formulars befinden. Das ausgefüllte Formular kann dann z.B. auf dem Compu-

ter des Anlagenbetreibers gespeichert werden. Es muss aber – zur Sicherstellung der Einhaltung 

der Meldefrist – fristgerecht per E-Mail an die E-Mail-Adresse der Bundesnetzagentur 

„anlagenregister@bnetza.de“ gesandt werden24. 

Die Anlage wird gemäß Mitteilung der Bundesnetzagentur von der Behörde im Anlagenregister 

registriert, sofern der Anlagenbetreiber die erforderlichen Felder ausgefüllt hat25. Der Anlagenbe-

treiber erhält zu seiner eigenen Information über die bei der Bundesnetzagentur registrierten Da-

ten und zu einer eventuellen Vorlage bei dem Anschluss-Netzbetreiber postalisch eine Registrie-

rungsbestätigung. Bei einer neu registrierten Anlage teilt die Bundesnetzagentur auf diesem We-

ge auch die Anlagenkennziffer mit, unter der die Anlage im Anlagenregister geführt wird. 

Außerdem kann die Bundesnetzagentur die Angaben des Anlagenbetreibers nach der Registrie-

rung dem Anschlussnetzbetreiber zur Bestätigung übermitteln. Sollte es bei der Überprüfung zu 

Abweichungen kommen, informiert die Bundesnetzagentur den Anlagenbetreiber entsprechend. 

 

V. Informationspflichten des Netzbetreibers an die Anlagenbetreiber 

Grundsätzlich müssen Netzbetreiber die Betreiber von EEG-Anlagen nicht auf die Registrie-

rungspflicht der EEG-Anlagen hinweisen. Eine Ausnahme hiervon macht § 16 Abs. 3 Satz 1 

AnlRegV für Bestands-EEG-Anlagen. Hiernach müssen Netzbetreiber die Betreiber von EEG-

Anlagen, die an ihr Netz angeschlossen und vor dem 1. August 2014 in Betrieb genommen wor-

den sind, mit der Endabrechnung der finanziellen Förderung für das Kalenderjahr 2014 in Text-

form unter Nennung der zu übermittelnden Daten darüber informieren, dass der Anlagenbetreiber 

die Anlage registrieren lassen muss, wenn nach dem 31. Juli 2014 ein Fall des Registrierungs-

notwendigkeit nach § 6 Abs. 1 Satz 1 AnlRegV eintritt26.  

Diese Informationspflicht ist nach dem Wortlaut von § 16 AnlRegV und der Verordnungsbegrün-

dung nicht anlassbezogen zu verstehen. Sie muss an alle Betreiber von Bestandsanlagen erfol-

gen, kann aber insoweit allgemeingültig formuliert werden. Dementsprechend ist nicht erforder-

lich, dass der Netzbetreiber das registrierungspflichtige Ereignis bei Versendung der Information 

überhaupt kennt, mglw. deshalb, weil der Anlagenbetreiber dem Netzbetreiber diese Ereignisse 

bislang gar nicht mitgeteilt hatte, z.B. die Veränderung der Leistung der Anlage oder deren Stillle-

gung.  

Für eine solche Information an die Betreiber von Bestands-EEG-Anlagen kann der  

Textbaustein in Kapitel E 

am Ende der Anwendungshilfe verwendet werden.  

                                                
24

 Vgl. Beschreibung der Registrierung durch die BNetzA unter 
http://www.bundesnetzagentur.de/cln_1431/DE/Sachgebiete/ElektrizitaetundGas/Unternehmen_Institutionen/Erneuerb
areEnergien/Anlagenregister/Anlagenregister_node.html.  
25

 Siehe zu den Mindest-Meldungen die vorstehenden Ausführungen unter Nr. II. 1).  
26

 S. vorstehende Übersicht unter II. 

mailto:anlagenregister@bnetza.de
http://www.bundesnetzagentur.de/cln_1431/DE/Sachgebiete/ElektrizitaetundGas/Unternehmen_Institutionen/ErneuerbareEnergien/Anlagenregister/Anlagenregister_node.html
http://www.bundesnetzagentur.de/cln_1431/DE/Sachgebiete/ElektrizitaetundGas/Unternehmen_Institutionen/ErneuerbareEnergien/Anlagenregister/Anlagenregister_node.html
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Diese Mitteilung muss an den Anlagenbetreiber in „Textform“ gesandt werden. Dies bedeutet, 

dass gemäß § 126b BGB27 der Anlagenbetreiber vom Netzbetreiber eine lesbare Erklärung erhal-

ten muss, in der die Person des Erklärenden (Netzbetreiber) genannt ist, und die auf einem dau-

erhaften Datenträger abgegeben wird. Ein dauerhafter Datenträger ist hiernach  

„jedes Medium, das 

1. es dem Empfänger ermöglicht, eine auf dem Datenträger befindliche, an ihn persönlich ge-

richtete Erklärung so aufzubewahren oder zu speichern, dass sie ihm während eines für ihren 

Zweck angemessenen Zeitraums zugänglich ist, und 

2. geeignet ist, die Erklärung unverändert wiederzugeben.“ 

Die Mitteilung kann dementsprechend auf die Kalenderjahresabrechnung für das Jahr 2014 ge-

druckt werden, die der Anlagenbetreiber vom Netzbetreiber Anfang 2015 erhalten wird. Sie kann 

auch ein Beileger zu dieser oder einer anderen Abrechnung sein, wenn der vorstehend genannte 

Termin eingehalten wird.  

Auch der Versand der Mitteilung per elektronischer Post (E-Mail) erfüllt grundsätzlich die Anforde-

rungen an die Textform28. Hierbei sollte aber darauf geachtet werden, dass das Datenformat all-

gemein lesbar ist, d.h. dass die Datei für den Anlagenbetreiber ausdruckbar ist bzw. auf dem 

Bildschirm wiedergegeben werden kann. Diese Mitteilung geht dem Empfänger dann zu, wenn 

sie in seiner Mailbox ankommt. Allerdings muss er vorher zu erkennen gegeben haben, dass er 

mit einer elektronischen Übermittlung von rechtserheblichen Erklärungen einverstanden ist29. Da 

dies im Einzelfall strittig sein könnte, empfiehlt der BDEW die Versendung der Mitteilung als 

Briefstück.  

 

VI. Mitwirkungspflichten der Netzbetreiber gegenüber der BNetzA 

§§ 7, 8 und 10 AnlRegV ermächtigen die BNetzA, den Netzbetreiber zur Überprüfung oder Er-

gänzung der von Anlagenbetreibern an die BNetzA gemeldeten Daten heranzuziehen. Näheres 

hierzu wird nachfolgend im Kapitel C Nr. III behandelt.  

 

VII. Weitere Informationen zur Registrierung von EEG-Anlagen  

Erläuterungen der Bundesnetzagentur zu dem Anmeldeformular, das für alle EEG-Anlagen aus-

genommen Solarstromanlagen verwendet werden muss, finden sich unter folgendem Link:  

http://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Sachgebiete/Energie/Unternehme

n_Institutionen/ErneuerbareEnergien/Anlagenregister/Erlaeuterung_Anmeldung_Anlagenregister.

pdf?__blob=publicationFile&v=1 

                                                
27

 In der neu ab dem 13. Juni 2014 geltenden Fassung; insoweit anwendbar, weil die Anlagenregisterverordnung erst 
am 5. August 2014 in Kraft getreten ist.  
28

 Ellenberger, in: Palandt, BGB, 73. Aufl., § 126b Rdn. 3; Einsele, in: Münchener Kommentar, BGB, 6. Aufl., § 126b 
Rdn. 4.  
29

 Ellenberger, a.a.O. § 126b Rdn. 3; § 130 Rdn. 7a.  

http://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Sachgebiete/Energie/Unternehmen_Institutionen/ErneuerbareEnergien/Anlagenregister/Erlaeuterung_Anmeldung_Anlagenregister.pdf?__blob=publicationFile&v=1
http://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Sachgebiete/Energie/Unternehmen_Institutionen/ErneuerbareEnergien/Anlagenregister/Erlaeuterung_Anmeldung_Anlagenregister.pdf?__blob=publicationFile&v=1
http://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Sachgebiete/Energie/Unternehmen_Institutionen/ErneuerbareEnergien/Anlagenregister/Erlaeuterung_Anmeldung_Anlagenregister.pdf?__blob=publicationFile&v=1
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Die Bundesnetzagentur hat außerdem unter folgendem Link weitere Informationen zur Registrie-

rung von EEG-Anlagen veröffentlicht:  

http://www.bundesnetzagentur.de/cln_1412/DE/Sachgebiete/ElektrizitaetundGas/Unternehmen_I

nstitutionen/ErneuerbareEnergien/Anlagenregister/Anlagenregister_node.html.  

Auch das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie hat weitergehende Informationen zum 

EEG-Anlagenregister unter folgendem Link veröffentlicht: 

http://www.bmwi.de/Dateien/BMWi/PDF/Monatsbericht/Auszuege/08-2014-

eeg,property=pdf,bereich=bmwi2012,sprache=de,rwb=true.pdf  

http://www.bmwi.de/DE/Presse/pressemitteilungen,did=648572.html. 

 

http://www.bundesnetzagentur.de/cln_1412/DE/Sachgebiete/ElektrizitaetundGas/Unternehmen_Institutionen/ErneuerbareEnergien/Anlagenregister/Anlagenregister_node.html
http://www.bundesnetzagentur.de/cln_1412/DE/Sachgebiete/ElektrizitaetundGas/Unternehmen_Institutionen/ErneuerbareEnergien/Anlagenregister/Anlagenregister_node.html
http://www.bmwi.de/Dateien/BMWi/PDF/Monatsbericht/Auszuege/08-2014-eeg,property=pdf,bereich=bmwi2012,sprache=de,rwb=true.pdf
http://www.bmwi.de/Dateien/BMWi/PDF/Monatsbericht/Auszuege/08-2014-eeg,property=pdf,bereich=bmwi2012,sprache=de,rwb=true.pdf
http://www.bmwi.de/DE/Presse/pressemitteilungen,did=648572.html
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C. Ausführliche Darstellung der Pflichten von Anlagen- und Netzbetreibern bei 

Registrierung von EEG-Anlagen im EEG-Anlagenregister 

Die Anlagenregisterverordnung ist am 5. August 2014 in Kraft getreten. Sie dient der Schaffung 

des „EEG-Anlagenregisters“.  

Das EEG-Anlagenregister wiederum ist Grundlage für die Berechnung der Erreichung der Aus-

baupfade des EEG 2014; die Zählung für die Ausbaupfade läuft ab dem 1. August 2014. Das 

EEG-Anlagenregister ist ausdrücklich als Vorstufe für ein „großes Anlagenregister“ vorgesehen, 

das auch Anlagen außerhalb des EEG umfasst. Dies hatte der BDEW im Rahmen des Gesetzge-

bungsprozesses zur Verschlankung der Berichtspflichten im Energierecht gefordert. Hierfür wurde 

im Rahmen des EEG-Änderungsgesetzes 2014 auch das EnWG30 entsprechend geändert.  

Die Anlagenregisterverordnung bestimmt  

- die Registrierungspflicht von ab dem 1. August 2014 in Betrieb genommenen, neuen EEG-

Anlagen (§ 3 AnlRegV, s. nachfolgend unter Kapitel C I. 1. a)), 

- die Registrierungspflicht von ab dem 1. August 2014 in Betrieb genommenen, genehmi-

gungsbedürftigen EEG-Anlagen (§ 4 AnlRegV, s. nachfolgend unter C I. 1. b)),  

- die Registrierungspflicht von ab dem 1. August 2014 in Betrieb genommenen und darauf-

hin geänderten EEG-Anlagen (§ 5 AnlRegV, s. nachfolgend unter C I. 1. c)) und  

- in bestimmten Fällen auch die Registrierungspflicht von bereits vor dem 1. August 2014 in 

Betrieb genommenen Bestandsanlagen (§ 6 AnlRegV, s. nachfolgend unter C I. 1. d)).  

Für Neuanlagen bestehen daher folgende, chronologisch geordnete Registrierungspflichten:  

- Registrierung der Anlage nach Bekanntgabe einer öffentlich-rechtlichen Genehmigung der 

Anlage (soweit für die Anlagenerrichtung und deren Betrieb erforderlich) nach § 4 

AnlRegV,  

- In jedem Falle aber: Registrierung der Anlage nach ihrer Inbetriebnahme nach § 3 

AnlRegV und  

- Registrierung von und nach möglichen Änderungen der Neuanlage nach § 5 AnlRegV.  

Außerdem enthält die Anlagenregisterverordnung Mitwirkungs-, Überprüfungs- und Informations-

pflichten von Anlagen- und Netzbetreibern (§§ 3 bis 6 AnlRegV hinsichtlich der Registrierungs-

pflicht der Anlagenbetreiber, §§ 7, 8 und 10 AnlRegV hinsichtlich der Mitwirkungs- und Überprü-

fungspflicht der Netzbetreiber). Diese werden nachfolgend im Kapitel C III. dargestellt.  

 

                                                
30

 Einfügung des § 53b EnWG.  
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I. Verpflichtungen der Anlagenbetreiber im Rahmen der Registrierung von 

EEG-Anlagen 

1. Registrierungsnotwendigkeit von allen neuen EEG-Anlagen im BNetzA-Anlagenregister 

a) Registrierungsnotwendigkeit für ab dem 1. August 2014 in Betrieb genommene Anlagen 

(„Neuanlagen“) 

Gemäß § 6 EEG 2014 ist jeglicher Betreiber einer ab dem 1. August 2014 in Betrieb genomme-

nen EEG-Anlage verpflichtet, diese im Anlagenregister der BNetzA registrieren zu lassen. Dies 

ergibt sich auch aus § 3 Abs. 1 der Anlagenregisterverordnung. Danach müssen Anlagenbetrei-

ber Anlagen, die nach dem 31. Juli 2014 in Betrieb genommen werden, gemäß den Vorgaben 

von § 3 Abs. 2 und 3 der Anlagenregisterverordnung registrieren lassen.  

Entgegen der ursprünglichen Fassung der Anlagenregisterverordnung besteht die Registrie-

rungsnotwendigkeit auch dann, wenn für den in der Anlage erzeugten Strom dem Grunde nach 

kein Anspruch nach § 19 EEG 2014 besteht (§ 3 Abs. 1 Satz 2 AnlRegV). Dies kann bspw. dann 

der Fall sein, wenn eine Solarstromanlage die Fördervoraussetzungen nach § 51 EEG 2014 nicht 

einhält31, oder wenn eine Biomasse alternierend mit fossilen und mit EEG-Einsatzstoffen betrie-

ben wird und damit zu Zeiten nicht ausschließlichen EEG-Betriebs keinen Anspruch auf eine 

EEG-Förderung hat32.  

Die Registrierungspflicht besteht nur dann nicht, wenn die Anlage nicht an ein Netz angeschlos-

sen ist und der in der Anlage erzeugte Strom auch nicht mittels kaufmännisch-bilanzieller Weiter-

gabe in ein Netz angeboten wird oder werden kann. EEG-Anlagen im Inselbetrieb ohne direkten 

oder indirekten Netzanschluss werden damit von der Registrierungspflicht nicht erfasst.  

Die Registrierungsnotwendigkeit besteht folglich nicht nur wie bisher für Solarstromanlagen, son-

dern für alle neuen EEG-Anlagen. Dementsprechend wird der Begriff „Anlage“, der innerhalb der 

Verordnung für die registrierungspflichtige Anlage verwendet wird, in § 2 Nr. 1 AnlRegV auch wie 

folgt definiert:  

„„Anlage“ [ist] eine Anlage im Sinne des § 5 Nummer 1 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes 

im Geltungsbereich des Erneuerbare-Energien-Gesetzes; Freiflächenanlagen, die in einem 

anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union errichtet worden sind, sind nach Maßgabe ei-

nes völkerrechtlichen Vertrages oder eines entsprechenden Verwaltungsabkommens nach 

§ 88 Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe d des Erneuerbare-Energien-Gesetzes Anlagen im Sinne 

dieser Verordnung“. 

 

                                                
31

 Z.B. bei PV-Freiflächenanlagen ohne beschlossenen Bebauungsplan, obwohl dieser nach § 51 Abs. 1 Nr. 3 EEG 
2014 notwendig ist.  
32

 Vgl. Begründung der Anlagenregisterverordnung, S. 39, sowie das Urteil des BGH zum EEG-
Ausschließlichkeitsprinzip vom 6. November 2013, Az. VIII ZR 194/12, Link: http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-
bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=d4ab28fc1c486bf8ee1053b362abe68e&nr=66320&pos=9&
anz=116.  

http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=d4ab28fc1c486bf8ee1053b362abe68e&nr=66320&pos=9&anz=116
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=d4ab28fc1c486bf8ee1053b362abe68e&nr=66320&pos=9&anz=116
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=d4ab28fc1c486bf8ee1053b362abe68e&nr=66320&pos=9&anz=116
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Die Definition der „Inbetriebnahme“ vor und ab dem 1. August 2014 folgt der Definition in § 5 Nr. 

21 EEG 201433. Hiernach ist die Inbetriebnahme 

„die erstmalige Inbetriebsetzung der Anlage nach Herstellung ihrer technischen Betriebsbereit-

schaft ausschließlich mit erneuerbaren Energien oder Grubengas; die technische Betriebsbe-

reitschaft setzt voraus, dass die Anlage fest an dem für den dauerhaften Betrieb vorgesehenen 

Ort und dauerhaft mit dem für die Erzeugung von Wechselstrom erforderlichen Zubehör instal-

liert wurde; der Austausch des Generators oder sonstiger technischer oder baulicher Teile 

nach der erstmaligen Inbetriebnahme führt nicht zu einer Änderung des Zeitpunkts der Inbe-

triebnahme“.  

Im Zusammenhang mit § 100 Abs. 2 Satz 1 EEG 2014 

„Für Strom aus Anlagen, die 

1. nach dem am 31. Juli 2014 geltenden Inbetriebnahmebegriff vor dem 1. August 2014 in Be-

trieb genommen worden sind und 

2. vor dem 1. August 2014 zu keinem Zeitpunkt Strom ausschließlich aus erneuerbaren Ener-

gien oder Grubengas erzeugt haben, 

ist § 5 Nummer 21 erster Halbsatz anzuwenden.“ 

handelt es sich auch bei einer nach dem 31. Juli 2014 erfolgten EE-Umstellung von Anlagen, die 

vor dem 1. August 2014 zu keinem Zeitpunkt Strom ausschließlich aus Erneuerbaren Energien 

oder Grubengas erzeugt haben, um eine Neuinbetriebnahme im Sinne von § 3 AnlRegV i.V. § 5 

Nr. 21 EEG 2014. Dies entspricht auch der Rechtsansicht der BNetzA in ihren Erläuterungen des 

Formulars zur Meldung von EE-Anlagen im Anlagenregister (Nr. 1.1)34. 

Eine Ausnahme liegt nur dann vor, wenn die Anlage gemäß den Vorgaben von § 100 Abs. 2 Satz 

2 ff. EEG 2014 ab dem 1. August 2014 auf ausschließlichen Betrieb mit Biomethan umgestellt 

wird, da diese Umstellung ausdrücklich als Sonderfall in § 6 Abs. 1 Nr. 5 AnlRegV behandelt 

wird35. Erfüllt die Umstellung auf Biomethan aber nicht die Vorgaben in § 100 Abs. 2 Satz 2 ff. 

EEG 2014, z.B. weil die nach § 100 Abs. 2 Satz 3 und Satz 4, 2. Halbsatz, EEG 2014 notwendige 

Stilllegung einer Bestands-Biomethananlage nicht erfolgt ist, handelt es sich nach der Definition 

in § 5 Nr. 21 EEG 2014 i. V. mit § 100 Abs. 2 Satz 1 EEG 2014 um eine Neuinbetriebnahme der 

Anlage ab dem 1. August 2014.  

Diese Unterscheidung hat Relevanz für die Anwendbarkeit der Übergangsfristen in § 16 Abs. 2 

und 3 AnlRegV.  

 

 

                                                
33

 Vgl. hierzu die „Erläuterungen zum Formular zur Meldung von Erneuerbare-Energien-Anlagen an die Bundesnetz-
agentur“ der BNetzA unter Nr. 4.3 unter folgendem Link: 
http://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Sachgebiete/Energie/Unternehmen_Institutionen/Erneue
rbareEnergien/Anlagenregister/Erlaeuterung_Anmeldung_Anlagenregister.pdf?__blob=publicationFile&v=1. 
34

 Link: 
http://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Sachgebiete/Energie/Unternehmen_Institutionen/Erneue
rbareEnergien/Anlagenregister/Erlaeuterung_Anmeldung_Anlagenregister.pdf?__blob=publicationFile&v=1.  
35

 Vgl. Begründung der Anlagenregisterverordnung, S. 39. 

http://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Sachgebiete/Energie/Unternehmen_Institutionen/ErneuerbareEnergien/Anlagenregister/Erlaeuterung_Anmeldung_Anlagenregister.pdf?__blob=publicationFile&v=1
http://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Sachgebiete/Energie/Unternehmen_Institutionen/ErneuerbareEnergien/Anlagenregister/Erlaeuterung_Anmeldung_Anlagenregister.pdf?__blob=publicationFile&v=1
http://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Sachgebiete/Energie/Unternehmen_Institutionen/ErneuerbareEnergien/Anlagenregister/Erlaeuterung_Anmeldung_Anlagenregister.pdf?__blob=publicationFile&v=1
http://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Sachgebiete/Energie/Unternehmen_Institutionen/ErneuerbareEnergien/Anlagenregister/Erlaeuterung_Anmeldung_Anlagenregister.pdf?__blob=publicationFile&v=1
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aa) Angaben bei der Registrierung von Neuanlagen 

Für ab dem 1. August 2014 neu in Betrieb genommene Anlagen müssen Anlagenbetreiber die 

folgenden Angaben für die Anlagenregistrierung der Bundesnetzagentur übermitteln36: 

1. ihren Namen, ihre Anschrift, ihre Telefonnummer und ihre E-Mail-Adresse, 

2. den Standort und, sofern vorhanden, den Namen der Anlage, 

3. sofern vorhanden, die Zugehörigkeit der Anlage zu einem Anlagenpark und dessen Namen, 

4. den Energieträger, aus dem der Strom erzeugt wird, 

5. die installierte Leistung der Anlage37, 

6. die Angabe, ob sie für den in der Anlage erzeugten Strom oder die Bereitstellung installierter 

Leistung Zahlungen des Netzbetreibers aufgrund der Ansprüche nach § 19 oder § 52 EEG 

2014 (Einspeisevergütung, Marktprämie, Flexibilitätsprämie oder –zuschlag) in Anspruch 

nehmen wollen, 

7. die Angabe, ob der in der Anlage erzeugte Strom vollständig oder teilweise vom Anlagenbe-

treiber oder einem Dritten in unmittelbarer Nähe zur Anlage verbraucht und dabei nicht durch 

das Netz durchgeleitet werden soll, 

8. das Datum der Inbetriebnahme der Anlage38, 

9. bei genehmigungsbedürftigen Anlagen die Angabe der Genehmigung oder Zulassung, mit 

der die Anlage nach § 4 Abs. 1 AnlRegV registriert worden ist, 

10. bei Anlagen zur Erzeugung von Strom aus Deponiegas, Klärgas, Grubengas, Biomasse 

oder Geothermie die Angabe, 

      a) ob es sich um eine KWK-Anlage39 handelt; in diesem Fall ist auch die installierte thermi- 

      sche Leistung der Anlage anzugeben und 

      b) ob es sich um eine Anlage handelt, in der vor dem 1. August 2014 andere Energieträger  

      als ausschließlich Deponiegas, Klärgas, Grubengas, Biomasse oder Geothermie zur  

      Stromerzeugung eingesetzt worden sind, einschließlich der Angabe dieses Energieträgers  

      und des Inbetriebnahmezeitpunkts nach Maßgabe des am 31. Juli 2014 geltenden  

      Inbetriebnahmebegriffs, 

 

                                                
36

 § 6 Abs. 2 EEG 2014 i.V. mit § 3 Abs. 2 AnlRegV; vgl. hierzu die „Erläuterungen zum Formular zur Meldung von 
Erneuerbare-Energien-Anlagen an die Bundesnetzagentur“ der BNetzA unter Nr. 1.3 ff. und Nr. 2 ff. unter folgendem 
Link: 
http://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Sachgebiete/Energie/Unternehmen_Institutionen/Erneue
rbareEnergien/Anlagenregister/Erlaeuterung_Anmeldung_Anlagenregister.pdf?__blob=publicationFile&v=1 sowie die 
Erläuterungen in der Begründung der AnlagenregisterVO, S. 40.  
37

 Gemäß Definition in § 5 Nr. 22 EEG 2014, d.h. die „elektrische Wirkleistung, die die Anlage bei bestimmungsgemä-
ßem Betrieb ohne zeitliche Einschränkungen unbeschadet kurzfristiger geringfügiger Abweichungen technisch erbrin-
gen kann“, vgl. Begründung der AnlagenregisterVO, S. 41.  
38

 Gemäß Definition in § 5 Nr. 21 EEG 2014, d.h. „die erstmalige Inbetriebsetzung der Anlage nach Herstellung ihrer 
technischen Betriebsbereitschaft ausschließlich mit erneuerbaren Energien oder Grubengas; die technische Betriebs-
bereitschaft setzt voraus, dass die Anlage fest an dem für den dauerhaften Betrieb vorgesehenen Ort und dauerhaft mit 
dem für die Erzeugung von Wechselstrom erforderlichen Zubehör installiert wurde“; vgl. Begründung der 
AnlagenregisterVO, S. 38 f. 
39

 Gemäß Definition in § 5 Nr. 23 EEG 2014 i.V. mit § 3 Abs. 2 KWK-G, s. Begründung der AnlagenregisterVO, S. 42. 

http://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Sachgebiete/Energie/Unternehmen_Institutionen/ErneuerbareEnergien/Anlagenregister/Erlaeuterung_Anmeldung_Anlagenregister.pdf?__blob=publicationFile&v=1
http://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Sachgebiete/Energie/Unternehmen_Institutionen/ErneuerbareEnergien/Anlagenregister/Erlaeuterung_Anmeldung_Anlagenregister.pdf?__blob=publicationFile&v=1
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11. bei Anlagen, in denen Biomasse zur Stromerzeugung eingesetzt wird, die Angabe 

      a) ob es sich um feste, flüssige oder gasförmige Biomasse handelt40; wird gasförmige  

      Biomasse eingesetzt, ist nach Vor-Ort-Verstromung und Biomethan41 zu differenzieren und 

      b) ob ausschließlich Biomasse oder auch andere Energieträger zur Stromerzeugung ein-  

      gesetzt werden, 

12. bei Windenergieanlagen 

      a) die Nabenhöhe, 

      b) den Rotordurchmesser, 

      c) den Hersteller der Anlage sowie den Anlagentyp, 

      d) die Standortgüte, wenn es sich um eine Windenergieanlage an Land handelt; zu diesem  

      Zweck sind, sofern vorhanden, die folgenden Angaben eines Gutachtens zu übermitteln,  

      das den Anforderungen der Technischen Richtlinien für Windenergieanlagen, Teil 6, der  

      FGW e. V. – Fördergesellschaft Windenergie und andere Erneuerbare Energien42 in der  

      zum Zeitpunkt der Erstellung des Gutachtens geltenden Fassung entspricht und von einer  

      nach diesen Richtlinien berechtigten Institution erstellt worden ist: 

          aa) die mittlere Windgeschwindigkeit auf Nabenhöhe in Meter pro Sekunde, 

          bb) Formparameter und Skalenparameter der Weibull-Verteilung der Windverhältnisse  

          auf Nabenhöhe und 

          cc) das Verhältnis des zu erwartenden Ertrags zum Referenzertrag nach der Anlage 2  

          zum Erneuerbare-Energien-Gesetz, 

      e) die Angabe, ob es sich um eine Windenergieanlage an Land handelt, die eine beste-  

      hende Windenergieanlage ersetzt, einschließlich der Bestätigung, dass die endgültige Still-  

      legung der ersetzten Anlage nach § 5 Abs. 1 oder § 6 Abs. 2 Satz 2 AnlRegV an das Anla-  

      genregister übermittelt worden ist und 

      f) die Küstenentfernung und die Wassertiefe des Standorts der Windenergieanlage auf  

      See,  

13. bei Anlagen zur Erzeugung von Strom aus solarer Strahlungsenergie die Angabe, ob es 

sich um eine Freiflächenanlage43 handelt, sowie die von der Freiflächenanlage in Anspruch 

genommene Fläche in Hektar, 

                                                
40

 Siehe hierzu die „Erläuterungen zum Formular zur Meldung von Erneuerbare-Energien-Anlagen an die Bundesnetz-
agentur“ der BNetzA unter Nr. 5 unter folgendem Link: 
http://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Sachgebiete/Energie/Unternehmen_Institutionen/Erneue
rbareEnergien/Anlagenregister/Erlaeuterung_Anmeldung_Anlagenregister.pdf?__blob=publicationFile&v=1.  
41

 Gemäß Definition in § 3 Nr. 8 EEG 2014 „Biogas oder sonstige gasförmige Biomasse, das oder die aufbereitet und in 
das Erdgasnetz eingespeist worden ist“, s. Begründung der AnlagenregisterVO, S. 43.  
42

 Amtlicher Hinweis des Verordnungsgebers: Zu beziehen bei der FGW e. V. – Fördergesellschaft Windenergie und 
andere Erneuerbare Energien, Oranienburger Straße 45, 10117 Berlin.  
43

 Gemäß Definition in § 5 Nr. 13 EEG 2014: „jede Anlage zur Erzeugung von Strom aus solarer Strahlungsenergie, die 
nicht in, an oder auf einem Gebäude oder einer sonstigen baulichen Anlage, die vorrangig zu anderen Zwecken als der 
Erzeugung von Strom aus solarer Strahlungsenergie errichtet worden ist, angebracht ist“, Begründung der 

AnlagenregisterVO, S. 45.  

http://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Sachgebiete/Energie/Unternehmen_Institutionen/ErneuerbareEnergien/Anlagenregister/Erlaeuterung_Anmeldung_Anlagenregister.pdf?__blob=publicationFile&v=1
http://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Sachgebiete/Energie/Unternehmen_Institutionen/ErneuerbareEnergien/Anlagenregister/Erlaeuterung_Anmeldung_Anlagenregister.pdf?__blob=publicationFile&v=1
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14. die Angabe, ob die Anlage mit technischen Einrichtungen ausgestattet ist, mit denen jeder-

zeit die Einspeiseleistung ferngesteuert reduziert sowie die jeweilige Ist-Einspeisung abgeru-

fen werden kann vom 

      a) Netzbetreiber, wobei auch anzugeben ist, ob es sich um eine gemeinsame technische  

      Einrichtung für mehrere Anlagen an einem Netzverknüpfungspunkt nach § 9 Abs. 1 Satz 2  

      EEG 2014 handelt, oder 

      b) einem Direktvermarktungsunternehmer oder einer anderen Person, an die der Strom  

      veräußert wird, 

15. den Namen des Netzbetreibers, in dessen Netz der in der Anlage erzeugte Strom einge-

speist oder mittels kaufmännisch-bilanzieller Weitergabe angeboten wird, und 

16. die Bezeichnung des Netzanschlusspunktes der Anlage sowie dessen Spannungsebene. 

Zu beachtende Rechtsänderung ab dem 1. März 2015: 

Anstelle der vorstehenden Angaben in Nr. 13 müssen für alle „Freiflächenanlagen“ im Sinne der 

dort genannten Definition, die ab dem 1. März 2015 in Betrieb genommen werden, die folgenden 

Angaben gemacht werden:  

13. bei Freiflächenanlagen die in Anspruch genommene Fläche in Hektar sowie die Angabe, in 

welchem Umfang die Fläche vor der Errichtung der Freiflächenanlage als Ackerland genutzt 

wurde.  

 

bb) Registrierungsfrist bei Neuanlagen 

Hinsichtlich der Registrierungsfristen muss zum einen danach unterschieden werden, um welche 

zu registrierende Anlage es sich konkret handelt: Für die Registrierung von ab dem 1. August 

2014 in Betrieb genommene Anlagen (Neuanlagen) gelten nach § 3 Abs. 3 AnlRegV kürzere Fris-

ten, als für die Registrierung von Bestandsanlagen. Zum anderen gewährt § 16 Abs. 2 und 3 

AnlRegV Übergangsfristen für die Registrierung von Neu- bzw. Bestandsanlagen.  

Bei der Registrierung von Neuanlagen müssen die Angaben nach § 3 Abs. 2 AnlRegV, die vor-

stehend unter aa) dargestellt worden sind, innerhalb von drei Wochen nach der Inbetriebnahme 

der Anlage an die BNetzA übermittelt werden (normale Registrierungsfrist).  

Bei Anlagen zur Erzeugung von Strom aus Deponiegas, Klärgas, Grubengas und Biomasse, de-

ren Generator ursprünglich nicht mit erneuerbaren Energien oder Grubengas, sondern mit sonsti-

gen Energieträgern in Betrieb gesetzt worden ist, ist der Zeitpunkt der erstmaligen Stromerzeu-

gung aus erneuerbaren Energien oder Grubengas im Generator maßgeblich. 
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Meldet der Anlagenbetreiber folgende Mindestdaten rechtzeitig an die BNetzA, muss die Behörde 

seine Anlage registrieren (§ 7 Abs. 2 AnlRegV): 

- Namen, Anschrift, Telefonnummer und E-Mail-Adresse des Anlagenbetreibers,  

- Standort und, sofern vorhanden, Name der Anlage,  

- der Energieträger, aus dem der Strom erzeugt wird,  

- die installierte Leistung der Anlage und  

- die Angabe, ob der Anlagenbetreiber für den in der Anlage erzeugten Strom oder die Bereit-

stellung installierter Leistung Zahlungen des Netzbetreibers auf Einspeisevergütung, Markt-

prämie oder Flexibilitätsprämie/-zuschlag in Anspruch nehmen will.  

§ 16 Abs. 2 AnlRegV gewährt für die Registrierung von Neuanlagen eine Übergangsfrist: Bei der 

Registrierung von Neuanlagen gelten die vollständigen Angaben nach § 3 Abs. 2 Nr. 1, 2 und 4 

bis 6 AnlRegV, die vorstehend als Mindestangaben dargestellt sind, auch dann als am 1. August 

2014 bei der BNetzA zugegangen, wenn sie bis zum 1. Dezember 2014 der BNetzA übermittelt 

worden sind. Hierdurch wird vermieden, dass die Sanktion des § 25 Abs. 1 EEG 2014, d.h. die 

Vergütungsabsenkung auf null, eintritt, wenn die Angaben nicht innerhalb der Frist von drei Wo-

chen nach der Inbetriebnahme der Anlage (§ 3 Abs. 2 AnlRegV) an die BNetzA übermittelt wor-

den sind.  

Diese Ausnahme gilt nur für die vorstehenden Mindestangaben nach § 3 Abs. 2 Nr. 1, 2 und 4 bis 

6 AnlRegV und nur dann, wenn diese Angaben dann bis zum 1. Dezember 2014 vollständig an 

die BNetzA übermittelt worden sind. Die übrigen Angaben nach § 3 Abs. 2 Nr. 3 und 7 ff. 

AnlRegV, die vorstehend unter aa) dargestellt worden sind, können dann auch nachträglich vom 

Anlagenbetreiber an die BNetzA gemeldet werden, da seine Anlage bereits nach § 7 Abs. 2 

AnlRegV von der Behörde registriert werden musste.  

 

 

Zu beachten ist, dass die Übergangsfrist von § 16 Abs. 2 AnlRegV nicht für Solar-

stromanlagen mit Inbetriebnahme ab dem 1. August 2014 gilt, da diese weiterhin wie 

bisher über das Meldeportal der Bundesnetzagentur gemeldet werden können und 

insoweit keine Erschwernisse bei den Anlagenbetreibern gegenüber der bisherigen 

Praxis eingetreten sind (§ 16 Abs. 1 AnlRegV).  

Die Verordnungsbegründung zu § 16 AnlRegV erläutert dies wie folgt44:  

„Zu Absatz 1 

Absatz 1 enthält eine Sonderregelegung für Photovoltaikanlagen, für die bereits eine Melde-

pflicht im Rahmen der Ausbausteuerung der Photovoltaik nach den §§ 20a, 20b EEG 2012 

besteht. Das von der Bundesnetzagentur zu diesem Zweck betriebene Meldeportal soll solan-

ge fortgeführt werden, bis die technischen und organisatorischen Voraussetzungen für die Er-

füllung der sich nunmehr aus § 31 EEG 2014 ergebenden Aufgaben im Rahmen des Anlagen-

                                                
44

 S. 72 f. der Verordnungsbegründung, Volltext unter folgendem Link: 
http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/V/verordnung-
anlagenregister,property=pdf,bereich=bmwi2012,sprache=de,rwb=true.pdf.  

http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/V/verordnung-anlagenregister,property=pdf,bereich=bmwi2012,sprache=de,rwb=true.pdf
http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/V/verordnung-anlagenregister,property=pdf,bereich=bmwi2012,sprache=de,rwb=true.pdf
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registers bestehen. Die Bundesnetzagentur macht den Tag, ab dem die Registrierung nach 

§ 3 Absatz 1 und § 7 vorzunehmen ist, im Bundesanzeiger bekannt. 

Zu Absatz 2 

(…) 

Die Übergangsbestimmung findet bei Anlagen zur Erzeugung von Strom aus solarer Strah-

lungsenergie keine Anwendung, solange die Bundesnetzagentur nach Absatz 1 das beste-

hende Photovoltaik-Meldeportal fortführt. Denn insoweit ist eine Erleichterung zugunsten der 

Anlagenbetreiber nicht erforderlich, da die Meldepflichten übergangsweise nach altem – den 

Akteuren bekannten – Recht und Verfahren erfüllt werden können.“ 

 

b) Registrierungsnotwendigkeit für genehmigungsbedürftige Neuanlagen  

Betreiber von Neuanlagen, die ab dem 1. August 2014 in Betrieb genommen werden, müssen 

dann, wenn die Anlagen genehmigungsbedürftig sind und nach dem 31. Juli 2014 genehmigt 

worden sind, diese Genehmigung spätestens drei Wochen nach deren Bekanntgabe registrieren 

lassen (§ 4 Abs. 1 AnlRegV). Diese Verpflichtung gilt unabhängig von der Verpflichtung der Anla-

genbetreiber, diese Anlagen hiernach bei ihrer Inbetriebnahme zusätzlich noch nach § 3 Abs. 1 

AnlRegV registrieren zu lassen (s. vorstehend unter a) aa)). Da die öffentlich-rechtliche Geneh-

migung der Errichtung und des Betriebes der Anlage normalerweise vor Inbetriebnahme der An-

lage beantragt und erteilt wird, muss dann die Registrierung der ergangenen Genehmigung eben-

falls vor Inbetriebnahme der Anlage erfolgen. Chronologisch steht daher die Registrierung der 

Genehmigung der Anlage nach § 4 Abs. 1 AnlRegV vor der Registrierung der Inbetriebnahme der 

Anlage nach § 3 Abs. 1 AnlRegV.  

Eine „genehmigungsbedürftige Anlage“ ist gemäß § 2 Nr. 2 AnlRegV eine Anlage, deren Betrieb 

einer Genehmigung nach § 4 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes45 oder einer Zulassung 

nach einer anderen Bestimmung des Bundesrechts bedarf. Dementsprechend fällt in den An-

wendungsbereich dieser Regelung insbesondere jegliche Anlage, die einer Genehmigungspflicht 

nach dem § 4 BImSchG i.V. mit der 4. BImSchV unterliegt. Welche weiteren genehmigungsbe-

dürftigen Anlagen in den Anwendungsbereich der Regelung fallen, ist derzeit nicht verbindlich 

geklärt, da die Begriffe „oder einer Zulassung nach einer anderen Bestimmung des Bundesrechts 

bedarf“ nicht eindeutig sind. Aus diesen Gründen hat die Clearingstelle EEG auch zur Bestim-

mung dieser Begriffe das Verfahren 2014/2746 eröffnet. Die Bundesnetzagentur präzisiert die un-

ter § 2 Nr. 1 AnlRegV fallenden „genehmigungsbedürftigen Anlagen“ allerdings wie folgt in ihren 

Erläuterungen des Formulars zur Meldung von EE-Anlagen im Anlagenregister (Nr. 1.1)47:  

„Genehmigungen sind dann registrieren zu lassen, wenn sie aufgrund eines Bundesgesetzes 

(z.B: Bundesimmissionsschutzgesetz oder Wasserhaushaltsgesetz) erlassen werden. Wird die 

                                                
45

 In der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBl. I S. 1274), das durch Artikel 1 des Gesetzes vom 2. 
Juli 2013 (BGBl. I S. 1943) geändert worden ist. 
46

 Link: https://www.clearingstelle-eeg.de/empfv/2014/27 einschließlich der unter diesem Link zu dem Verfahren abruf-
baren Stellungnahme des BDEW.  
47

 Link: 
http://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Sachgebiete/Energie/Unternehmen_Institutionen/Erneue
rbareEnergien/Anlagenregister/Erlaeuterung_Anmeldung_Anlagenregister.pdf?__blob=publicationFile&v=1.  

https://www.clearingstelle-eeg.de/empfv/2014/27
http://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Sachgebiete/Energie/Unternehmen_Institutionen/ErneuerbareEnergien/Anlagenregister/Erlaeuterung_Anmeldung_Anlagenregister.pdf?__blob=publicationFile&v=1
http://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Sachgebiete/Energie/Unternehmen_Institutionen/ErneuerbareEnergien/Anlagenregister/Erlaeuterung_Anmeldung_Anlagenregister.pdf?__blob=publicationFile&v=1
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Genehmigung nur aufgrund landesrechtlicher Bestimmungen erteilt, weil z.B. für die Anlage 

nur eine Baugenehmigung nach bauordnungsrechtlichen Bestimmungen erforderlich ist, ist sie 

nicht registrieren zu lassen. Dies gilt selbst dann, wenn vor Genehmigung der Anlage ein vor-

habenbezogener Bebauungsplan nach dem Baugesetzbuch erlassen wird.“ 

Dies deckt sich mit der Einschätzung des BDEW zu dieser Rechtsfrage: Bei Wasserkraftanlagen 

gilt für die wasserrechtliche Zulassung der Wasserkraftnutzung durch Wasserkraftanlagen nach 

§§ 8, 10 und insbesondere §§ 12, 14 und 35 des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) in der seit 

dem 1. März 2010 geltenden Fassung die Möglichkeit der Zulassung einer Wasserkraftanlage 

nach abweichendem Landesrecht grundsätzlich nicht, da Art. 72 Abs. 3 Satz 1 Nr. 5 des Grund-

gesetzes für diese „anlagenbezogene Regelung“ keine landesrechtlichen Ausnahmen zulässt. Es 

ist deshalb praktisch ausgeschlossen, dass eine wasserrechtliche Erlaubnis, Bewilligung o.ä. für 

neu zu errichtende Wasserkraftanlage nach landesrechtlichen Regelungen erteilt wird. Bei Not-

wendigkeit einer baurechtlichen Genehmigung kann diese nicht nach Bundesrecht ergehen, weil 

sich ein Rechtsanspruch auf eine entsprechende Baugenehmigung nur aus der jeweiligen Lan-

desbauordnung herleitet, nicht aus dem bundesrechtlichen Baugesetzbuch (BauGB). Die Zulas-

sung der Anlage erfolgt dann nicht nach den Vorschriften des Bundesrechts, sondern denen des 

Landesrechts, weil nur diese einen Anspruch auf Erteilung der Baugenehmigung geben. Dies gilt 

insbesondere für Solarstromanlagen, aber auch für im Einzelfall nicht immissionsschutzrechtlich 

zulassungsbedürftige Windenergieanlagen oder Biomasseanlagen.  

Zu beachtende Rechtsänderung ab dem 1. März 2015: 

 

 

 

 

Zu beachten ist, dass gemäß Art. 4 der „Verordnung zur Einführung von Ausschreibun-

gen der finanziellen Förderung für Freiflächenanlagen sowie zur Änderung weiterer 

Verordnungen zur Förderung der erneuerbaren Energien“48 die Anlagenregisterverord-

nung mit Wirkung zum 1. März 2015 hinsichtlich der Registrierungspflicht für „geneh-

migungsbedürftige Anlagen“ nach § 4 AnlRegV und Solarstrom-Freiflächenanlagen 

aus einem EEG-Ausschreibungsverfahren geändert worden ist. Hiernach ist der Begriff 

„genehmigungsbedürftige Anlage“ in § 2 Nr. 2 AnlRegV auf Anlagen,  

„deren Errichtung und Betrieb einer Genehmigung oder sonstigen Zulassung bedarf“, 

ausgeweitet worden. 

Hiervon ausgenommen sind nur folgende Anlagen: 

„a) Anlagen zur Erzeugung von Strom aus solarer Strahlungsenergie, die in, an oder auf Ge-

bäuden oder sonstigen baulichen Anlagen, die vorrangig zu anderen Zwecken als der Erzeu-

gung von Strom aus solarer Strahlungsenergie errichtet worden sind, angebracht sind, sowie 

b) Anlagen zur Erzeugung von Strom aus Deponiegas, Klärgas, Grubengas sowie Windener-

gieanlagen an Land, die keiner Genehmigung nach § 1 Absatz 1 der Verordnung über geneh-

migungsbedürftige Anlagen bedürfen.“ 

                                                
48

 Link zur von der Bundesregierung beschlossenen Fassung der Verordnung: http://www.erneuerbare-
energien.de/EE/Redaktion/DE/Downloads/Verordnungen/photovoltaik-
freiflaechenausschreibungsverordnung.pdf?__blob=publicationFile&v=7.  

http://www.erneuerbare-energien.de/EE/Redaktion/DE/Downloads/Verordnungen/photovoltaik-freiflaechenausschreibungsverordnung.pdf?__blob=publicationFile&v=7
http://www.erneuerbare-energien.de/EE/Redaktion/DE/Downloads/Verordnungen/photovoltaik-freiflaechenausschreibungsverordnung.pdf?__blob=publicationFile&v=7
http://www.erneuerbare-energien.de/EE/Redaktion/DE/Downloads/Verordnungen/photovoltaik-freiflaechenausschreibungsverordnung.pdf?__blob=publicationFile&v=7
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Dementsprechend sind auch Freiflächen-Solarstromanlagen im Sinne der „Freiflächenausschrei-

bungsverordnung“, die Gegenstand einer Ausschreibung bzw. der Erteilung einer Förderberechti-

gung nach der Verordnung sind und nur einer baurechtlichen Genehmigungspflicht unterliegen, 

bei Ergehen der Genehmigung nach dieser Regelung registrierungspflichtig.  

Diese Ausweitung der Definition der „genehmigungsbedürftigen Anlagen“ gilt allerdings gemäß 

§ 16 Abs. 4 AnlRegV erst für Anlagen, die ab dem 1. März 2015 im Sinne dieser Definition „ge-

nehmigt oder zugelassen“ worden sind. Für Anlagen, die vor dem 1. März 2015 genehmigt oder 

zugelassen worden sind, sind die restriktivere Definition der „genehmigungsbedürftigen Anlagen“ 

sowie die bisherigen Registrierungsanforderungen in § 2 Nr. 2 und § 4 AnlRegV in der am 28. 

Februar 2015 geltenden Fassung der Verordnung weiter anzuwenden.  

Handelt es sich im Einzelfall um eine „genehmigungsbedürftige Anlage“ nach § 2 Nr. 2 AnlRegV, 

löst die Bekanntgabe der registrierungspflichtigen Genehmigung gegenüber dem Anlagenbetrei-

ber die Registrierungspflicht und die entsprechende Registrierungsfrist aus49. Sinn und Zweck der 

Registrierungspflicht ist die bessere Voraussehbarkeit des zu erwartenden Zubaus an neuen Er-

neuerbare-Energien-Anlagen, insbesondere von Windenergieanlagen, und dadurch die Möglich-

keit einer besseren vorausschauenden Netzausbauplanung des Netzbetreibers für sein Netzge-

biet, die Schaffung einer besseren Daten- und damit Entscheidungsgrundlage bei der Weiterent-

wicklung des EEG beim Gesetzgeber einschl. genauerer Erkenntnisse über die durchschnittli-

chen Errichtungszeiten vom Zeitpunkt der Genehmigung der Anlage bis zu ihrer Inbetriebnahme, 

und die Gewinnung eines Anknüpfungspunktes für die Ausgestaltung von Übergangs- und Ver-

trauensschutzregelungen dienen50.  

§ 4 Abs. 1 Satz 2 in der Fassung der ab dem 1. März 2015 geltenden Anlagenregisterverordnung 

stellt klar, dass dann, wenn für eine Anlage mehrere Genehmigungen oder Zulassungen erforder-

lich sind, sich die Registrierungspflicht auf die Genehmigung oder Zulassung beschränkt, mit der 

die baurechtliche Zulässigkeit der Anlage festgestellt wird. 

 

aa) Angaben bei der Registrierung von genehmigungsbedürftigen Neuanlagen 

Gemäß § 4 Abs. 2 AnlRegV müssen Anlagenbetreiber bei Anlagen, die vor dem 1. März 2015 

genehmigt worden sind, sämtliche Angaben zu der genehmigten Anlage nach § 3 Abs. 2 

AnlRegV mit Ausnahme der Angaben nach § 3 Abs. 2 Nr. 9 und Nr. 14 bis 16 AnlRegV sowie die 

genehmigende Behörde, das Datum und das Aktenzeichen der Geneh-migung, die Frist, inner-

halb derer nach der Genehmigung mit der Errichtung oder dem Betrieb der Anlage begonnen 

werden muss, sowie den Zeitpunkt der geplanten Inbetriebnahme übermitteln.  

 

 

                                                
49

 So Begründung zur Anlagenregisterverordnung, S. 46.  
50

 So Begründung zur Anlagenregisterverordnung, S. 46. 
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Betreiber dieser „genehmigungsbedürftigen Anlagen“ müssen daher Folgendes der BNetzA mel-

den51: 

1. ihren Namen, ihre Anschrift, ihre Telefonnummer und ihre E-Mail-Adresse, 

2. den Standort und, sofern vorhanden, den Namen der Anlage, 

3. sofern vorhanden, die Zugehörigkeit der Anlage zu einem Anlagenpark und dessen Namen, 

4. den Energieträger, aus dem der Strom erzeugt wird, 

5. die installierte Leistung der Anlage, 

6. die Angabe, ob sie für den in der Anlage erzeugten Strom oder die Bereitstellung installierter 

Leistung Zahlungen des Netzbetreibers aufgrund der Ansprüche nach § 19 oder § 52 EEG 2014 

(Einspeisevergütung, Marktprämie, Flexibilitätsprämie oder –zuschlag) in Anspruch nehmen 

wollen, 

7. die Angabe, ob der in der Anlage erzeugte Strom vollständig oder teilweise vom Anlagenbe-

treiber oder einem Dritten in unmittelbarer Nähe zur Anlage verbraucht und dabei nicht durch 

das Netz durchgeleitet werden soll, 

8. das Datum der Inbetriebnahme der Anlage, 

9. bei Anlagen zur Erzeugung von Strom aus Deponiegas, Klärgas, Grubengas, Biomasse oder 

Geothermie die Angabe, 

      a) ob es sich um eine KWK-Anlage handelt; in diesem Fall ist auch die installierte thermi- 

      sche Leistung der Anlage anzugeben und 

      b) ob es sich um eine Anlage handelt, in der vor dem 1. August 2014 andere Energieträger  

      als ausschließlich Deponiegas, Klärgas, Grubengas, Biomasse oder Geothermie zur Strom- 

      erzeugung eingesetzt worden sind, einschließlich der Angabe dieses Energieträgers und  

      des Inbetriebnahmezeitpunkts nach Maßgabe des am 31. Juli 2014 geltenden  

      Inbetriebnahmebegriffs, 

10. bei Anlagen, in denen Biomasse zur Stromerzeugung eingesetzt wird, die Angabe 

      a) ob es sich um feste, flüssige oder gasförmige Biomasse handelt52; wird gasförmige Bio- 

      masse eingesetzt, ist nach Vor-Ort-Verstromung und Biomethan zu differenzieren und 

      b) ob ausschließlich Biomasse oder auch andere Energieträger zur Stromerzeugung einge- 

      setzt werden, 

11. bei Windenergieanlagen 

      a) die Nabenhöhe, 

      b) den Rotordurchmesser, 

                                                
51

 Vgl. hierzu die „Erläuterungen zum Formular zur Meldung von Erneuerbare-Energien-Anlagen an die Bundesnetz-
agentur“ der BNetzA unter Nr. 1.3 ff. und Nr. 2 ff. unter folgendem Link: 
http://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Sachgebiete/Energie/Unternehmen_Institutionen/Erneue
rbareEnergien/Anlagenregister/Erlaeuterung_Anmeldung_Anlagenregister.pdf?__blob=publicationFile&v=1. 
52

 Siehe hierzu die „Erläuterungen zum Formular zur Meldung von Erneuerbare-Energien-Anlagen an die Bundesnetz-
agentur“ der BNetzA unter Nr. 5 unter folgendem Link: 
http://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Sachgebiete/Energie/Unternehmen_Institutionen/Erneue
rbareEnergien/Anlagenregister/Erlaeuterung_Anmeldung_Anlagenregister.pdf?__blob=publicationFile&v=1.  

http://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Sachgebiete/Energie/Unternehmen_Institutionen/ErneuerbareEnergien/Anlagenregister/Erlaeuterung_Anmeldung_Anlagenregister.pdf?__blob=publicationFile&v=1
http://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Sachgebiete/Energie/Unternehmen_Institutionen/ErneuerbareEnergien/Anlagenregister/Erlaeuterung_Anmeldung_Anlagenregister.pdf?__blob=publicationFile&v=1
http://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Sachgebiete/Energie/Unternehmen_Institutionen/ErneuerbareEnergien/Anlagenregister/Erlaeuterung_Anmeldung_Anlagenregister.pdf?__blob=publicationFile&v=1
http://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Sachgebiete/Energie/Unternehmen_Institutionen/ErneuerbareEnergien/Anlagenregister/Erlaeuterung_Anmeldung_Anlagenregister.pdf?__blob=publicationFile&v=1
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      c) den Hersteller der Anlage sowie den Anlagentyp, 

      d) die Standortgüte, wenn es sich um eine Windenergieanlage an Land handelt; zu diesem  

      Zweck sind, sofern vorhanden, die folgenden Angaben eines Gutachtens zu übermitteln, das  

     den Anforderungen der Technischen Richtlinien für Windenergieanlagen, Teil 6, der FGW e.  

      V. – Fördergesellschaft Windenergie und andere Erneuerbare Energien53 in der zum Zeit- 

      punkt der Erstellung des Gutachtens geltenden Fassung entspricht und von einer nach die- 

      sen Richtlinien berechtigten Institution erstellt worden ist: 

         aa) die mittlere Windgeschwindigkeit auf Nabenhöhe in Meter pro Sekunde, 

         bb) Formparameter und Skalenparameter der Weibull-Verteilung der Windverhältnisse auf  

         Nabenhöhe und 

         cc) das Verhältnis des zu erwartenden Ertrags zum Referenzertrag nach der Anlage 2  

         zum Erneuerbare-Energien-Gesetz, 

      e) die Angabe, ob es sich um eine Windenergieanlage an Land handelt, die eine bestehen- 

      de Windenergieanlage ersetzt, einschließlich der Bestätigung, dass die endgültige Stillle- 

      gung der ersetzten Anlage nach § 5 Abs. 1 oder § 6 Abs. 2 Satz 2 AnlRegV an das Anlagen- 

      register übermittelt worden ist und 

      f) die Küstenentfernung und die Wassertiefe des Standorts der Windenergieanlage auf See,  

12. bei Anlagen zur Erzeugung von Strom aus solarer Strahlungsenergie die Angabe, ob es sich 

um eine Freiflächenanlage handelt, sowie die von der Freiflächenanlage in Anspruch genom-

mene Fläche in Hektar, 

13. die genehmigende Behörde,  

14. das Datum und das Aktenzeichen der Genehmigung,  

15. die Frist, innerhalb derer nach der Genehmigung mit der Errichtung oder dem Betrieb der 

Anlage begonnen werden muss, sowie  

16. den Zeitpunkt der geplanten Inbetriebnahme. 

Die Angabe der Frist unter Nr. 15 dient gemäß der Begründung der AnlagenregisterV der Be-

rechnung der Löschungsfrist nach § 4 Abs. 3 AnlRegV. 

Zu beachtende Rechtsänderung ab dem 1. März 2015: 

Für „genehmigungsbedürftige Anlagen“ nach der ab dem 1. März 2015 geltenden Definition, bei 

denen die Genehmigungen oder Zulassungen nach dem 28. Februar 2015 erteilt worden sind, 

müssen die Inhaber der Genehmigungen oder Zulassungen diese Genehmigungen oder Zulas-

sungen spätestens drei Wochen nach ihrer Bekanntgabe registrieren lassen und dabei folgende 

Angaben übermitteln:  

 

 

 

                                                
53

 Amtlicher Hinweis des Verordnungsgebers: Zu beziehen bei der FGW e. V. – Fördergesellschaft Windenergie und 
andere Erneuerbare Energien, Oranienburger Straße 45, 10117 Berlin.  
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1. ihren Namen, ihre Anschrift, ihre Telefonnummer und ihre E-Mail-Adresse, 

2. den Standort und, sofern vorhanden, den Namen der Anlage, 

3. sofern vorhanden, die Zugehörigkeit der Anlage zu einem Anlagenpark und dessen Namen, 

4. den Energieträger, aus dem der Strom erzeugt wird, 

5. die installierte Leistung der Anlage, 

6. die Angabe, ob sie für den in der Anlage erzeugten Strom oder die Bereitstellung installierter 

Leistung Zahlungen des Netzbetreibers aufgrund der Ansprüche nach § 19 oder § 52 EEG 2014 

(Einspeisevergütung, Marktprämie, Flexibilitätsprämie oder –zuschlag) in Anspruch nehmen 

wollen, 

7. die Angabe, ob der in der Anlage erzeugte Strom vollständig oder teilweise vom Anlagenbe-

treiber oder einem Dritten in unmittelbarer Nähe zur Anlage verbraucht und dabei nicht durch 

das Netz durchgeleitet werden soll, 

8. das Datum der Inbetriebnahme der Anlage, 

9. bei Anlagen zur Erzeugung von Strom aus Deponiegas, Klärgas, Grubengas, Biomasse oder 

Geothermie die Angabe, 

      a) ob es sich um eine KWK-Anlage handelt; in diesem Fall ist auch die installierte thermi- 

      sche Leistung der Anlage anzugeben und 

      b) ob es sich um eine Anlage handelt, in der vor dem 1. August 2014 andere Energieträger  

      als ausschließlich Deponiegas, Klärgas, Grubengas, Biomasse oder Geothermie zur Strom- 

      erzeugung eingesetzt worden sind, einschließlich der Angabe dieses Energieträgers und  

      des Inbetriebnahmezeitpunkts nach Maßgabe des am 31. Juli 2014 geltenden  

      Inbetriebnahmebegriffs, 

10. bei Anlagen, in denen Biomasse zur Stromerzeugung eingesetzt wird, die Angabe 

      a) ob es sich um feste, flüssige oder gasförmige Biomasse handelt54; wird gasförmige Bio- 

      masse eingesetzt, ist nach Vor-Ort-Verstromung und Biomethan zu differenzieren und 

      b) ob ausschließlich Biomasse oder auch andere Energieträger zur Stromerzeugung einge- 

      setzt werden, 

11. bei Windenergieanlagen 

      a) die Nabenhöhe, 

      b) den Rotordurchmesser, 

      c) den Hersteller der Anlage sowie den Anlagentyp, 
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 Siehe hierzu die „Erläuterungen zum Formular zur Meldung von Erneuerbare-Energien-Anlagen an die Bundesnetz-
agentur“ der BNetzA unter Nr. 5 unter folgendem Link: 
http://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Sachgebiete/Energie/Unternehmen_Institutionen/Erneue
rbareEnergien/Anlagenregister/Erlaeuterung_Anmeldung_Anlagenregister.pdf?__blob=publicationFile&v=1.  

http://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Sachgebiete/Energie/Unternehmen_Institutionen/ErneuerbareEnergien/Anlagenregister/Erlaeuterung_Anmeldung_Anlagenregister.pdf?__blob=publicationFile&v=1
http://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Sachgebiete/Energie/Unternehmen_Institutionen/ErneuerbareEnergien/Anlagenregister/Erlaeuterung_Anmeldung_Anlagenregister.pdf?__blob=publicationFile&v=1
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      d) die Standortgüte, wenn es sich um eine Windenergieanlage an Land handelt; zu diesem  

      Zweck sind, sofern vorhanden, die folgenden Angaben eines Gutachtens zu übermitteln, das  

     den Anforderungen der Technischen Richtlinien für Windenergieanlagen, Teil 6, der FGW e.  

      V. – Fördergesellschaft Windenergie und andere Erneuerbare Energien55 in der zum Zeit- 

      punkt der Erstellung des Gutachtens geltenden Fassung entspricht und von einer nach die 

      sen Richtlinien berechtigten Institution erstellt worden ist: 

         aa) die mittlere Windgeschwindigkeit auf Nabenhöhe in Meter pro Sekunde, 

         bb) Formparameter und Skalenparameter der Weibull-Verteilung der Windverhältnisse auf  

         Nabenhöhe und 

         cc) das Verhältnis des zu erwartenden Ertrags zum Referenzertrag nach der Anlage 2  

         zum Erneuerbare-Energien-Gesetz, 

      e) die Angabe, ob es sich um eine Windenergieanlage an Land handelt, die eine bestehen- 

      de Windenergieanlage ersetzt, einschließlich der Bestätigung, dass die endgültige Stillle- 

      gung der ersetzten Anlage nach § 5 Abs. 1 oder § 6 Abs. 2 Satz 2 AnlRegV an das Anlagen- 

      register übermittelt worden ist und 

      f) die Küstenentfernung und die Wassertiefe des Standorts der Windenergieanlage auf See,  

12. bei Freiflächenanlagen die in Anspruch genommene Fläche in Hektar sowie die Angabe, in 

welchem Umfang die Fläche vor der Errichtung der Freiflächenanlage als Ackerland genutzt 

wurde, 

13. die genehmigende Behörde, 

14. das Datum und das Aktenzeichen der Genehmigung, 

15. den Zeitpunkt der geplanten Inbetriebnahme, 

16. die Frist, innerhalb derer nach der Genehmigung mit der Errichtung oder dem Betrieb der 

Anlage begonnen werden muss, und  

17. bei Freiflächenanlagen die Nummer des Zuschlags nach § 14 Absatz 1 Nummer 2 Buchsta-

be c der Freiflächenausschreibungsverordnung, sofern die Nummer bekannt gegeben worden 

ist. 

§ 4 Abs. 1 Satz 3 AnlRegV in der ab dem 1. März 2015 geltenden Fassung stellt klar, dass diese 

Registrierungspflicht unbeschadet davon anzuwenden, ob die Anlage vom Anlagenbetreiber bei 

ihrer Inbetriebnahme nach § 3 Abs. 1 AnlRegV registriert werden muss. 

 

bb) Registrierungsfrist bei genehmigungsbedürftigen Anlagen  

Ist eine Neuanlage im Sinne von § 4 AnlRegV genehmigungsbedürftig und nach dem 31. Juli 

2014 genehmigt worden, muss der Betreiber der Anlage diese Genehmigung spätestens drei 

Wochen nach deren Bekanntgabe registrieren lassen (§ 4 Abs. 1 AnlRegV), unabhängig davon, 

dass eine spätere Registrierungspflicht der Anlage bei ihrer Inbetriebnahme ohnehin nach § 3 

Abs. 1 AnlRegV existiert (s. vorstehend unter C I. 1. a)).  
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 Amtlicher Hinweis des Verordnungsgebers: Zu beziehen bei der FGW e. V. – Fördergesellschaft Windenergie und 
andere Erneuerbare Energien, Oranienburger Straße 45, 10117 Berlin.  
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Es ist aus § 16 Abs. 2 AnlRegV nicht unmittelbar erkennbar, ob die dortige Übergangsfrist auch 

für die Registrierung von neuen, genehmigungsbedürftigen Anlagen nach § 4 AnlRegV galt. Al-

lerdings bezieht sich § 16 Abs. 2 AnlRegV auch nicht ausschließlich auf die Registrierung der 

Inbetriebnahme von Neuanlagen nach § 3 AnlRegV, sondern auf die „Zwecke des § 25 Absatz 1 

des Erneuerbare-Energien-Gesetzes“, worunter nach § 25 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EEG 2014 nicht 

nur die Neuinbetriebnahme sondern auch die Leistungserhöhung einer Neu- oder Bestandsanla-

ge fällt. Außerdem wäre der Grund für die Schaffung der Übergangsfrist in § 16 Abs. 2 AnlRegV, 

nämlich die Einführung einer neuen Registrierungspflicht, bei genehmigungsbedürftigen Neuan-

lagen nicht anders als bei in Betrieb genommenen Neuanlagen. Nach Ansicht des BDEW spre-

chen daher die besseren Argumente für die Erstreckung der Übergangsregelung von § 16 Abs. 2 

EEG 2014 auf die Registrierungspflicht von genehmigungsbedürftigen Neuanlagen.  

Die dreiwöchige Frist zur Registrierung ab Bekanntgabe gilt auch im Falle von Genehmigungen 

oder Zulassungen, die nach dem 28. Februar 2015 für genehmigungsbedürftige Anlagen erteilt 

worden sind. Insoweit weist die ab dem 1. März 2015 geltende Fassung von § 4 Abs. 1 AnlRegV 

keine Änderungen zur vorherigen Rechtslage auf.  

 

cc) Löschung der Daten einer genehmigungsbedürftigen Anlage im EEG-Anlagenregister 

§ 4 Abs. 3 AnlRegV ermächtigt die Bundesnetzagentur, die nach § 4 Abs. 2 AnlRegV übermittelte 

und vorstehend unter aa) genannten Daten aus dem Anlagenregister zu löschen, wenn für die 

Anlage nach Ablauf der von der Genehmigungsbehörde gesetzten Frist und unter Berücksichti-

gung der Frist nach § 3 Abs. 3 AnlRegV die Angabe nach § 3 Abs. 2 Nr. 8 AnlRegV, d.h. die An-

zeige der Inbetriebnahme der Anlage, noch nicht übermittelt worden ist. Die Begründung zur An-

lagenregisterverordnung präzisiert dies dahingehend, dass die Regelung der Bundesnetzagentur 

ein Ermessen gewährt, Projekte, die nach ihrer Genehmigung nicht weiterverfolgt werden, aus 

dem Anlagenregister zu entfernen56. 

Für Genehmigungen oder Zulassungen, die nach dem 28. Februar 2015 für genehmigungsbe-

dürftige Anlagen erteilt worden sind, erweitert § 4 Abs. 3 AnlRegV in der dann geltenden Fassung 

die Löschungsbefugnis der BNetzA auf Fälle, in denen die BNetzA die Gebotsmenge eines 

bezuschlagten Gebots mit den entsprechenden Standortangaben für die geplante Freiflächenan-

lage nach § 20 Absatz 2 Satz 2 der Freiflächenausschreibungsverordnung entwertet hat.  

 

c) Registrierungsnotwendigkeit von geänderten Neuanlagen 

Neben der generellen Registrierungsnotwendigkeit von Anlagen, die ab dem 1. August 2014 in 

Betrieb genommen worden sind, müssen auch Änderungen von Neuanlagen vom Anlagenbetrei-

ber an die Bundesnetzagentur übermittelt werden (§ 5 AnlRegV). Diese Mitteilungspflicht betrifft 

daher Anlagen, die ab dem 1. August 2014 in Betrieb genommen worden sind und mit den für 

diese Anlagen notwendigen Daten bereits nach § 3 AnlRegV bei der BNetzA im Anlagenregister 

registriert worden sind.  
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 S. 47 der Begründung der Verordnung.  
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Ein Fall der „Änderung“ einer Neuanlage liegt insbesondere dann vor, wenn  

- der Anlagenbetreiber wechselt,  

- die installierte Leistung der Anlage z.B. durch Generatortausch oder –zubau verändert wird 

oder  

- die Anlage endgültig stillgelegt wird.  

Keine meldepflichtige Änderung liegt vor, wenn Anlagenbetreiber bei der Registrierung nach § 3 

AnlRegV die Absicht der Inanspruchnahme einer finanziellen Förderung nach dem EEG bzw. die 

Absicht zum Eigenverbrauch des Stroms melden (§ 3 Abs. 2 Nr. 6 und 7 AnlRegV) und im Laufe 

der Betriebsdauer der Anlage die Nutzungsform ändern, etwa indem sie den Strom zeitweise 

oder dauerhaft ohne finanzielle Förderung vermarkten57. 

Zu beachten ist, dass sich für Bestandsanlagen eine solche Registrierungspflicht bei entspre-

chenden Änderungen der Anlagendaten aus § 6 AnlRegV ergibt. Dann folgt die Registrierung 

dieser Änderungen den nachfolgend unter d) dargestellten Vorgaben.  

Zur Differenzierung zwischen meldepflichtigen und nicht meldepflichtigen Datenänderungen so-

wie hinsichtlich des Meldeweges hat die Bundesnetzagentur in ihren Erläuterungen für das Mel-

deformular zum EEG-Anlagenregister zur Änderung oder Korrektur von Stammdaten einer Anla-

ge außerdem folgende Hinweise gegeben58:  

„Die Anlage muss zwingend im Anlagenregister registriert worden sein, was daran erkannt 

werden kann, dass ihr eine Anlagenkennziffer, bestehend aus einem A und 13 Ziffern, zuge-

wiesen wurde. Daten von Anlagen, die im PV-Meldeportal registriert wurden, also solche mit 

einer ASO-Nummer, sind nicht über das Anlagenregister zu ändern; hierzu muss das PV-

Meldeportal benutzt werden. Gleiches gilt für Anlagen, für die vor dem 1. August 2014 die Fle-

xibilitätsprämie beantragt wurde oder für Anlagen, die aus anderen Datensätzen übernommen 

wurden. Die Daten dieser Anlagen können über das Anlagenregister nicht geändert werden. 

Sollten Leistungsänderungen vorgenommen und die Anlage mit diesen in Betrieb genommen 

werden, so ist dies als Leistungsänderung einer Bestandsanlage zu registrieren.“ 

Ausweitung der Registrierungspflicht ab dem 1. März 2015 bei Änderungen von genehmigungs-

bedürftigen EEG-Anlagen: 

Soll die installierte Leistung einer Anlage geändert werden, bedarf diese Änderung der Leistung 

einer Genehmigung nach § 16 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes oder einer Planfeststel-

lung nach § 2 Abs. 1 der Seeanlagenverordnung und wird diese Änderung ab dem 1. März 2015 

genehmigt, ist diese Genehmigung nach § 5 Abs. 3 AnlRegV in der ab dem 1. März 2015 gelten-

den Fassung ebenfalls nach § 4 AnlRegV registrierungspflichtig. 

 

 

 

                                                
57

 S. 47 der Begründung der Verordnung. 
58

 Nr. 1.5 der Hinweise, Link: 
http://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Sachgebiete/Energie/Unternehmen_Institutionen/Erneue
rbareEnergien/Anlagenregister/Erlaeuterung_Anmeldung_Anlagenregister.pdf?__blob=publicationFile&v=3.  

http://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Sachgebiete/Energie/Unternehmen_Institutionen/ErneuerbareEnergien/Anlagenregister/Erlaeuterung_Anmeldung_Anlagenregister.pdf?__blob=publicationFile&v=3
http://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Sachgebiete/Energie/Unternehmen_Institutionen/ErneuerbareEnergien/Anlagenregister/Erlaeuterung_Anmeldung_Anlagenregister.pdf?__blob=publicationFile&v=3
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aa) Angaben bei der Registrierung von geänderten Neuanlagen 

Gemäß § 5 Abs. 1 bis 3 AnlRegV müssen Anlagenbetreiber folgende Informationen bei und im 

Falle entsprechender Änderungen von Neuanlagen der BNetzA mitteilen59:  

1. ihren Namen, ihre Anschrift, ihre Telefonnummer und ihre E-Mail-Adresse, 

2. den Standort und, sofern vorhanden, den Namen der Anlage, 

3. sofern vorhanden, die Zugehörigkeit der Anlage zu einem Anlagenpark und dessen Namen, 

4. den Energieträger, aus dem der Strom erzeugt wird, 

5. die installierte Leistung der Anlage60, 

6. das Datum der Inbetriebnahme der Anlage, 

7. bei genehmigungsbedürftigen Anlagen die Angabe der Genehmigung oder Zulassung, mit der 

die Anlage nach § 4 Absatz 1 AnlRegV registriert worden ist, 

8. bei Anlagen zur Erzeugung von Strom aus Deponiegas, Klärgas, Grubengas, Biomasse oder 

Geothermie die Angabe, 

      a) ob es sich um eine KWK-Anlage handelt; in diesem Fall ist auch die installierte thermi- 

      sche Leistung der Anlage anzugeben und 

      b) ob es sich um eine Anlage handelt, in der vor dem 1. August 2014 andere Energieträger  

      als ausschließlich Deponiegas, Klärgas, Grubengas, Biomasse oder Geothermie zur Strom- 

      erzeugung eingesetzt worden sind, einschließlich der Angabe dieses Energieträgers und  

      des Inbetriebnahmezeitpunkts nach Maßgabe des am 31. Juli 2014 geltenden  

      Inbetriebnahmebegriffs, 

9. bei Anlagen, in denen Biomasse zur Stromerzeugung eingesetzt wird, die Angabe 

      a) ob es sich um feste, flüssige oder gasförmige Biomasse handelt61; wird gasförmige Bio- 

      masse eingesetzt, ist nach Vor-Ort-Verstromung und Biomethan zu differenzieren und 

      b) ob ausschließlich Biomasse oder auch andere Energieträger zur Stromerzeugung einge- 

      setzt werden, 

10. bei Windenergieanlagen 

      a) die Nabenhöhe, 

      b) den Rotordurchmesser, 

                                                
59

 Vgl. hierzu die „Erläuterungen zum Formular zur Meldung von Erneuerbare-Energien-Anlagen an die Bundesnetz-
agentur“ der BNetzA unter Nr. 1.3 ff. und Nr. 2 ff. unter folgendem Link: 
http://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Sachgebiete/Energie/Unternehmen_Institutionen/Erneue
rbareEnergien/Anlagenregister/Erlaeuterung_Anmeldung_Anlagenregister.pdf?__blob=publicationFile&v=1 sowie die 
vorstehenden Erläuterungen zu den Begriffen vorstehend unter c). 
60

 Vgl. hierzu die „Erläuterungen zum Formular zur Meldung von Erneuerbare-Energien-Anlagen an die Bundesnetz-
agentur“ der BNetzA unter Nr. 4.2, 4.2.1 und 4.2.2 unter folgendem Link: 
http://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Sachgebiete/Energie/Unternehmen_Institutionen/Erneue
rbareEnergien/Anlagenregister/Erlaeuterung_Anmeldung_Anlagenregister.pdf?__blob=publicationFile&v=1.  
61

 Siehe hierzu die „Erläuterungen zum Formular zur Meldung von Erneuerbare-Energien-Anlagen an die Bundesnetz-
agentur“ der BNetzA unter Nr. 5 unter folgendem Link: 
http://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Sachgebiete/Energie/Unternehmen_Institutionen/Erneue
rbareEnergien/Anlagenregister/Erlaeuterung_Anmeldung_Anlagenregister.pdf?__blob=publicationFile&v=1.  

http://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Sachgebiete/Energie/Unternehmen_Institutionen/ErneuerbareEnergien/Anlagenregister/Erlaeuterung_Anmeldung_Anlagenregister.pdf?__blob=publicationFile&v=1
http://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Sachgebiete/Energie/Unternehmen_Institutionen/ErneuerbareEnergien/Anlagenregister/Erlaeuterung_Anmeldung_Anlagenregister.pdf?__blob=publicationFile&v=1
http://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Sachgebiete/Energie/Unternehmen_Institutionen/ErneuerbareEnergien/Anlagenregister/Erlaeuterung_Anmeldung_Anlagenregister.pdf?__blob=publicationFile&v=1
http://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Sachgebiete/Energie/Unternehmen_Institutionen/ErneuerbareEnergien/Anlagenregister/Erlaeuterung_Anmeldung_Anlagenregister.pdf?__blob=publicationFile&v=1
http://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Sachgebiete/Energie/Unternehmen_Institutionen/ErneuerbareEnergien/Anlagenregister/Erlaeuterung_Anmeldung_Anlagenregister.pdf?__blob=publicationFile&v=1
http://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Sachgebiete/Energie/Unternehmen_Institutionen/ErneuerbareEnergien/Anlagenregister/Erlaeuterung_Anmeldung_Anlagenregister.pdf?__blob=publicationFile&v=1
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      c) den Hersteller der Anlage sowie den Anlagentyp, 

      d) die Standortgüte, wenn es sich um eine Windenergieanlage an Land handelt; zu diesem  

      Zweck sind, sofern vorhanden, die folgenden Angaben eines Gutachtens zu übermitteln, das  

      den Anforderungen der Technischen Richtlinien für Windenergieanlagen, Teil 6, der FGW e.  

      V. – Fördergesellschaft Windenergie und andere Erneuerbare Energien62 in der zum Zeit- 

      punkt der Erstellung des Gutachtens geltenden Fassung entspricht und von einer nach die- 

      sen Richtlinien berechtigten Institution erstellt worden ist: 

         aa) die mittlere Windgeschwindigkeit auf Nabenhöhe in Meter pro Sekunde, 

         bb) Formparameter und Skalenparameter der Weibull-Verteilung der Windverhältnisse auf  

         Nabenhöhe und 

         cc) das Verhältnis des zu erwartenden Ertrags zum Referenzertrag nach der Anlage 2  

        zum Erneuerbare-Energien-Gesetz, 

      e) die Angabe, ob es sich um eine Windenergieanlage an Land handelt, die eine bestehen- 

      de Windenergieanlage ersetzt, einschließlich der Bestätigung, dass die endgültige Stillle- 

      gung der ersetzten Anlage nach § 5 Abs. 1 oder § 6 Abs. 2 Satz 2 AnlRegV an das Anlagen- 

      register übermittelt worden ist und 

      f) die Küstenentfernung und die Wassertiefe des Standorts der Windenergieanlage auf See,  

11. bei Anlagen zur Erzeugung von Strom aus solarer Strahlungsenergie die Angabe, ob es sich 

um eine Freiflächenanlage handelt, sowie die von der Freiflächenanlage in Anspruch genom-

mene Fläche in Hektar, 

12. die Angabe, ob die Anlage mit technischen Einrichtungen ausgestattet ist, mit denen jeder-

zeit die Einspeiseleistung ferngesteuert reduziert sowie die jeweilige Ist-Einspeisung abgerufen 

werden kann vom 

      a) Netzbetreiber, wobei auch anzugeben ist, ob es sich um eine gemeinsame technische  

      Einrichtung für mehrere Anlagen an einem Netzverknüpfungspunkt nach § 9 Abs. 1 Satz 2  

      des Erneuerbare-Energien-Gesetzes handelt, oder 

      b) einem Direktvermarktungsunternehmer oder einer anderen Person, an die der Strom ver- 

      äußert wird, 

13. den Namen des Netzbetreibers, in dessen Netz der in der Anlage erzeugte Strom einge-

speist oder mittels kaufmännisch-bilanzieller Weitergabe angeboten wird, und 

14. die Bezeichnung des Netzanschlusspunktes der Anlage sowie dessen Spannungsebene 

sowie  

15. das Datum der Änderung der installierten Leistung63 oder der endgültigen Stilllegung zum 

Zweck der Registrierung einer Änderung der installierten Leistung oder der endgültigen Stillle-

gung der Anlage.  

                                                
62

 Amtlicher Hinweis des Verordnungsgebers: Zu beziehen bei der FGW e. V. – Fördergesellschaft Windenergie und 
andere Erneuerbare Energien, Oranienburger Straße 45, 10117 Berlin.  
63

 Vgl. hierzu die „Erläuterungen zum Formular zur Meldung von Erneuerbare-Energien-Anlagen an die Bundesnetz-
agentur“ der BNetzA unter Nr. 4.2, 4.2.1 und 4.2.2 unter folgendem Link: 
http://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Sachgebiete/Energie/Unternehmen_Institutionen/Erneue
rbareEnergien/Anlagenregister/Erlaeuterung_Anmeldung_Anlagenregister.pdf?__blob=publicationFile&v=1.  

http://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Sachgebiete/Energie/Unternehmen_Institutionen/ErneuerbareEnergien/Anlagenregister/Erlaeuterung_Anmeldung_Anlagenregister.pdf?__blob=publicationFile&v=1
http://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Sachgebiete/Energie/Unternehmen_Institutionen/ErneuerbareEnergien/Anlagenregister/Erlaeuterung_Anmeldung_Anlagenregister.pdf?__blob=publicationFile&v=1
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Zu beachtende Rechtsänderung ab dem 1. März 2015: 

Anstelle der vorstehenden Angaben in Nr. 11 müssen für alle „Freiflächenanlagen“ im Sinne der 

dort genannten Definition, bei denen ab dem 1. März 2015 Änderungen stattfinden, die folgenden 

Angaben gemacht werden:  

11. bei Freiflächenanlagen die in Anspruch genommene Fläche in Hektar sowie die Angabe, in 

welchem Umfang die Fläche vor der Errichtung der Freiflächenanlage als Ackerland genutzt 

wurde.  

Sollte eine Anlage endgültig stillgelegt worden sein und dies der BNetzA nach § 5 Abs. 2 

AnlRegV vom Anlagenbetreiber mitgeteilt worden sein, gewährt § 5 Abs. 4 AnlRegV der Bundes-

netzagentur die Befugnis, die Registrierung der endgültigen Stilllegung einer Anlage an den nach 

§ 3 Abs. 2 Nr. 15 AnlRegV vom Anlagenbetreiber benannten Netzbetreiber zu übermitteln, soweit 

dies für die Erfüllung seiner Aufgaben erforderlich ist. Gemäß der Verordnungsbegründung unter-

stützt diese Information den betroffenen Netzbetreiber dabei, seine Anlagenstammdaten aktuell 

zu halten, und ermöglicht im Gegenzug seine Meldung bei der Bundesnetzagentur, sollte trotz 

der Stilllegungsmeldung weiter Strom aus der Anlage in sein Netz eingespeist oder angeboten 

werden. Insoweit werde auch die Validität von Stilllegungsmeldungen erhöht64. 

Außerdem muss, wenn die Änderung der Anlage einer neuen Genehmigung nach § 4 oder § 16 

BImSchG oder einer neuen Zulassung nach einer anderen Bestimmung des Bundesrechts be-

durfte, der Anlagenbetreiber diese neue Genehmigung oder Zulassung der „Änderung“ der Anla-

ge wieder gemäß den Vorgaben von § 4 Abs. 1 AnlRegV der BNetzA mitteilen. Die Mitteilungsfrist 

beträgt hier dann wieder drei Wochen ab Bekanntgabe der Genehmigung bzw. Zulassung.  

 

bb) Registrierungsfrist bei geänderten Anlagen  

Die vorstehend unter aa) genannten Daten müssen von den Anlagenbetreibern innerhalb der 

Frist nach § 3 Abs. 3 AnlRegV an die BNetzA gemeldet werden65, d.h. innerhalb von drei Wo-

chen. Ob diese Frist analog zu § 3 Abs. 3 AnlRegV an den Zeitpunkt der Wiederinbetriebnahme 

der Anlage anknüpft66 und dann zu laufen beginnt, oder an den Abschluss der Änderung, z. B den 

Vollzug eines Betreiberwechsels, ist aus § 5 Abs. 1 AnlRegV nicht ableitbar. Im Zweifel sollte hier 

der Sicherheit halber das jeweils frühere Ereignis als Beginn des Laufs der Frist gewählt werden.  

Es ist aus § 16 Abs. 2 AnlRegV nicht unmittelbar erkennbar, ob die dortige Übergangsfrist auch 

für die Registrierung von neuen, geänderten Anlagen nach § 4 AnlRegV galt. Allerdings bezieht 

sich § 16 Abs. 2 AnlRegV auch nicht ausschließlich auf die Registrierung der Inbetriebnahme von 

Neuanlagen nach § 3 AnlRegV, sondern auf die „Zwecke des § 25 Absatz 1 des Erneuerbare-

Energien-Gesetzes“, worunter nach § 25 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EEG 2014 nicht nur die Neuinbe-

triebnahme sondern auch die Leistungserhöhung einer Neu- oder Bestandsanlage fällt, d.h. die 

Änderung einer solchen Neuanlage im Sinne von § 5 AnlRegV. Außerdem wäre der Grund für die 

Schaffung der Übergangsfrist in § 16 Abs. 2 AnlRegV, nämlich die Einführung einer neuen Re-

                                                
64

 S. 48 der Begründung der Verordnung. 
65

 § 5 Abs. 1 AnlRegV.  
66

 Z.B. bei Generator- oder Turbinenaustausch bei Biomasse- oder Wasserkraftanlagen.  



  Seite 37 von 65 

gistrierungspflicht, bei geänderten Neuanlagen nicht anders als bei in Betrieb genommenen Neu-

anlagen. Nach Ansicht des BDEW sprechen daher die besseren Argumente für die Erstreckung 

der Übergangsregelung von § 16 Abs. 2 EEG 2014 auf die Registrierungspflicht von geänderten 

Neuanlagen. 

 

d) Registrierungsnotwendigkeit für Bestandsanlagen 

Außerdem umfasst die Registrierungspflicht nach dem EEG 2014 und der Anlagenregisterver-

ordnung nicht nur die Neuinbetriebnahme einer neuen Anlage, sondern nach § 6 AnlRegV auch  

- die Erhöhung oder Verringerung der installierten Leistung einer bestehenden Anlage,  

- Bestandsanlagen bei erstmaligem ausschließlichen Einsatz von Biomethan zur Stromerzeu-

gung zur Inanspruchnahme der Förderung nach der jeweiligen Fassung des EEG, die gemäß 

den Übergangsregelungen in § 100 Abs. 1 Nr. 4 oder 10 bzw. Abs. 2 Satz 2 EEG 2014 für die 

Anlage jeweils maßgeblich ist,  

- die Ertüchtigung einer Wasserkraftanlage nach § 40 Abs. 2 EEG 2014,  

- die Inanspruchnahme der verlängerten, erhöhten Anfangsvergütung für eine Windenergiean-

lage an Land nach Ablauf der fünf Jahre nach ihrer Inbetriebnahme nach § 29 Abs. 2 Satz 2 

des EEG in der für die jeweilige Anlage maßgeblichen Fassung bei Inbetriebnahme der Wind-

energieanlage nach dem 31. Dezember 2009,  

- die erstmalige Inanspruchnahme der „Flexibilitätsprämie“ nach § 54 EEG 2014 und  

- die endgültige Stilllegung einer Anlage. 

Dies ergibt sich für vor dem 31. Juli 2014 in Betrieb genommene Anlagen, für die eigentlich - mit 

Ausnahme von Solarstromanlagen - keine Registrierungspflicht besteht bzw. bestand, aus § 6 

AnlRegV i. V. mit den Übergangsbestimmungen in § 16 AnlRegV.  

Eine Leistungsänderung im Sinne von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 AnlRegV liegt dann vor, wenn ab 

dem 1. August 2014 die installierte Leistung der Anlage verändert worden ist, auch dann, wenn 

dies zum Zwecke der Inanspruchnahme der Flexibilitätsprämie nach § 54 EEG 2014 erfolgt ist; 

hier träfen dann zwei meldepflichtige Ereignisse zusammen. Wurde die Anlage allerdings bereits 

im Anlagenregister registriert, z.B. aus anderem Anlass, ist diese Leistungsänderung im Zuge der 

„Änderung/Korrektur von bereits registrierten Stammdaten“ zu melden67.  

Wird das Leistungsvermögen einer Wasserkraftanlage erhöht, entspricht dies einer Leistungsän-

derung im Sinne von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 AnlRegV68. Demgegenüber sind Solarstrommodule, 

die ab dem 1. August 2014 zu bestehenden Installationen hinzugebaut werden, nicht als „Erwei-

terungen“ von Bestandsanlagen und damit als Leistungsänderungen, sondern als Neuanlagen 

anzusehen. Dies ergibt sich daraus, dass jedes Solarstrommodul im Rahmen des EEG als sepa-

rate Anlage angesehen wird69. Ab dem 1. August 2014 hinzugebaute Module können daher keine 
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 BNetzA, Erläuterungen des Formulars zur Meldung von EE-Anlagen im Anlagenregister, Nr. 1.1, Link: 
http://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Sachgebiete/Energie/Unternehmen_Institutionen/Erneue
rbareEnergien/Anlagenregister/Erlaeuterung_Anmeldung_Anlagenregister.pdf?__blob=publicationFile&v=1.  
68

 BNetzA, Erläuterungen des Formulars zur Meldung von EE-Anlagen im Anlagenregister, Nr. 1.1 und Nr. 8.  
69

 OLG Schleswig, ZNER 2012, S. 281; OLG Saarbrücken, Urteil vom 2. Februar 2011, Az. 1 U 31/10; OLG Nürnberg, 
Urteil vom 19. August 2014, Az. 1 U 440/14; OLG Naumburg, REE 2013, S. 175; Clearingstelle EEG, Verfahren 
2009/5, 2011/11.  

http://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Sachgebiete/Energie/Unternehmen_Institutionen/ErneuerbareEnergien/Anlagenregister/Erlaeuterung_Anmeldung_Anlagenregister.pdf?__blob=publicationFile&v=1
http://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Sachgebiete/Energie/Unternehmen_Institutionen/ErneuerbareEnergien/Anlagenregister/Erlaeuterung_Anmeldung_Anlagenregister.pdf?__blob=publicationFile&v=1
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Erhöhung der installierten Leistung der Bestandsanlage im Sinne von § 6 Abs. 1 AnlRegV sein. 

Dementsprechend müssen diese neu hinzugebauten Module separat über das PV-Meldeportal 

der Bundesnetzagentur als „Neuanlagen“ gemeldet werden.  

Eine Ertüchtigung einer Wasserkraftanlage nach § 40 Abs. 2 EEG 2014 definiert sich über die 

Voraussetzungen einer solchen Ertüchtigung in § 40 Abs. 2 EEG 2014. Diese sind in der BDEW-

Anwendungshilfe zum EEG 2014, Kapitel G Nr. I70, dargestellt. Die Erläuterungen der BNetzA 

zum Formular zur Meldung von EE-Anlagen im Anlagenregister, Nr. 8.171, beschreiben eine sol-

che Ertüchtigung außerdem wie folgt:  

„Eine Ertüchtigung ist jede Maßnahme, die das Leistungsvermögen der Anlage (das Regelar-

beitsvermögen oder die Stromausbeute) erhöht“.  

Bei Bestandsanlagen muss die erstmalige Inanspruchnahme der „Flexibilitätsprämie“ nach § 54 

EEG 2014 im Anlagenregister registriert werden. Dies gilt sowohl als Verpflichtung nach § 6 

AnlRegV, als auch als Vergütungsvoraussetzung nach Anlage 3 Nr. I.1 c) EEG 2014, da hiernach 

der Anlagenbetreiber die zur Registrierung der Inanspruchnahme der Flexibilitätsprämie erforder-

lichen Angaben gemäß den Vorgaben der Anlagenregisterverordnung an die Bundesnetzagentur 

übermittelt haben muss, um die Prämie in Anspruch nehmen zu können. Diese Registrierungs-

pflicht gilt allerdings nicht für die erstmalige Inanspruchnahme des „Flexibilitätszuschlags“ nach 

§ 53 EEG 2014 für Neuanlagen. Bei diesen ist die Meldung der Anlage bei Inbetriebnahme aus-

reichend72. Fällt die Inanspruchnahme der Flexibilitätsprämie bei Bestandsanlagen mit einer Leis-

tungserhöhung zusammen, ist auch diese nach § 6 AnlRegV meldepflichtig (s.o.).  

Die Meldepflicht bei Inanspruchnahme der verlängerten, erhöhten Anfangsvergütung für eine 

Windenergieanlage an Land nach Ablauf der fünf Jahre nach ihrer Inbetriebnahme nach § 29 

Abs. 2 Satz 2 des EEG in der für die jeweilige Anlage maßgeblichen Fassung betrifft nur Wind-

energieanlagen mit Inbetriebnahme nach dem 31. Dezember 200973. Dieser Stichtag ist in § 6 

Abs. 1 Nr. 3 b) AnlRegV genannt. Der Registrierungspflicht unterliegen somit sämtliche Wind-

energieanlagen im zeitlichen Geltungsbereich des EEG 2012 und EEG 2009, bei Letzteren be-

schränkt auf solche mit Inbetriebnahme nach dem 31. Dezember 2009, und immer dann, wenn 

die verlängerte Anfangsvergütung nach der jeweiligen Fassung von § 29 EEG 2009/2012 in An-

spruch genommen wird.  

Die Registrierungspflicht bei erstmaligem ausschließlichen Einsatz von Biomethan zur Stromer-

zeugung, um eine Förderung einer Alt-Fassung des EEG in Verbindung mit den Übergangsrege-

lungen nach § 100 Abs. 2 Satz 2 ff. EEG 2014 in Anspruch zu nehmen, knüpft an die Inan-

spruchnahme und die Erfüllung dieser Übergangsregelungen an, und gilt bei sämtlichen Über-

gangsregelungen in § 100 Abs. 2 Satz 2 ff. EEG 2014, d.h. bei § 100 Abs. 2 Satz 2 und 3 EEG 

                                                
70

 Link: https://www.bdew.de/internet.nsf/id/87551BECDEBE480FC1257D2600401E37/$file/Energie-
Info_EEG_2014_final_clean.pdf.  
71

 Link: 
http://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Sachgebiete/Energie/Unternehmen_Institutionen/Erneue
rbareEnergien/Anlagenregister/Erlaeuterung_Anmeldung_Anlagenregister.pdf?__blob=publicationFile&v=1. 
72

 BNetzA, Erläuterungen des Formulars zur Meldung von EE-Anlagen im Anlagenregister, Nr. 1.1, vgl. auch Nr. 5.3 ff.  
73

 BNetzA, Erläuterungen des Formulars zur Meldung von EE-Anlagen im Anlagenregister, Nr. 1.1, vgl. auch zu den 
Definitionen die Ausführungen in Nr. 7 der Erläuterungen.  

https://www.bdew.de/internet.nsf/id/87551BECDEBE480FC1257D2600401E37/$file/Energie-Info_EEG_2014_final_clean.pdf
https://www.bdew.de/internet.nsf/id/87551BECDEBE480FC1257D2600401E37/$file/Energie-Info_EEG_2014_final_clean.pdf
http://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Sachgebiete/Energie/Unternehmen_Institutionen/ErneuerbareEnergien/Anlagenregister/Erlaeuterung_Anmeldung_Anlagenregister.pdf?__blob=publicationFile&v=1
http://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Sachgebiete/Energie/Unternehmen_Institutionen/ErneuerbareEnergien/Anlagenregister/Erlaeuterung_Anmeldung_Anlagenregister.pdf?__blob=publicationFile&v=1
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2014, wie bei § 100 Abs. 2 Satz 4, 1. oder 2. Halbsatz, EEG 2014. Dies wird in der Begründung 

zur Anlagenregisterverordnung wie folgt klargestellt74:  

„Nummer 5 sieht eine Meldepflicht im Zusammenhang mit der Übergangsregelung für Biome-

thananlagen nach § 100 Absatz 2 Satz 2 und 3 EEG 2014 vor. Diese können ausnahmsweise 

eine Förderung nach der Fassung des EEG in Anspruch nehmen, die zum Zeitpunkt ihrer 

erstmaligen Stromerzeugung galt, wenn sie gegenüber dem Netzbetreiber nachweisen, dass 

vor ihrem erstmaligen Betrieb ausschließlich mit Biomethan eine andere Biomethananlage mit 

mindestens derselben installierten Leistung im Anlagenregister als endgültig stillgelegt regis-

triert worden ist. Um zu erfassen, in welchem Umfang bestehende konventionell befeuerte An-

lagen von dieser Möglichkeit Gebrauch machen, unter „alten Bedingungen“ eine Förderung in 

Anspruch zu nehmen, wird eine Verpflichtung zur Registrierung der auf die Stromerzeugung 

aus Biomethan umstellenden Anlagen vorgesehen. Die Verpflichtung greift auch, soweit aus-

nahmsweise nach § 100 Absatz 2 Satz 4 EEG 2014 ein Stilllegungsnachweis gegenüber dem 

Netzbetreiber nicht erforderlich ist.“ 

Wurde gemäß § 100 Abs. 2 Satz 3 oder Satz 4, 2. Halbsatz, EEG 2014 eine Bestands-

Biomethan-Stromerzeugungsanlage stillgelegt, unterliegt nicht nur die nun auf Biomethan umge-

stellte Anlage der Registrierungspflicht (§ 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 AnlRegV), sondern auch die still-

zulegende Anlage (§ 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 AnlRegV, s. nachfolgend).  

Die Meldepflicht der endgültigen Stilllegung einer Bestandsanlage umfasst gemäß den Erläute-

rungen der BNetzA zum Formular zur Meldung von EE-Anlagen im Anlagenregister, Nr. 1.1., jeg-

liche Bestandsanlagen unabhängig von bereits erfolgten Registrierungen derselben75:  

„Stilllegungen sind sowohl für Bestandsanlagen, die noch nicht registriert wurden als auch von 

bereits registrierten Anlagen zu melden. Die Erfassung der Stilllegungen ist erforderlich, damit 

die absoluten Zubauzahlen der einzelnen Energieträger erfasst werden können. Vorüberge-

hende Außerbetriebnahmen etwa zur Wartung oder der Reparatur müssen nicht gemeldet 

werden.“ 

Registrierungspflichtige, außer Betrieb genommene Anlagen können im Einzelfall Biomethan-

Bestandsanlagen nach der Übergangsregelung in § 100 Abs. 2 Satz 2 ff. EEG 2014 oder Wind-

energieanlagen sein, die im Rahmen eines Repowering noch nach § 100 Abs. 3 EEG 2014 i.V. 

mit § 30 EEG 2012 außer Betrieb gehen. Jedoch auch sonstige außer Betrieb genommene EEG-

Bestandsanlagen müssen nach § 6 AnlRegV registriert werden.  

Bestandsanlagen unterliegen im Falle der vorstehend dargestellten Maßnahmen nur dann nicht 

der Registrierungspflicht, wenn sie Inselanlagen sind. Dies stellt § 6 Abs. 1 Satz 2 AnlRegV durch 

Verweis auf § 3 Abs. 1 Satz 3 AnlRegV klar. 

 

                                                
74

 Vgl. hierzu auch BNetzA, Erläuterungen des Formulars zur Meldung von EE-Anlagen im Anlagenregister, Nr. 5 und 
5.5, Link: 
http://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Sachgebiete/Energie/Unternehmen_Institutionen/Erneue
rbareEnergien/Anlagenregister/Erlaeuterung_Anmeldung_Anlagenregister.pdf?__blob=publicationFile&v=1.  
75

 Vgl. hierzu auch BNetzA, Erläuterungen des Formulars zur Meldung von EE-Anlagen im Anlagenregister, Nr. 1.1 
(allgemein), 4.5, 5.5, 5.6 (Biomasse), und 7.5, 7.6 (Wind), Link: 
http://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Sachgebiete/Energie/Unternehmen_Institutionen/Erneue
rbareEnergien/Anlagenregister/Erlaeuterung_Anmeldung_Anlagenregister.pdf?__blob=publicationFile&v=1.  

http://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Sachgebiete/Energie/Unternehmen_Institutionen/ErneuerbareEnergien/Anlagenregister/Erlaeuterung_Anmeldung_Anlagenregister.pdf?__blob=publicationFile&v=1
http://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Sachgebiete/Energie/Unternehmen_Institutionen/ErneuerbareEnergien/Anlagenregister/Erlaeuterung_Anmeldung_Anlagenregister.pdf?__blob=publicationFile&v=1
http://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Sachgebiete/Energie/Unternehmen_Institutionen/ErneuerbareEnergien/Anlagenregister/Erlaeuterung_Anmeldung_Anlagenregister.pdf?__blob=publicationFile&v=1
http://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Sachgebiete/Energie/Unternehmen_Institutionen/ErneuerbareEnergien/Anlagenregister/Erlaeuterung_Anmeldung_Anlagenregister.pdf?__blob=publicationFile&v=1
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aa) Angaben bei der Registrierung von Bestandsanlagen 

Bestandsanlagen müssen dann, wenn für sie einer der in § 6 Abs. 1 AnlRegV genannten Fälle 

zutrifft und sie deshalb ausnahmsweise einer Registrierungspflicht unterliegen (z.B. Leistungser-

höhung, s. vorstehend unter d), auch im Anlagenregister unter Angabe sämtlicher in § 3 Abs. 2 

AnlRegV genannten Daten registriert werden. Diese werden vorstehend unter Kapitel C I. 1. a) 

aa) dargestellt.  

Sie umfassen folgende Mindestangaben, die mitgeteilt werden müssen, um die Registrierungsfrist 

einzuhalten:  

- Namen, Anschrift, Telefonnummer und E-Mail-Adresse des Anlagenbetreibers, 

- Standort und, sofern vorhanden, Name der Anlage, 

- der Energieträger, aus dem der Strom erzeugt wird, 

- die installierte Leistung der Anlage und die Angabe, ob der Anlagenbetreiber für den in der 

Anlage erzeugten Strom oder die Bereitstellung installierter Leistung Zahlungen des Netzbe-

treibers auf Einspeisevergütung, Marktprämie oder Flexibilitätsprämie/-zuschlag in Anspruch 

nehmen will.  

 

Außerdem müssen bei der Registrierung dieser Anlagen, wenn sie nicht außer Betrieb genom-

men werden sollen, noch folgende weitere Daten an die Bundesnetzagentur mitgeteilt werden76:  

1. der EEG-Anlagenschlüssel, soweit er dem Anlagenbetreiber bekannt ist,  

2. im Falle der Erhöhung oder Verringerung der installierten Leistung: das Datum und der Um-

fang der Änderung der installierten Leistung, 

3. im Falle der Ertüchtigung einer Wasserkraftanlage: die Art der Ertüchtigungsmaßnahme, de-

ren Zulassungspflichtigkeit sowie die Höhe der Steigerung des Leistungsvermögens, 

4. im Falle der erstmaligen Inanspruchnahme der Flexibilitätsprämie: der Zeitpunkt, ab dem die 

Flexibilitätsprämie in Anspruch genommen werden soll und die Angaben nach Nummer 2, so-

weit nach dem 31. Juli 2014 die installierte Leistung der Anlage erhöht wird. 

 

Im Falle einer endgültigen Stilllegung der Bestandsanlage muss die Anlage unter Übermittlung 

folgender Angaben bei der Bundesnetzagentur registriert werden77:  

1. das Datum der endgültigen Stilllegung,  

2. der EEG-Anlagenschlüssel, soweit er dem Anlagenbetreiber bekannt ist, und  

3. der Name, die Anschrift, die Telefonnummer und die E-Mail-Adresse des Anlagenbetreibers, 

4. der Standort und, sofern vorhanden, der Name der Anlage, 

                                                
76

 § 6 Abs. 2 Satz 1 AnlRegV; vgl. hierzu die „Erläuterungen zum Formular zur Meldung von Erneuerbare-Energien-
Anlagen an die Bundesnetzagentur“ der BNetzA unter Nr. 1.3 ff. und Nr. 2 ff. unter folgendem Link: 
http://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Sachgebiete/Energie/Unternehmen_Institutionen/Erneue
rbareEnergien/Anlagenregister/Erlaeuterung_Anmeldung_Anlagenregister.pdf?__blob=publicationFile&v=1.  
77

 § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 AnlRegV. 

http://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Sachgebiete/Energie/Unternehmen_Institutionen/ErneuerbareEnergien/Anlagenregister/Erlaeuterung_Anmeldung_Anlagenregister.pdf?__blob=publicationFile&v=1
http://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Sachgebiete/Energie/Unternehmen_Institutionen/ErneuerbareEnergien/Anlagenregister/Erlaeuterung_Anmeldung_Anlagenregister.pdf?__blob=publicationFile&v=1
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5. sofern vorhanden, die Zugehörigkeit der Anlage zu einem Anlagenpark und dessen Namen, 

6. der Energieträger, aus dem der Strom erzeugt wird, 

7. die installierte Leistung der Anlage, 

8. das Datum der Inbetriebnahme der Anlage, 

9. bei Anlagen zur Erzeugung von Strom aus Deponiegas, Klärgas, Grubengas, Biomasse oder 

Geothermie die Angabe, 

      a) ob es sich um eine KWK-Anlage handelt; in diesem Fall ist auch die installierte thermi- 

      sche Leistung der Anlage anzugeben und 

      b) ob es sich um eine Anlage handelt, in der vor dem 1. August 2014 andere Energieträger  

      als ausschließlich Deponiegas, Klärgas, Grubengas, Biomasse oder Geothermie zur Strom- 

      erzeugung eingesetzt worden sind, einschließlich der Angabe dieses Energieträgers und  

      des Inbetriebnahmezeitpunkts nach Maßgabe des am 31. Juli 2014 geltenden  

      Inbetriebnahmebegriffs, 

10. bei Anlagen, in denen Biomasse zur Stromerzeugung eingesetzt wird, die Angabe 

      a) ob es sich um feste, flüssige oder gasförmige Biomasse handelt78; wird gasförmige Bio- 

      masse eingesetzt, ist nach Vor-Ort-Verstromung und Biomethan zu differenzieren und 

      b) ob ausschließlich Biomasse oder auch andere Energieträger zur Stromerzeugung einge- 

      setzt werden, 

11. bei Windenergieanlagen 

      a) die Nabenhöhe, 

      b) den Rotordurchmesser, 

      c) den Hersteller der Anlage sowie den Anlagentyp, 

      d) die Standortgüte, wenn es sich um eine Windenergieanlage an Land handelt; zu diesem  

      Zweck sind, sofern vorhanden, die folgenden Angaben eines Gutachtens zu übermitteln, das  

      den Anforderungen der Technischen Richtlinien für Windenergieanlagen, Teil 6, der FGW e.  

      V. – Fördergesellschaft Windenergie und andere Erneuerbare Energien79 in der zum Zeit- 

      punkt der Erstellung des Gutachtens geltenden Fassung entspricht und von einer nach die- 

      sen Richtlinien berechtigten Institution erstellt worden ist: 

         aa) die mittlere Windgeschwindigkeit auf Nabenhöhe in Meter pro Sekunde, 

         bb) Formparameter und Skalenparameter der Weibull-Verteilung der Windverhältnisse auf  

         Nabenhöhe und 

         cc) das Verhältnis des zu erwartenden Ertrags zum Referenzertrag nach der Anlage 2  

         zum Erneuerbare-Energien-Gesetz, 

                                                
78

 Siehe hierzu die „Erläuterungen zum Formular zur Meldung von Erneuerbare-Energien-Anlagen an die Bundesnetz-
agentur“ der BNetzA unter Nr. 5 unter folgendem Link: 
http://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Sachgebiete/Energie/Unternehmen_Institutionen/Erneue
rbareEnergien/Anlagenregister/Erlaeuterung_Anmeldung_Anlagenregister.pdf?__blob=publicationFile&v=1.  
79

 Amtlicher Hinweis des Verordnungsgebers: Zu beziehen bei der FGW e. V. – Fördergesellschaft Windenergie und 
andere Erneuerbare Energien, Oranienburger Straße 45, 10117 Berlin.  

http://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Sachgebiete/Energie/Unternehmen_Institutionen/ErneuerbareEnergien/Anlagenregister/Erlaeuterung_Anmeldung_Anlagenregister.pdf?__blob=publicationFile&v=1
http://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Sachgebiete/Energie/Unternehmen_Institutionen/ErneuerbareEnergien/Anlagenregister/Erlaeuterung_Anmeldung_Anlagenregister.pdf?__blob=publicationFile&v=1
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      e) die Angabe, ob es sich um eine Windenergieanlage an Land handelt, die eine bestehen- 

      de Windenergieanlage ersetzt, einschließlich der Bestätigung, dass die endgültige Stillle- 

      gung der ersetzten Anlage nach § 5 Abs. 1 oder § 6 Abs. 2 Satz 2 AnlRegV an das Anlagen- 

      register übermittelt worden ist und 

      f) die Küstenentfernung und die Wassertiefe des Standorts der Windenergieanlage auf See,  

12. bei Anlagen zur Erzeugung von Strom aus solarer Strahlungsenergie die Angabe, ob es sich 

um eine Freiflächenanlage handelt, sowie die von der Freiflächenanlage in Anspruch genom-

mene Fläche in Hektar, 

13. den Namen des Netzbetreibers, in dessen Netz der in der Anlage erzeugte Strom einge-

speist oder mittels kaufmännisch-bilanzieller Weitergabe angeboten wird, und 

14. die Bezeichnung des Netzanschlusspunktes der Anlage sowie dessen Spannungsebene. 

Handelt es sich um eine Anlage, die ausschließlich mit Biomethan betrieben wurde, muss der 

Anlagenbetreiber auch erklären, ob er der Veröffentlichung der Stilllegung nach § 11 Abs. 4 

Satz 2 AnlRegV zustimmt. 

Zu beachtende Rechtsänderung ab dem 1. März 2015: 

Anstelle der vorstehenden Angaben in Nr. 12 müssen für alle Bestands-„Freiflächenanlagen“ im 

Sinne der dort genannten Definition, die ab dem 1. März 2015 stillgelegt werden, die folgenden 

Angaben gemacht werden:  

12. bei Freiflächenanlagen die in Anspruch genommene Fläche in Hektar sowie die Angabe, in 

welchem Umfang die Fläche vor der Errichtung der Freiflächenanlage als Ackerland genutzt 

wurde.  

Zu beachten ist aber, dass Ausschreibungen nach der „Freiflächenausschreibungsverordnung“ 

diese Bestandsanlagen im Zweifel gar nicht umfassen werden.  

 

bb) Fristen für die Registrierung der Bestandsanlagen 

Bei der Registrierung von bereits vor dem 1. August 2014 in Betrieb genommenen Bestandsanla-

gen müssen Anlagenbetreiber die Angaben nach § 6 Abs. 2 AnlRegV, die vorstehend unter aa) 

dargestellt worden sind, innerhalb der folgenden Fristen übermitteln (normale Registrierungsfris-

ten): 

1. in den Fällen der Erhöhung oder Verringerung der installierten Leistung der Anlage, der Ertüch-

tigung einer Wasserkraftanlage nach § 40 Abs. 2 EEG 2014 sowie des erstmaligen ausschließli-

chen Einsatzes von Biomethan zur Stromerzeugung, um eine Förderung nach dem Bestimmun-

gen des EEG in der jeweils für die Anlage maßgeblichen Fassung zu erlangen, gemäß § 6 Abs. 1 

Satz 1 Nr. 1, 2 und 5 AnlRegV innerhalb von drei Wochen nach Abschluss der jeweiligen Maß-

nahme bzw. innerhalb einer weiteren Frist von drei Wochen nach der erstmaligen Inbetriebset-

zung der Anlage nach Durchführung der Maßnahme, 

2. in den Fällen der Verlängerung der Anfangsvergütung für Windenergieanlagen an Land jen-

seits der fünf Jahre nach ihrer Inbetriebnahme gemäß § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 AnlRegV innerhalb 

von drei Monaten, nachdem der Anspruch auf die Anfangsvergütung verlängert worden ist, 
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3. in den Fällen der erstmaligen Inanspruchnahme der Flexibilitätsprämie nach § 54 EEG 2014 

gemäß § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 AnlRegV frühestens drei Monate vor der geplanten Inanspruch-

nahme der Flexibilitätsprämie; dies gilt abweichend von § 6 Abs. 3 Nr. 1 AnlRegV auch, wenn zur 

Inanspruchnahme der Flexibilitätsprämie die installierte Leistung der Anlage erhöht wird, 

4. in den Fällen einer endgültigen Stilllegung einer Anlage nach § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 AnlRegV 

innerhalb von drei Wochen nach der endgültigen Stilllegung der Anlage. 

Bei der Inanspruchnahme der Flexibilitätsprämie (vorstehende Nr. 3) ist zu beachten, dass die 

Registrierung der Anlage und der Inanspruchnahme der Prämie Voraussetzung dafür ist, damit 

der Anspruch auf Flexibilitätsprämie überhaupt entsteht. Jedoch soll die Registrierung frühestens 

drei Monate vor der geplanten Inanspruchnahme der Prämie erfolgen, da nach Anlage 3 Nr. I.4 

Satz 2 EEG 2014 ein Anspruch auf Flexibilitätsprämie erst ab dem ersten Tag des zweiten Ka-

lendermonats besteht, der auf Mitteilung gegenüber dem Netzbetreiber folgt, dass die Prämie in 

Anspruch genommen werden soll. Damit der Anlagenbetreiber in diesem Zusammenhang bereits 

die Registrierung der Anlage im Anlagenregister vorlegen kann, ermöglicht § 6 Abs. 3 Nr. 3 

AnlRegV die Registrierung bis zu drei Monate vor der geplanten Inanspruchnahme der Flexibili-

tätsprämie. Sollte der Anlagenbetreiber – wie im Regelfall - für die Flexibilitätsprämie auch die 

installierte Leistung seiner Anlage erhöhen, stellt § 6 Abs. 3 Nr. 3, 2. Halbsatz, AnlRegV klar, 

dass bei gleichzeitiger Leistungserhöhung und Inanspruchnahme der Flexibilitätsprämie die Er-

höhung der installierten Leistung ebenfalls bis zu drei Monate vor der geplanten Inanspruchnah-

me der Prämie gemeldet werden kann. 

Darüber hinaus übermittelt die Bundesnetzagentur im Falle der endgültigen Stilllegung einer An-

lage diese Stilllegung und deren Registrierung an den vom Anlagenbetreiber nach § 3 Abs. 2 Nr. 

15 AnlRegV benannten Netzbetreiber, an dessen Stromnetz die stillgelegte Anlage angeschlos-

sen war (§ 6 Abs. 4 i.V. mit § 5 Abs. 4 AnlRegV). Hierdurch wird sichergestellt, dass dieser Netz-

betreiber auch die ggf. für Biomethan-Umstellungsanlagen nach § 100 Abs. 2 Satz 2 ff. EEG 

2014 oder im Falle von Repowering-Anlagen nach § 100 Abs. 3 EEG 2014 i.V. mit § 30 EEG 

2012 erforderliche Stilllegungsmeldung hat.  

 

cc) Übergangsfrist der Anlagenbetreiber und in der Frist zu übermittelnde Daten 

Übermittelt der Anlagenbetreiber ohne eine vorherige Mitteilung des Netzbetreibers oder nach 

dieser Mitteilung die für die Registrierung seiner Bestandsanlage notwendigen Angaben vollstän-

dig bis zum 1. Juli 2015 an die BNetzA, gilt die Übermittlung der vollständigen Angaben nach § 3 

Abs. 2 Nr. 1, 2 und 4 bis 6 und § 6 Abs. 2 AnlRegV dann als in dem Zeitpunkt des jeweiligen Er-

eignisses der BNetzA zugegangen.  

Zur Einhaltung dieser Übergangsfrist sind folglich nur die Daten nach § 3 Abs. 2 Nr. 1, 2 und 4 bis 

6 und § 6 Abs. 2 AnlRegV erforderlich (vgl. § 7 Abs. 2 AnlRegV), d.h. die Übermittlung folgender 

Angaben:  

1. des Namens, der Anschrift, der Telefonnummer und der E-Mail-Adresse des Anlagenbetrei-

bers, 

2. des Standort und, sofern vorhanden, des Namens der Anlage, 
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3. des Energieträger, aus dem der Strom erzeugt wird, 

4. der installierte Leistung der Anlage und 

5. der Angabe, ob sie für den in der Anlage erzeugten Strom oder die Bereitstellung installierter 

Leistung Zahlungen des Netzbetreibers aufgrund der Ansprüche nach § 19 oder § 52 EEG 

(Einspeisevergütung, Marktprämie, Flexibilitätsprämie oder -zuschlag) in Anspruch nehmen wol-

len,  

6. des EEG-Anlagenschlüssels, soweit er ihnen bekannt ist,  

7. im Falle der Erhöhung oder Verringerung der installierten Leistung: das Datum und den Um-

fang der Änderung der installierten Leistung, 

8. im Falle der Ertüchtigung einer Wasserkraftanlage: die Art der Ertüchtigungsmaßnahme, de-

ren Zulassungspflichtigkeit sowie die Höhe der Steigerung des Leistungsvermögens, 

9. im Falle der erstmaligen Inanspruchnahme der Flexibilitätsprämie: den Zeitpunkt, ab dem die 

Flexibilitätsprämie in Anspruch genommen werden soll und die Angaben nach Nummer 7, so-

weit nach dem 31. Juli 2014 die installierte Leistung der Anlage erhöht wird. 

Unklar ist im Rahmen des Verweises von § 16 Abs. 3 Satz 2 auf § 6 Abs. 2 AnlRegV, ob die 

Fristverlängerung nur die Mindest-Daten in § 3 Abs. 2 Nr. 1, 2 und 4 bis 6 und § 6 Abs. 2 

AnlRegV betrifft, da nur diese in § 16 Abs. 3 Satz 2 AnlRegV genannt worden sind, oder auch die 

übrigen in § 3 Abs. 1 Nr. 1 AnlRegV genannten Daten, weil § 6 Abs. 2 AnlRegV hierauf verweist. 

Die ausdrückliche Nennung von § 3 Abs. 2 Nr. 1, 2 und 4 bis 6 sowie § 6 Abs. 2 AnlRegV in § 16 

Abs. 3 Satz 2 AnlRegV spricht allerdings dafür, dass bereits bei Übermittlung der vorstehend ge-

nannten Mindest-Daten nach § 3 Abs. 2 Nr. 1, 2 und 4 bis 6 sowie § 6 Abs. 2 AnlRegV die ver-

längerte Übergangsfrist eingehalten wird, und dass die Übermittlung der übrigen in § 3 Abs. 1 Nr. 

1 AnlRegV genannten Daten für die Einhaltung der Frist nicht notwendig ist (vgl. § 7 Abs. 2 

AnlRegV).  

Übermittelt der Anlagenbetreiber die vorstehend genannten Daten nach § 3 Abs. 2 Nr. 1, 2 und 4 

bis 6 AnlRegV oder § 6 Abs. 2 AnlRegV daher nicht innerhalb der Frist bis zum 1. Juli 2015, ob-

wohl ein Fall der Registrierungspflicht für Bestandsanlagen nach § 6 Abs. 1 Satz 1 AnlRegV ein-

getreten ist, oder übermittelt er weitere der in § 3 Abs. 2 AnlRegV genannten Daten nicht inner-

halb der in § 6 Abs. 3 AnlRegV genannten Fristen (siehe vorstehend unter bb), oder übermittelt er 

ein Datum oder mehrere der genannten Daten nicht vollständig an die BNetzA im Rahmen der 

Anlagenregistrierung und der entsprechenden Registrierungsfrist, wird die Sanktion der Vergü-

tungsreduktion auf null nach § 25 Abs. 1 EEG 2014 ab dem entsprechenden Ereignis rückwir-

kend wirksam (s. hierzu nachfolgend unter Kapitel C IV. 1.). Gleichermaßen kann dann ein Buß-

geldtatbestand erfüllt sein (vgl. nachfolgend unter Kapitel C IV. 2.). 

In der Verordnungsbegründung wird diese Übergangsfrist wie folgt erläutert80:  

„Absatz 3 regelt eine Informationspflicht der Netzbetreiber gegenüber Betreibern von Anlagen, 

die vor dem 1. August 2014 in Betrieb genommen worden sind und die nach dem EEG eine fi-

nanzielle Förderung erhalten. Die Netzbetreiber werden verpflichtet, mit der Endabrechnung 

                                                
80

 S. 73 f. der Verordnungsbegründung.  
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für das Jahr 2014 über die Pflichten zur Registrierung der Anlage aufgrund der in § 6 Absatz 1 

Satz 2 aufgezählten Ereignisse sowie über die zu übermittelnden Daten zu informieren. Satz 2 

fingiert vergleichbar zu Absatz 2 den Zeitpunkt, in dem die Meldungen der Bestandsanlagen 

nach § 6 der Bundesnetzagentur zugehen. Bei sämtlichen dieser Meldungen gilt der Zeitpunkt 

des jeweiligen die Meldepflicht auslösenden Ereignisses nach § 6 Absatz 1 Satz 1 als Zu-

gangszeitpunkt, wenn der Anlagenbetreiber die von § 6 Absatz 2 geforderten Angaben spätes-

tens am 1. Juli 2015 vollständig übermittelt. Somit greift die Sanktionierung nach § 25 Absatz 1 

Nummer 1 und 2 EEG 2014 erst einen Monat, nachdem die Anlagenbetreiber im Rahmen der 

Jahresendabrechnung spätestens nach Satz 1 über ihre Meldepflicht in Kenntnis gesetzt wor-

den sind. Damit wird gewährleistet, dass Vergütungen erst dann gekürzt werden, wenn der be-

treffende Betreiber einer Bestandsanlage über seine Meldepflichten individuell informiert wor-

den ist und so die Erfüllung seiner Pflichten nach § 6 in jedem Falle zumutbar ist.“ 

Außerdem regelt § 16 Abs. 3 AnlRegV Mitteilungspflichten des Netzbetreibers sowie Übergangs-

fristen für die Registrierung von Bestandsanlagen bis zum 1. Juli 2015. Diese werden vorstehend 

in Kapitel B VI. sowie nachfolgend in Kapitel C IV. beschrieben.  

 

II. Registrierungsverfahren 

Die Registrierung im Anlagenregister erfolgt nach § 6 EEG 2014 i.V. mit § 7 Abs. 1 AnlRegV 

durch die Bundesnetzagentur elektronisch nach entsprechender Übermittlung der relevanten Da-

ten durch den Anlagenbetreiber. Handelt es sich um eine Registrierung einer genehmigungs-

pflichtigen Anlage nach § 4 AnlRegV, kann diese Registrierung auch vom jeweiligen Inhaber der 

Genehmigung bzw. Zulassung durchgeführt werden. Dies ergibt sich aus der entsprechenden, ab 

dem 1. März 2015 wirksamen Ergänzung von § 7 Abs. 1 Satz 2 AnlRegV. 

 

 

Die Anlagenbetreiber bzw. Inhaber der Genehmigung bzw. Zulassung für die Anlage 

müssen für die Übermittlung der Angaben nach den §§ 3 bis 6 AnlRegV die von der 

Bundesnetzagentur bereitgestellten Formularvorlagen nutzen. Diese Vorgabe ist nach 

§ 7 Abs. 1 Satz 2 AnlRegV verbindlich, d.h. sie muss vom Anlagenbetreiber eingehal-

ten werden. 

 

1. Registrierungsformulare für die Solarstromanlagen und sonstige EEG-Anlagen 

Die Registrierung von Solarstromanlagen muss weiterhin wie bisher über das „PV-Meldeportal“ 

der Bundesnetzagentur vorgenommen werden, das unter folgendem Link erreichbar ist:  

https://app.bundesnetzagentur.de/pv-meldeportal/ 

Demgegenüber muss die Registrierung sonstiger EEG-Anlagen (d.h. außer Solarstromanlagen) 

über ein entsprechendes Anmeldeformular vorgenommen werden. Dieses Formular ist unter fol-

gendem Link erhältlich:  

http://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Sachgebiete/Energie/Unternehme

n_Institutionen/ErneuerbareEnergien/Anlagenregister/Formular_Anmeldung_Anlagenregister.pdf

?__blob=publicationFile&v=1.  

https://app.bundesnetzagentur.de/pv-meldeportal/
http://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Sachgebiete/Energie/Unternehmen_Institutionen/ErneuerbareEnergien/Anlagenregister/Formular_Anmeldung_Anlagenregister.pdf?__blob=publicationFile&v=1
http://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Sachgebiete/Energie/Unternehmen_Institutionen/ErneuerbareEnergien/Anlagenregister/Formular_Anmeldung_Anlagenregister.pdf?__blob=publicationFile&v=1
http://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Sachgebiete/Energie/Unternehmen_Institutionen/ErneuerbareEnergien/Anlagenregister/Formular_Anmeldung_Anlagenregister.pdf?__blob=publicationFile&v=1
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§ 7 Abs. 1 Satz 2 AnlRegV stellt klar, dass Anlagenbetreiber diese Formularvorlagen für die Re-

gistrierung ihrer Anlagen nutzen müssen.  

 

2. Mindestangaben für die Registrierung 

Damit die in §§ 3, 6 und 16 AnlRegV enthaltenen Fristen für die Registrierung eingehalten wer-

den und der Anlagenbetreiber keine Vergütungsreduktion auf null wegen verfristeter oder Nicht-

Registrierung der Anlage bewirkt, müssen die für die jeweilige Anlage notwendigen Registrie-

rungsinformationen vollständig fristgemäß übermittelt werden.  

§ 7 Abs. 2 AnlRegV präzisiert dies dahingehend, dass die Bundesnetzagentur die Anlage regis-

triert, wenn mindestens die Angaben nach § 3 Abs. 2 Nr. 1, 2 und 4 bis 6 AnlRegV übermittelt 

worden sind, und bestätigt dem Anlagenbetreiber das Datum, an dem diese Angaben der Bun-

desnetzagentur zugegangen sind. Dieser Grundsatz gilt bei der Registrierung von Neuanlagen. 

Danach müssen Anlagenbetreiber die folgenden Angaben als Mindestangaben für die Registrie-

rung übermitteln:  

1. ihren Namen, ihre Anschrift, ihre Telefonnummer und ihre E-Mail-Adresse, 

2. den Standort und, sofern vorhanden, den Namen der Anlage, 

3. den Energieträger, aus dem der Strom erzeugt wird, 

4. die installierte Leistung der Anlage und 

5. die Angabe, ob sie für den in der Anlage erzeugten Strom oder die Bereitstellung installierter 

Leistung Zahlungen des Netzbetreibers aufgrund der Ansprüche nach § 19 oder § 52 des Er-

neuerbare-Energien-Gesetzes (Einspeisevergütung, Marktprämie, Flexibilitätsprämie oder  

-zuschlag) in Anspruch nehmen wollen. 

 

Bei der Registrierung von geänderten Neuanlagen nach § 5 AnlRegV bzw. von Bestandsanlagen 

nach § 6 AnlRegV müssen Anlagenbetreiber demgegenüber die folgenden Angaben als Mindest-

angaben für die Registrierung übermitteln: 

1. ihren Namen, ihre Anschrift, ihre Telefonnummer und ihre E-Mail-Adresse, 

2. den Standort und, sofern vorhanden, den Namen der Anlage, 

3. den Energieträger, aus dem der Strom erzeugt wird, 

4. die installierte Leistung der Anlage, 

5. die Angabe, ob sie für den in der Anlage erzeugten Strom oder die Bereitstellung installierter 

Leistung Zahlungen des Netzbetreibers aufgrund der Ansprüche nach § 19 oder § 52 EEG 2014 

(Einspeisevergütung, Marktprämie, Flexibilitätsprämie oder –zuschlag) in Anspruch nehmen 

wollen, 

6. das Datum der Änderung der installierten Leistung oder der endgültigen Stilllegung der Anla-

ge bei Neuanlagen,  
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7. bei registrierungspflichtigen Bestandsanlagen nach § 6 AnlRegV neben den vorstehend unter 

Nr. 1 bis 5 genannten Angaben den EEG-Anlagenschlüssel, soweit er dem Anlagenbetreiber 

bekannt ist, und die folgenden weiteren Angaben: 

- im Falle der Erhöhung oder Verringerung der installierten Leistung: das Datum und den Um-

fang der Änderung der installierten Leistung, 

- im Falle der Ertüchtigung einer Wasserkraftanlage: die Art der Ertüchtigungsmaßnahme, de-

ren Zulassungspflichtigkeit sowie die Höhe der Steigerung des Leistungsvermögens, 

- im Falle der erstmaligen Inanspruchnahme der Flexibilitätsprämie: den Zeitpunkt, ab dem die 

Flexibilitätsprämie in Anspruch genommen werden soll und die Angaben nach dem ersten 

Spiegelstrich, soweit nach dem 31. Juli 2014 die installierte Leistung der Anlage erhöht wird. 

8. Im Falle einer endgültigen Stilllegung der Bestandsanlage und entsprechender Registrie-

rungspflicht nach § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 AnlRegV neben den vorstehend unter Nr. 1 bis 5 

genannten Angaben das Datum der endgültigen Stilllegung und den EEG-Anlagenschlüssel, 

soweit er den Anlagenbetreibern bekannt ist.  

Wie auch im Falle der Veränderungen sonstiger Bestandsanlagen nach § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 

AnlRegV ist bei der endgültigen Stilllegung von Bestandsanlagen (vorstehende Nr. 8) unklar, ob 

der Anlagenbetreiber aufgrund des Verweises in § 6 Abs. 2 Satz 2 AnlRegV auch die Angaben 

nach § 3 Abs. 2 mit Ausnahme der Nummern 6, 7, 9 und 14 AnlRegV übermitteln muss. Diese 

sind jedoch teilweise bereits in den vorstehenden Nummern 1 bis 5 enthalten. Insoweit ist davon 

auszugehen, dass die Übermittlung der Angaben nach den vorstehenden Nummern 1 bis 5 aus-

reicht. Handelt es sich um eine Anlage, die ausschließlich mit Biomethan betrieben wurde, muss 

der Anlagenbetreiber auch erklären, ob er der Veröffentlichung der Stilllegung nach § 11 Abs. 4 

Satz 2 AnlRegV zustimmt. 

 

3. Wirkung der Registrierung der Anlage 

Durch die Registrierung der Anlage wird nicht bestätigt, dass die im Rahmen der Registrierung 

der Anlage vom Anlagenbetreiber der Bundesnetzagentur mitgeteilten Daten auch tatsächlich 

zutreffen bzw. korrekt angegeben sind. Dies wird durch § 7 Abs. 4 AnlRegV klargestellt, wonach 

die Registrierung einer Anlage keine feststellende Wirkung im Hinblick auf das Vorliegen der für 

die Inanspruchnahme einer finanziellen Förderung nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz er-

forderlichen Tatsachen hat. Dies gilt auch und insbesondere für das Inbetriebnahmedatum, das 

Vorliegen einer Ertüchtigung von Wasserkraftanlagen und die Erhöhung oder Verringerung der 

installierten Leistung einer Anlage.  

Die Verordnungsbegründung stellt klar, dass im Anlagenregister lediglich die Angaben der Anla-

genbetreiber registriert werden. Insoweit werde durch die Einführung des Anlagenregisters die 

Systematik des EEG, wonach die Fördertatbestände sowie die diesbezüglichen Anspruchsvo-

raussetzungen ausschließlich Gegenstand des Privatrechtsverhältnisses zwischen Anlagenbe-

treiber und Netzbetreiber sind, nicht geändert. Die Prüfung, ob die Voraussetzungen für die Inan-
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spruchnahme einer Förderung nach dem EEG tatsächlich vorliegen, obliege somit weiterhin dem 

jeweiligen Netzbetreiber.81 

Dementsprechend kann es wie bisher, insbesondere im Fall der Inbetriebnahme von Solarstrom-

anlagen, weiterhin zu Diskrepanzen zwischen der Meldung des Anlagenbetreibers an die BNetzA 

im Zuge der Anlagenregistrierung und der Meldung an den Netzbetreiber im Zuge der Anlagen-

anmeldung kommen. Zur Vermeidung dieser Diskrepanzen sieht die Anlagenregisterverordnung 

in § 7 Abs. 3 i.V. mit § 8 eine Befugnis der BNetzA vor, den Anschluss-Netzbetreiber zur Überprü-

fung oder Ergänzung der vom Anlagenbetreiber übermittelten Daten zu verpflichten, soweit dies 

für die Registerführung erforderlich ist. Einzelheiten hierzu werden nachfolgend unter IV. auf der 

Folgeseite dargestellt.  

Die Bundesnetzagentur hat jeder registrierten Anlage im Rahmen der Registrierung außerdem 

eine eindeutige Kennziffer zuzuordnen (§ 7 Abs. 5 AnlRegV). Darüber hinaus verpflichtet § 7 Abs. 

2 Satz 1 AnlRegV die Bundesnetzagentur, dem Anlagenbetreiber das Datum, an dem die not-

wendigen Angaben für die Registrierung seiner Anlage der Bundesnetzagentur zugegangen sind, 

zu bestätigen. Der Anlagenbetreiber kann hiermit den Nachweis für die Registrierung der Anlage 

im Anlagenregister gegenüber dem Netzbetreiber führen, damit die Vergütungsabsenkung nach 

§ 25 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 i.V. mit Satz 2 EEG 2014 auf null nicht eintritt. Diese Bestäti-

gungspflicht der Bundesnetzagentur gilt gleichermaßen für die Neuinbetriebnahme einer Anlage 

wie für die Änderung einer neu in Betrieb genommenen Anlage (§ 5 AnlRegV) oder für die Fälle, 

in denen Bestandsanlagen und die in § 6 AnlRegV genannten Maßnahmen registriert werden 

müssen (§ 7 Abs. 2 Satz 2 AnlRegV).  

 

III. Ergänzung des Anlagenregisters durch die BNetzA bei Bestandsanlagen 

Die Bundesnetzagentur hat das Anlagenregister von Amts wegen um die verfügbaren Daten im 

Sinne des § 3 Abs. 2 AnlRegV von allen Anlagen zur Erzeugung von Strom aus erneuerbaren 

Energien und Grubengas zu ergänzen, die vor dem 1. August 2014 in Betrieb genommen worden 

sind (§ 8 Abs. 1 Satz 1 AnlRegV). Die Bundesnetzagentur teilt den Netzbetreibern solche Ergän-

zungen mit. 

Soweit verfügbar und zur Registerführung erforderlich, darf die Bundesnetzagentur außerdem bei 

registrierten Anlagen die folgenden Daten ergänzen (§ 8 Abs. 2 AnlRegV): 

1. den EEG-Anlagenschlüssel und 

2. die Bezeichnung der an die Anlage vergebenen Zählpunkte, über die der in der Anlage erzeug-

te Strom bei der Einspeisung in das Netz erfasst wird. 

Außerdem hat die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung bis zum 1. Januar 2015 die 

von ihr im Anlagenregister nach § 61 der Biomassestrom-Nachhaltigkeitsverordnung gespeicher-

ten Daten an die Bundesnetzagentur zu übermitteln und diese bei sich gespeicherten Daten un-

verzüglich im Anschluss an diese Übermittlung zu löschen, um das EEG-Anlagenregister um Da-

ten über Anlagen zur Erzeugung von Strom aus flüssiger Biomasse zu ergänzen (§ 8 Abs. 3 

AnlRegV) . Die Bundesnetzagentur ist nach Satz 2 der Regelung berechtigt, für die Übermittlung 
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 S. 54 der Verordnungsbegründung. 
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der Daten ein bestimmtes Format sowie ein etabliertes und dem Schutzbedarf angemessenes 

Verschlüsselungsverfahren vorzugeben. Hierdurch wird eine Harmonisierung des Anlagenregis-

ters mit dem Register nach der Biomassestrom-Nachhaltigkeitsverordnung erreicht.  

 

IV. Pflichten der Netzbetreiber im Rahmen der Registrierung von EEG-Anlagen 

Den Netzbetreibern obliegen nach der Anlagenregisterverordnung verschiedene Pflichten gegen-

über den Anlagenbetreibern bzw. der Bundesnetzagentur. Sie sind nach § 16 Abs. 3 AnlRegV 

nicht nur verpflichtet, Betreiber von Bestandsanlagen in allgemeingültiger Weise darüber zu in-

formieren, dass bestimmte Ereignisse bei diesen Anlagen nach § 6 AnlRegV zu einer entspre-

chenden Registrierungspflicht führen können (nachfolgend unter Nr. 1)82. §§ 7 und 8 AnlRegV 

ermächtigen die BNetzA außerdem, den Netzbetreiber zur Überprüfung oder Ergänzung der von 

Anlagenbetreibern an die BNetzA gemeldeten Daten heranzuziehen (nachfolgend unter Nr. 2). 

 

1. Informationspflicht des Netzbetreibers nach § 16 Abs. 3 AnlRegV 

Für Bestandsanlagen verpflichtet § 16 Abs. 3 AnlRegV Netzbetreiber dazu, Betreiber von Anla-

gen, die an ihr Netz angeschlossen und vor dem 1. August 2014 in Betrieb genommen worden 

sind, mit der Endabrechnung der finanziellen Förderung nach der für die jeweilige Anlage gelten-

den Fassung des EEG für das Kalenderjahr 2014 in Textform unter Nennung der zu übermitteln-

den Daten darüber informieren, dass der Anlagenbetreiber die Anlage registrieren lassen muss, 

wenn nach dem 31. Juli 2014 ein Fall des § 6 Abs. 1 Satz 1 AnlRegV eintritt. Diese Fälle sind 

vorstehend in Kapitel C. I. d) aufgezählt.  

Diese Mitteilungspflicht ist nach dem Wortlaut von § 16 AnlRegV und der Verordnungsbegrün-

dung nicht anlassbezogen zu verstehen. Sie muss an alle Betreiber von Bestandsanlagen erfol-

gen, kann aber insoweit allgemeingültig formuliert werden. Dementsprechend ist nicht erforder-

lich, dass der Netzbetreiber das registrierungspflichtige Ereignis bei Versendung der Information 

überhaupt kennt, mglw. deshalb, weil der Anlagenbetreiber dem Netzbetreiber diese Ereignisse 

bislang gar nicht mitgeteilt hatte, z.B. die Veränderung der Leistung der Anlage oder deren Stillle-

gung. Einzelheiten zu den Formanforderungen einer solchen Information sind vorstehend in Kapi-

tel B. V. beschrieben.  

Für eine solche Information an die Betreiber von Bestands-EEG-Anlagen kann der  

Textbaustein in Kapitel E 

am Ende der Anwendungshilfe verwendet werden.  
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 Vgl. hierzu ausführlich die übersichtsweisen Ausführungen unter Kapitel B I. 2., die ausführlichen Darstellungen in 
Kapitel C I. 1. d) sowie den Formulierungsvorschlag im Anhang zu dieser Anwendungshilfe.  
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2. Überprüfung und Ergänzung der von Anlagenbetreibern an die BNetzA gemeldeten Da-

ten durch den Netzbetreiber (§ 7 Abs. 3 AnlRegV) 

Hinsichtlich der registrierungspflichtigen Neuanlagen, geänderten Anlagen sowie Bestandsanla-

gen darf die Bundesnetzagentur Netzbetreiber zur Überprüfung und Ergänzung der von Anlagen-

betreibern übermittelten Daten nach  

- § 3 Abs. 2 Nr. 2 bis 16 AnlRegV (Neuanlagen),  

- § 5 Abs. 2 AnlRegV (geänderte Neuanlagen) sowie  

- § 6 Abs. 2 AnlRegV (Bestandsanlagen)  

auffordern, soweit dies zur Registerführung erforderlich ist (§ 7 Abs. 3 AnlRegV). Hierzu darf die 

Bundesnetzagentur ein automatisiertes Verfahren oder eine elektronische Schnittstelle nutzen, 

soweit diese den Datenschutzvorgaben nach § 1 Satz 2 AnlRegV entsprechen.  

Die Verordnungsbegründung weist darauf hin, dass eine Überprüfung durch den jeweiligen An-

schlussnetzbetreiber notwendig ist, da so die Aufnahme von fehlerhaften Datenmeldungen in das 

Anlagenregister vermieden wird. Die Netzbetreiber seien durch den Anschluss der Anlage an ihr 

Netz umfassend informiert und könnten daher die Angaben der Betreiber am besten verifizieren.  

Die Verordnungsbegründung stellt außerdem klar, dass die Daten grundsätzlich an denjenigen 

Netzbetreiber zur Prüfung versendet werden, der vom Anlagenbetreiber im Rahmen der Anla-

genmeldung im Register nach § 3 Abs. 2 Nr. 15 AnlRegV angegeben worden ist. Sollte der Anla-

genbetreiber jedoch einen falschen Netzbetreiber angegeben haben, so sei es der Bundesnetz-

agentur auch möglich, den wahren Anschlussnetzbetreiber zu ermitteln und diesem die Daten zur 

Kontrolle zuzusenden83.  

Mit Wirkung zum 1. März 2015 wird das Recht, den Netzbetreiber zur Überprüfung und Ergän-

zung der vom Anlagenbetreiber der BNetzA übermittelten Daten aufzufordern, dahingehend er-

gänzt, dass die BNetzA zu diesem Zweck auch berechtigt ist, die Kontaktdaten des Anlagenbe-

treibers nach § 3 Abs. 2 Nr. 1 AnlRegV an den Netzbetreiber zu übermitteln. Die Begründung der 

„Verordnung zur Einführung von Ausschreibungen der finanziellen Förderung für Freiflächenanla-

gen sowie zur Änderung weiterer Verordnungen zur Förderung der erneuerbaren Energien“84 

stellt klar, dass die Netzbetreiber diese Kontaktdaten des Anlagenbetreibers regelmäßig benöti-

gen, um etwa im Falle mehrerer Betreiber eines Windparks die einzelnen Anlagen zu identifizie-

ren und die Angaben mit dem Netzanschlussprotokoll zu vergleichen. 

 

 

 

Der Netzbetreiber ist zur Überprüfung und Bestätigung der ihm von der Bundesnetz-

agentur zur Überprüfung oder Bestätigung übersandten Daten innerhalb eines Monats 

verpflichtet. Verletzt der Netzbetreiber die Pflicht zur rechtzeitigen Überprüfung oder 

Bestätigung der Daten, darf die Bundesnetzagentur die erforderlichen Anordnungen 

treffen, um die Richtigkeit der Eintragungen im Anlagenregister herzustellen (§ 7 Abs. 

3 Satz 2 i.V. mit § 10 Abs. 3 AnlRegV). 
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 S. 53 der Verordnungsbegründung.  
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 Link zur von der Bundesregierung beschlossenen Fassung der Verordnung: http://www.erneuerbare-
energien.de/EE/Redaktion/DE/Downloads/Verordnungen/photovoltaik-
freiflaechenausschreibungsverordnung.pdf?__blob=publicationFile&v=7.  

http://www.erneuerbare-energien.de/EE/Redaktion/DE/Downloads/Verordnungen/photovoltaik-freiflaechenausschreibungsverordnung.pdf?__blob=publicationFile&v=7
http://www.erneuerbare-energien.de/EE/Redaktion/DE/Downloads/Verordnungen/photovoltaik-freiflaechenausschreibungsverordnung.pdf?__blob=publicationFile&v=7
http://www.erneuerbare-energien.de/EE/Redaktion/DE/Downloads/Verordnungen/photovoltaik-freiflaechenausschreibungsverordnung.pdf?__blob=publicationFile&v=7
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Die Bundesnetzagentur darf unter Beachtung der Datenschutzvorgaben nach § 1 Satz 2 AnlRegV 

für die Übermittlung der Daten ein bestimmtes Format sowie ein etabliertes und dem Schutzbe-

darf angemessenes Verschlüsselungsverfahren vorgeben (§ 7 Abs. 3 Satz 3 AnlRegV). Dieses 

Format muss dann vom Netzbetreiber für die Kommunikation mit der BNetzA zum Zwecke der 

Überprüfung oder Bestätigung der übersandten Daten genutzt werden.  

Nach Abschluss der jeweiligen Überprüfung oder Ergänzung ist der Netzbetreiber verpflichtet, die 

Daten, die ihm nach § 7 Abs. 3 Satz 1 AnlRegV von der BNetzA zur Überprüfung oder Bestäti-

gung übermittelt worden sind, unverzüglich zu löschen (§ 7 Abs. 3 Satz 4 AnlRegV).  

 

 

Diese Löschungspflicht gilt nur für den Datensatz, den der Netzbetreiber von der 

BNetzA zur Prüfung/Bestätigung erhalten hat. Nicht der Löschungspflicht unterliegt der 

Datensatz für die betreffende Anlage, den der Netzbetreiber aufgrund zur Erfassung 

der Anlage in seinem eigenen System gebildet hat. 

In der Begründung der „Verordnung zur Einführung von Ausschreibungen der finanziellen Förde-

rung für Freiflächenanlagen sowie zur Änderung weiterer Verordnungen zur Förderung der er-

neuerbaren Energien“85 wird dargestellt, dass diese Löschungspflicht auch die Kontaktdaten des 

Anlagenbetreibers erfasst, die der Netzbetreiber von der Bundesnetzagentur übermittelt bekom-

men hat. Verfügt der Netzbetreiber aus anderen Gründen bereits über die Kontaktdaten des An-

lagenbetreibers, z.B. aus der Anmeldung der Anlage beim Netzbetreiber, unterliegen diese nicht 

der Löschungspflicht.  

 

3. Ergänzungspflicht des Netzbetreibers um die beim Netzbetreiber vorliegenden Daten 

von Bestandsanlagen (§ 8 Abs. 4 ff. AnlRegV) 

Die Mitwirkungspflicht des Netzbetreibers bei der Ergänzung der Registerdaten erstreckt sich 

auch auf Daten von Bestandsanlagen, die bei ihm in seinem eigenen System vorliegen (§ 8 Abs. 

4 ff. AnlRegV). Soweit zur Registerführung erforderlich, darf die Bundesnetzagentur Netzbetreiber 

insoweit zur Übermittlung von Angaben auffordern, die zur Ergänzung des Anlagenregisters nach 

§ 8 Abs. 1 und 2 AnlRegV notwendig sind (vgl. vorstehend unter III.).  

 

a) Vom Netzbetreiber zu ergänzende Daten für Bestandsanlagen 

Diese Datenmitteilungspflicht hat der Netzbetreiber nur auf entsprechende Anforderung der 

BNetzA zu erfüllen. Verletzt der Netzbetreiber aber die Pflicht zur rechtzeitigen Mitteilung der Da-

ten, darf die Bundesnetzagentur die erforderlichen Anordnungen treffen, um die Richtigkeit der 

Eintragungen im Anlagenregister herzustellen (§ 8 Abs. 4 Satz 2 i.V. mit § 10 Abs. 3 AnlRegV). 

Diese Mitteilungspflicht betrifft aufgrund entsprechenden Verweises insbesondere die Daten, die 

bereits in § 8 Abs. 2 AnlRegV genannt sind, d. h.  
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 Link zur von der Bundesregierung beschlossenen Fassung der Verordnung: http://www.erneuerbare-
energien.de/EE/Redaktion/DE/Downloads/Verordnungen/photovoltaik-
freiflaechenausschreibungsverordnung.pdf?__blob=publicationFile&v=7.  
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1. den EEG-Anlagenschlüssel und 

2. die Bezeichnung der an die Anlage vergebenen Zählpunkte, über die der in der Anlage er-

zeugte Strom bei der Einspeisung in das Netz erfasst wird. 

 

Gemäß § 8 Abs. 5 AnlRegV müssen die Netzbetreiber aber zusätzlich auch die folgenden Anga-

ben übermitteln: 

1. den Referenzstandortwert von Windenergieanlagen an Land, der zur Berechnung der Frist 

nach § 49 Abs. 2 Satz 2 und 3 EEG 2014 ermittelt wird; für Anlagen, die vor dem 1. August 

2014 in Betrieb genommen worden sind, gilt dies entsprechend hinsichtlich der Ermittlung der 

Frist 

      a) nach § 100 Abs. 1 Nr. 4 EEG 2014 in Verbindung mit § 29 Abs. 2 Satz 2 EEG 2012, wenn  

      die Anlage nach dem 31. Dezember 2011 in Betrieb genommen worden ist oder 

      b) nach § 100 Abs. 1 Nr. 10 Buchstabe c EEG 2014 in Verbindung mit § 29 Abs. 2 Satz 2  

      EEG 2009, wenn die Anlage nach dem 31. Dezember 2009 und vor dem 1. Januar 2012 in  

      Betrieb genommen worden ist, 

2. die Küstenentfernung und die Wassertiefe von Windenergieanlagen auf See nach § 50 Abs. 2 

Satz 2 EEG 2014; für Anlagen, die vor dem 1. August 2014 in Betrieb genommen worden sind, 

gilt dies entsprechend hinsichtlich der Ermittlung der Frist 

      a) nach § 100 Abs. 1 Nr. 4 EEG 2014 in Verbindung mit § 31 Abs. 2 Satz 2 EEG 2012, wenn  

      die Anlage nach dem 31. Dezember 2011 in Betrieb genommen worden ist oder 

      b) nach § 100 Abs. 1 Nr. 10 Buchstabe c EEG 2014 in Verbindung mit § 31 Abs. 2 Satz 3  

      EEG 2009 in der am 31. Dezember 2011 geltenden Fassung, wenn die Anlage nach dem  

      31. Dezember 2009 und vor dem 1. Januar 2012 in Betrieb genommen worden ist, 

3. im Anschluss an die Vorlage eines Stilllegungsnachweises nach § 100 Abs. 2 Satz 3 EEG 

2014 durch den Anlagenbetreiber: 

      a) die Kennziffern nach § 7 Abs. 5 AnlRegV der stillgelegten Anlagen und 

      b) die installierte Leistung der nach § 100 Abs. 2 Satz 2 und 3 oder Satz 4 zweiter Halbsatz  

      EEG 2014 geförderten Anlage, 

4. die Höchstbemessungsleistung von Biogasanlagen nach § 101 Abs. 1 Satz 2 oder 3 EEG 

2014. 

Weitere Informationen zu den in vorstehenden Nr. 1 bis 4 genannten Daten sind in der Begrün-

dung der Anlagenregisterverordnung, S. 56 ff., enthalten86.  

 

                                                
86

 Link: http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/V/verordnung-
anlagenregister,property=pdf,bereich=bmwi2012,sprache=de,rwb=true.pdf. 

http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/V/verordnung-anlagenregister,property=pdf,bereich=bmwi2012,sprache=de,rwb=true.pdf
http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/V/verordnung-anlagenregister,property=pdf,bereich=bmwi2012,sprache=de,rwb=true.pdf
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b) Fristen der Netzbetreiber für die Ergänzung der Daten 

Die Angaben nach § 8 Abs. 5 Nr. 1, 2 und 4 AnlRegV (Referenzstandortwert, Küstenentfernung 

und Höchstbemessungsleistung; s. vorstehend unter aa) müssen vom Netzbetreiber einschließ-

lich des EEG-Anlagenschlüssels der jeweiligen Anlage spätestens zum 31. Mai des Jahres an die 

Bundesnetzagentur übermittelt werden, das auf das Wirksamwerden der Verlängerung der jewei-

ligen Frist oder der Höchstbemessungsleistung folgt, frühestens jedoch nachdem die Bundes-

netzagentur dem Netzbetreiber die Erfassung der Bestandsanlagen nach § 8 Abs. 1 Satz 2 

AnlRegV mitgeteilt hat. Die Verordnungsbegründung erläutert dies wie folgt:  

„So sind die Angaben spätestens zum 31. Mai des Jahres an die Bundesnetzagentur zu über-

mitteln, das auf den Zeitpunkt folgt, in dem die Verlängerungen der jeweiligen Fristen bzw. die 

Höchstbemessungsleistung wirksam werden. Abzustellen ist bei der Windenergie somit auf die 

Endabrechnung im sechsten (Windenergie an Land) bzw. dreizehnten Jahr (Windenergie auf 

See) nach Inbetriebnahme der jeweiligen Anlage. Die Höchstbemessungsleistung bei beste-

henden Biogasanlagen hingegen entfaltet unmittelbar zum 1. August 2014 Geltung und muss 

somit spätestens in der Endabrechnung für das Jahr 2014 berücksichtigt werden. In allen drei 

Fällen muss der Netzbetreiber die Werte folglich dann übermitteln, wenn er sie ohnehin für Ab-

rechnungszwecke berücksichtigen muss. Als frühesten Zeitpunkt legt Satz 2 dabei aber die Er-

fassung der Bestandsanlagen im Anlagenregister durch die Bundesnetzagentur nach Absatz 1 

fest. Dies ist zweckmäßig, da die Angaben der Netzbetreiber einer bereits erfassten Anlage 

zugeordnet werden müssen.“87 

Diese Daten muss der Netzbetreiber der Bundesnetzagentur daher nur auf entsprechende Anfor-

derung mitteilen.  

Demgegenüber müssen die Angaben nach § 8 Abs. 5 Nr. 3 AnlRegV (Biomethan-

Anlagenstilllegung; s. vorstehend unter aa) vom Netzbetreiber an die Bundesnetzagentur inner-

halb von einer Woche nach Vorlage des Nachweises durch den Anlagenbetreiber übermittelt 

werden. Hier spricht die Formulierung der Mitteilungspflicht für eine Verpflichtung ohne entspre-

chende Anforderung durch die BNetzA, die vom Netzbetreiber automatisch nach Vorlage des 

Nachweises durch den Anlagenbetreiber durchzuführen ist. Die Verordnungsbegründung erläu-

tert dies wie folgt: 

„Satz 3 sieht für die Übermittlung der Daten zu stillgelegten Biomethananlagen eine Frist von 

einer Woche nach Vorlage des Nachweises durch den Anlagenbetreiber vor. Diese kurze Frist 

ist erforderlich, um sicherzustellen, dass stillgelegte Kapazität von Biomethananlagen, die zur 

Inanspruchnahme der Förderung nach § 100 Absatz 2 Satz 2 und 3 EEG 2014 dem Netzbe-

treiber nachgewiesen wird, nicht ein weiteres Mal zu Nachweiszwecken genutzt wird.“ 

 

                                                
87

 Begründung der Verordnung, S. 59.  
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V. Folgen der Nicht-Registrierung bzw. der unterlassenen Mitteilung von Registrierungsda-

ten 

1. Vergütungsreduzierung auf null als Folge des Verstoßes gegen die Registrierungspflicht 

Die Rechtsfolge der Nichtregistrierung einer EEG-Anlage im BNetzA-Anlagenregister ist schärfer 

als bei Solarstromanlagen nach dem EEG 2012. Nach § 25 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 EEG 2014 

verringert sich der anzulegende Wert auf null, 

1. solange Anlagenbetreiber die zur Registrierung der Anlage erforderlichen Angaben nicht 

nach Maßgabe der Anlagenregisterverordnung an das Anlagenregister übermittelt haben, 

2. solange und soweit Anlagenbetreiber einer nach Maßgabe der Anlagenregister-

Rechtsverordnung registrierten Anlage eine Erhöhung der installierten Leistung der Anlage 

nicht nach Maßgabe der Anlagenregisterverordnung an das Anlagenregister übermittelt ha-

ben.88 

Die „zur Registrierung der Anlage erforderlichen Angaben“ umfassen die Mindestangaben nach 

§ 7 Abs. 2 AnlRegV, nach deren Eingang die Bundesnetzagentur die Anlage registrieren muss.  

Der „anzulegende Wert“ ist  

- bei Anlagen, die nach §§ 23 i.V. mit 37 EEG 2014 eine Einspeisungsvergütung erhalten, der 

jeweils für die betreffende Anlage geltende „anzulegende Wert“ abzüglich der Werte der ehem. 

Managementprämie von 0,2/0,4 Cent/kWh (§ 37 Abs. 3 EEG 2014),  

- bei Anlagen, die die Schwellenwerte für eine Einspeisungsvergütung übersteigen und dement-

sprechend verpflichtend in der Direktvermarktung sind, die Berechnungsgrundlage für die 

Marktprämie nach § 34 i.V. mit Anlage 1 EEG 2014.  

 

 

Hinsichtlich der „Vergütungsreduzierung auf null“ bei einer Einspeisungsvergütung ist 

die gleiche Rechtslage anzuwenden, wie wenn Anlagenbetreiber nach dem EEG 2012 

die „technischen Einrichtungen“ nach § 6 Abs. 1 bis 4 EEG 201289 nicht installiert hatten. 

Der Netzbetreiber bleibt dann zwar weiterhin verpflichtet, den Strom vom Anlagenbetreiber abzu-

kaufen und ihn in seinen EEG-Bilanzkreis zu stellen. Der Anlagenbetreiber hat jedoch gegenüber 

dem Netzbetreiber nur einen Vergütungsanspruch in Höhe von null. Im Rahmen der Meldung des 

Stroms vom Verteilungsnetzbetreiber an den Übertragungsnetzbetreiber ist daher die jeweilige 

Strommenge und als Vergütung ein Betrag von null zu melden. Eine kulanzweise gezahlte EEG-

Einspeisungsvergütung in jedweder Höhe kann der Verteilungsnetzbetreiber nach § 35 Abs. 1 

EEG 2012 bzw. § 57 Abs. 1 EEG 2014 nicht in den EEG-Belastungsausgleich geben, da dem 

Anlagenbetreiber dann von Gesetzes wegen kein Vergütungsanspruch zustand (vgl. § 35 Abs. 4 

EEG 2012, § § 57 Abs. 4 EEG 2014). Dies ist inzwischen auch mehrfach durch die Recht-

sprechung bestätigt worden90. Weitere Ausführungen zum Fragenkomplex „Vergütungsreduzie-

                                                
88

 So auch Begründung des Verordnungsentwurfs, S. 35, 36, 37, 52.  
89

 Regeleinrichtungen, Einrichtungen zur Abrufung der Ist-Einspeisung bzw. Einrichtungen für Biogas-Anlagen.  
90

 Zum EEG 2012: LG Itzehoe, Urteil vom 26. Juni 2014, Az. 6 O 12/14; OLG Stuttgart, Urteil vom 23. Oktober 2014, 
Az. 2 U 4/14, Link: http://lrbw.juris.de/cgi-
bin/laender_rechtsprechung/document.py?Gericht=bw&Art=en&sid=a279b6e2e1c637018bac2869bf89c445&nr=18937
&pos=0&anz=45; ebenso Vorinstanz: LG Stuttgart, Urteil vom 9. Dezember 2013, Az. 26 O 78/13; OLG Braunschweig, 
Urteil vom 16. Oktober 2014, Az. 9 U 135/14, Link: 

http://lrbw.juris.de/cgi-bin/laender_rechtsprechung/document.py?Gericht=bw&Art=en&sid=a279b6e2e1c637018bac2869bf89c445&nr=18937&pos=0&anz=45
http://lrbw.juris.de/cgi-bin/laender_rechtsprechung/document.py?Gericht=bw&Art=en&sid=a279b6e2e1c637018bac2869bf89c445&nr=18937&pos=0&anz=45
http://lrbw.juris.de/cgi-bin/laender_rechtsprechung/document.py?Gericht=bw&Art=en&sid=a279b6e2e1c637018bac2869bf89c445&nr=18937&pos=0&anz=45


  Seite 55 von 65 

rung auf null“ sind in den „Fragen und Antworten zum EEG 2012“ des BDEW, Ausgabe „Solar-

strom“, 2. Auflage, Kapitel B 1 c), d) und e) enthalten91.  

 

2. Ordnungswidrigkeiten bei Nichteinhaltung der Registrierungs- oder Übermittlungspflich-

ten nach der Verordnung 

Neben der vorstehend unter V. 1. beschriebenen Sanktion der Vergütungsreduzierung auf null zu 

Lasten des Anlagenbetreibers regelt § 15 AnlRegV, dass die  

- nicht,  

- nicht vollständige oder  

- nicht rechtzeitige  

Erfüllung von Registrierungs- oder Übermittlungspflichten Ordnungswidrigkeiten darstellen. 

 

a) Ordnungswidrigkeiten nach § 15 AnlRegV 

Danach handelt ordnungswidrig, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

1. entgegen § 3 Abs. 1 Satz 1, § 4 Abs. 1 oder § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 AnlRegV eine Anlage oder 

eine Genehmigung nicht oder nicht rechtzeitig registrieren lässt, 

2. entgegen § 3 Abs. 2, § 4 Abs. 2 oder § 6 Abs. 2 Satz 2 AnlRegV eine Angabe nicht richtig 

übermittelt, 

3. entgegen § 5 Abs. 1, auch in Verbindung mit Absatz 2, AnlRegV eine Änderung nicht, nicht 

richtig oder nicht rechtzeitig übermittelt oder 

4. einer vollziehbaren Anordnung nach § 10 Abs. 3 AnlRegV zuwiderhandelt. 

 

Konkret werden damit folgende Fälle als Ordnungswidrigkeiten erfasst:  

- Ein Anlagenbetreiber lässt eine Anlage oder eine Genehmigung entgegen  

o § 3 Abs. 1 Satz 1 AnlRegV (Neuanlagen, s. vorstehend unter Kapitel C I. 1. a), 

o § 4 Abs. 1 AnlRegV (genehmigungspflichtige Anlagen, s. vorstehend unter Kapitel C I. 1. b) 

oder  

o § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 AnlRegV (registrierungspflichtige Bestandsanlagen, s. vorstehend 

unter Kapitel C I. 1. d)  

                                                                                                                                                          

http://www.rechtsprechung.niedersachsen.de/jportal/portal/page/bsndprod.psml?doc.id=KORE202062015&st=null&sho
wdoccase=1&paramfromHL=true#focuspoint; LG Frankenthal (Pfalz), Urteil vom 10. April 2014, Az. 3 O 560/13; zum 
EEG 2009: Kammergericht, Beschluss vom 9. Juli 2012, Az. 23 U 71/12, Link: 
http://www.gerichtsentscheidungen.berlin-
branden-
burg.de/jportal/portal/t/1dak/bs/10/page/sammlung.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&
documentnumber=5&numberofresults=25&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE225582012&doc.part=L&doc.price=0.0&d
oc.hl=1#focuspoint; OLG Naumburg, Urteil vom 21. November 2013, Az. 2 U 19/13 (Kart), REE 2014, S. 28 ff; Clea-
ringstelle EEG, Votum im Verfahren 2013/39, Link: https://www.clearingstelle-eeg.de/votv/2013/39. 
91

 Link: https://www.bdew.de/internet.nsf/id/15F96B9F71D5E6EDC1257C0B0031F3B9/$file/BDEW-FA-EEG2012-
Solarstrom-2te-Auflage-16102013-final.pdf.  

http://www.rechtsprechung.niedersachsen.de/jportal/portal/page/bsndprod.psml?doc.id=KORE202062015&st=null&showdoccase=1&paramfromHL=true%23focuspoint
http://www.rechtsprechung.niedersachsen.de/jportal/portal/page/bsndprod.psml?doc.id=KORE202062015&st=null&showdoccase=1&paramfromHL=true%23focuspoint
http://www.gerichtsentscheidungen.berlin-brandenburg.de/jportal/portal/t/1dak/bs/10/page/sammlung.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=5&numberofresults=25&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE225582012&doc.part=L&doc.price=0.0&doc.hl=1#focuspoint
http://www.gerichtsentscheidungen.berlin-brandenburg.de/jportal/portal/t/1dak/bs/10/page/sammlung.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=5&numberofresults=25&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE225582012&doc.part=L&doc.price=0.0&doc.hl=1#focuspoint
http://www.gerichtsentscheidungen.berlin-brandenburg.de/jportal/portal/t/1dak/bs/10/page/sammlung.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=5&numberofresults=25&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE225582012&doc.part=L&doc.price=0.0&doc.hl=1#focuspoint
http://www.gerichtsentscheidungen.berlin-brandenburg.de/jportal/portal/t/1dak/bs/10/page/sammlung.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=5&numberofresults=25&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE225582012&doc.part=L&doc.price=0.0&doc.hl=1#focuspoint
http://www.gerichtsentscheidungen.berlin-brandenburg.de/jportal/portal/t/1dak/bs/10/page/sammlung.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=5&numberofresults=25&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE225582012&doc.part=L&doc.price=0.0&doc.hl=1#focuspoint
https://www.clearingstelle-eeg.de/votv/2013/39
https://www.bdew.de/internet.nsf/id/15F96B9F71D5E6EDC1257C0B0031F3B9/$file/BDEW-FA-EEG2012-Solarstrom-2te-Auflage-16102013-final.pdf
https://www.bdew.de/internet.nsf/id/15F96B9F71D5E6EDC1257C0B0031F3B9/$file/BDEW-FA-EEG2012-Solarstrom-2te-Auflage-16102013-final.pdf
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fahrlässig oder vorsätzlich nicht oder nicht rechtzeitig registrieren,  

- ein Anlagenbetreiber hat nach  

o § 3 Abs. 2 AnlRegV (Neuanlagen, s. vorstehend unter Kapitel C I. 1. a), 

o § 4 Abs. 2 AnlRegV (genehmigungspflichtige Anlagen, s. vorstehend unter Kapitel C I. 1. b) 

oder  

o § 6 Abs. 2 Satz 2 AnlRegV (registrierungspflichtige Bestandsanlagen, s. vorstehend unter 

Kapitel C I. 1. d)  

die Verpflichtung, der Bundesnetzagentur eine Angabe hinsichtlich seiner zu registrierenden 

Anlage zu übermitteln, und hat diese Verpflichtung fahrlässig oder vorsätzlich nicht oder nicht 

richtig erfüllt,  

- ein Anlagenbetreiber hat eine registrierungspflichtige Änderung, die sich bei der von ihm be-

triebenen Anlage ergeben hat, entgegen § 5 Abs. 1, auch in Verbindung mit Absatz 2, 

AnlRegV (Neuanlagen, s. vorstehend unter Kapitel C I. 1. a) fahrlässig oder vorsätzlich nicht, 

nicht richtig oder nicht rechtzeitig übermittelt oder 

- ein Anlagenbetreiber hat einer vollziehbaren Anordnung der BNetzA zur Durchsetzung eines 

entsprechenden Auskunftsverlangens nach § 10 Abs. 3 AnlRegV fahrlässig oder vorsätzlich 

zuwidergehandelt.  

Zu beachten ist, dass bei Bestandsanlagen nur die nicht oder nicht fristgemäß erfolgte Meldung 

einer Stilllegung nach § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 AnlRegV mit einer Ordnungswidrigkeit sanktioniert 

werden kann. Die Verordnungsbegründung stellt dies wie folgt klar92:  

„In Bezug auf nicht oder nicht rechtzeitig erfolgende Meldung von Bestandsanlagen nach § 6 

beschränkt Nummer 1 die Bußgeldbewehrung auf unterlassene oder nicht fristgemäß erfol-

gende Stilllegungsmeldungen. Verstöße in den übrigen Fällen meldepflichtiger Bestandsanla-

gen (Erhöhung der installierten Leistung, Modernisierung von Wasserkraftanlagen, Inan-

spruchnahme der verlängerten Anfangsvergütung für Windenergieanlagen an Land, der Flexi-

bilitätsprämie für Biogasanlagen sowie der Förderung für Biomethananlagen) sind durch die 

Reduzierung der jeweiligen Förderung nach § 25 Absatz 1 EEG 2014 ausreichend sanktio-

niert.“ 

Zu beachten ist aber auch, dass von den Ordnungswidrigkeiten nach § 15 Nr. 2 AnlRegV auch 

Fälle umfasst werden, in denen absichtlich Falschmeldungen zu EEG-Anlagen abgegeben wer-

den. Die Verordnungsbegründung stellt dies wie folgt klar93: 

„Nummer 2 betrifft die Fälle, in denen vorsätzlich oder fahrlässig unrichtige Daten an die Bun-

desnetzagentur übermittelt werden. So kann z.B. ein Bußgeld verhängt werden, wenn jemand 

eine Anlage, die nicht existiert und auch nicht geplant ist, meldet oder wenn jemand absichtlich 

eine zu hohe installierte Leistung oder andere falsche Angaben an die Bundesnetzagentur 

übermittelt.“ 

 

                                                
92

 Begründung der Verordnung, S. 72.  
93

 Begründung der Verordnung, S. 72.  
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b) Bußgeldpflichtigkeit einer Ordnungswidrigkeit nach § 15 AnlRegV 

Die Ordnungswidrigkeit wird mit denjenigen Sanktionen belegt, die § 86 Abs. 1 Nr. 4 Buchstabe d 

EEG 2014 für die vorstehend beschriebenen Ordnungswidrigkeiten vorsieht. So bestimmt § 86 

Abs. 2 EEG 2014, dass in den Fällen des § 86 Abs. 1 Nr. 4 a), c) und d) EEG 2014 die Ord-

nungswidrigkeit mit einer Geldbuße bis zu fünfzigtausend Euro und in den übrigen Fällen mit ei-

ner Geldbuße bis zu zweihunderttausend Euro geahndet werden kann.  

 

c) Bußgeldpflichtige Person nach § 15 AnlRegV 

§ 15 AnlRegV benennt nicht ausdrücklich die Person, die eine der dort genannten Ordnungswid-

rigkeiten begehen kann. In der Regel, insbesondere bei den in den §§ 3, 4 und 6 AnlRegV ge-

nannten Mitteilungs- und Registrierungspflichten, ist dies der Anlagenbetreiber.  

Denkbar wäre zwar auch eine Verletzung der Mitwirkungs-, Überprüfungs- oder Meldepflicht ei-

nes Netzbetreibers aufgrund von Anforderungen der Bundesnetzagentur nach § 7 Abs. 3 

AnlRegV bzw. § 8 Abs. 4 ff. AnlRegV (vgl. zu diesen Verfahren die vorstehenden Ausführungen 

unter vorstehendem Kapitel C IV.). Die aus diesen Verfahren entstehenden Auskunfts-, Überprü-

fungs- oder Meldepflichten werden allerdings weder im Wortlaut von § 15 AnlRegV noch in der 

Begründung zu dieser Regelung in der vom Bundeswirtschaftsministerium verabschiedeten Fas-

sung94 genannt.  

Im Übrigen würde weder Fahrlässigkeit noch Vorsatz im Sinne von § 15 AnlRegV vorliegen, wenn 

ein Netzbetreiber der BNetzA aufgrund einer Anforderung der BNetzA auf Überprüfung oder Er-

gänzung der Anlagenbetreiber-Angaben (§ 7 Abs. 3 AnlRegV bzw. § 8 Abs. 4 ff. AnlRegV) dieje-

nige Information übermittelt, die er vom Anlagenbetreiber erhalten hat, und wenn dem Netzbe-

treiber nicht bekannt ist, dass diese Information nicht den Tatsachen entspricht. Dies gilt auch 

und insbesondere für einen Inbetriebnahmezeitpunkt einer EEG-Anlage, den der Anlagenbetrei-

ber dem Netzbetreiber mitgeteilt hat, wenn dieser aber nicht den Tatsachen entspricht. Hier liegt 

der Grund und damit die Verursachung der Fehlerhaftigkeit der Mitteilung nicht beim Netzbetrei-

ber, sondern beim Anlagenbetreiber. Dementsprechend verstößt der Netzbetreiber in diesen Fäl-

len sowieso nicht gegen eine entsprechende Mitwirkungs-, Überprüfungs- oder Meldepflicht nach 

der AnlRegV.  

 

VI. Erhebung, Speicherung, Nutzung, Löschung und Abgleich, Überprüfung und Änderung 

sowie Veröffentlichung der registrierten Daten 

Die Bundesnetzagentur ist gemäß §§ 9, 10 und 11 AnlRegV berechtigt, die registrierten Daten 

der Anlagen zu erheben, zu speichern, zu nutzen, zu löschen, abzugleichen, zu überprüfen, zu 

ändern und zu veröffentlichen. Die konkreten Befugnisse können wegen insoweit klarem Verord-

nungswortlaut dem Inhalt der Regelungen entnommen werden95.  

                                                
94

 Link: http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/V/verordnung-
anlagenregister,property=pdf,bereich=bmwi2012,sprache=de,rwb=true.pdf.  
95

 Link: http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/anlregv/gesamt.pdf. 

http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/V/verordnung-anlagenregister,property=pdf,bereich=bmwi2012,sprache=de,rwb=true.pdf
http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/V/verordnung-anlagenregister,property=pdf,bereich=bmwi2012,sprache=de,rwb=true.pdf
http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/anlregv/gesamt.pdf
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Im Rahmen der Überprüfung und Änderung der Daten darf die Bundesnetzagentur außerdem  

1. Anlagenbetreiber96 auffordern, die von ihnen übermittelten Daten unter Berücksichtigung der 

Daten nach § 9 Abs. 2 oder 3 AnlRegV zu prüfen und, soweit notwendig, berichtigte Daten zu 

übermitteln97, und 

2. Netzbetreiber unbeschadet des § 7 Abs. 3 AnlRegV auffordern, die Daten nach § 3 Abs. 2 

AnlRegV (Neuanlagen), § 5 Abs. 1 und 2 AnlRegV (geänderte Neuanlagen), § 6 Abs. 2 

AnlRegV (Bestandsanlagen) sowie § 9 AnlRegV zu prüfen und, soweit notwendig, berichtigte 

Daten zu übermitteln98. 

Eine konkrete Frist, innerhalb derer Anlagenbetreiber oder Netzbetreiber die berichtigten Daten 

an die BNetzA übermitteln müssen, ist allerdings in § 10 AnlRegV nicht enthalten. Insbesondere 

verweist § 10 Abs. 2 Nr. 2, 2. Halbsatz, AnlRegV hinsichtlich der Mitwirkungspflicht der Netzbe-

treiber nicht auf die Monatsfrist nach § 7 Abs. 3 Satz 3 AnlRegV.  

Für diese Mitwirkung durch den Netzbetreiber darf99 die BNetzA außerdem ein automatisiertes 

Verfahren oder eine elektronische Schnittstelle nutzen, soweit diese den Vorgaben des Daten-

schutzes und der Datensicherheit nach § 1 Satz 2 AnlRegV entsprechen100. Für die Datenüber-

mittlung darf die Bundesnetzagentur darüber hinaus ein bestimmtes Format sowie ein etabliertes 

und dem Schutzbedarf angemessenes Verschlüsselungsverfahren vorgeben.  

Hat der Netzbetreiber die ihm von der BNetzA im Rahmen dieser Prüfungsaufforderung übermit-

telten Daten nach Abschluss der jeweiligen Überprüfung oder Ergänzung wieder an die BNetzA 

übermittelt, hat er den betreffenden Datensatz unverzüglich zu löschen101. Nicht der Löschungs-

pflicht unterliegt der Datensatz für die betreffende Anlage, den der Netzbetreiber aufgrund zur 

Erfassung der Anlage in seinem eigenen System gebildet hat. 

Verletzen Anlagen- oder Netzbetreiber bzw. ab dem 1. März 2015 auch Inhaber von Zulassungen 

oder Genehmigungen diese Mitwirkungspflichten, darf die Bundesnetzagentur die erforderlichen 

Anordnungen treffen, um die Richtigkeit der Eintragungen im Anlagenregister herzustellen102. 

Weitere Informationen zur Erhebung, Speicherung, Nutzung, Löschung und Abgleich, Überprü-

fung und Änderung sowie Veröffentlichung der registrierten Daten nach §§ 9 bis 11 AnlRegV sind 

in der Begründung der Anlagenregisterverordnung, S. 59 ff., enthalten103.  

 

                                                
96

 Mit Wirkung ab dem 1. März 2015 erweitert auf „Inhaber von Zulassungen und Genehmigungen“.  
97

 § 10 Abs. 2 Nr. 1 AnlRegV.  
98

 § 10 Abs. 2 Nr. 2 AnlRegV.  
99

 § 10 Abs. 2 Nr. 2, 2. Halbsatz, i.V. mit § 7 Abs. 3 Satz 2, 5 und 6 AnlRegV.  
100

 Dies gilt sowohl für die Aufforderung an den Netzbetreiber als auch für die Rückübermittlung der Daten durch den 
Netzbetreiber.  
101

 Vgl. vorstehend unter Kapitel C IV. 2. a).  
102

 § 10 Abs. 3 AnlRegV. 
103

 Link: http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/V/verordnung-
anlagenregister,property=pdf,bereich=bmwi2012,sprache=de,rwb=true.pdf. 

http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/V/verordnung-anlagenregister,property=pdf,bereich=bmwi2012,sprache=de,rwb=true.pdf
http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/V/verordnung-anlagenregister,property=pdf,bereich=bmwi2012,sprache=de,rwb=true.pdf
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D. Weitere Informationen zur Registrierung von EEG-Anlagen  

Die Bundesnetzagentur hat außerdem unter folgendem Link weitere Informationen zur Registrie-

rung von EEG-Anlagen veröffentlicht:  

http://www.bundesnetzagentur.de/cln_1412/DE/Sachgebiete/ElektrizitaetundGas/Unternehmen_I

nstitutionen/ErneuerbareEnergien/Anlagenregister/Anlagenregister_node.html.  

Erläuterungen der Bundesnetzagentur zu dem Anmeldeformular, das für alle EEG-Anlagen aus-

genommen Solarstromanlagen verwendet werden muss, finden sich unter einem weiteren Link:  

http://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Sachgebiete/Energie/Unternehme

n_Institutionen/ErneuerbareEnergien/Anlagenregister/Erlaeuterung_Anmeldung_Anlagenregister.

pdf?__blob=publicationFile&v=1 

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie hat schließlich ebenfalls weitergehende Infor-

mationen zum EEG-Anlagenregister unter folgenden Links veröffentlicht: 

http://www.bmwi.de/Dateien/BMWi/PDF/Monatsbericht/Auszuege/08-2014-

eeg,property=pdf,bereich=bmwi2012,sprache=de,rwb=true.pdf  

http://www.bmwi.de/DE/Presse/pressemitteilungen,did=648572.html 

 

Der Wortlaut der Anlagenregisterverordnung und des EEG 2014 (für die Registrierung relevant: 

§§ 6 und 86 EEG 2014) ist unter folgenden Links barrierefrei erhältlich:  

http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/anlregv/gesamt.pdf 

http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/eeg_2014/gesamt.pdf 

Der Text der vom BMWi letztendlich beschlossenen Anlagenregisterverordnung ist mit entspre-

chender Begründung zur Verordnung unter folgendem Link veröffentlicht worden: 

http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/V/verordnung-

anlagenregister,property=pdf,bereich=bmwi2012,sprache=de,rwb=true.pdf 

Letztlich allein maßgeblich ist allerdings die im Bundesgesetzblatt verkündete Fassung der Ver-

ordnung (s.o.).  

Der Wortlaut der „Verordnung zur Einführung von Ausschreibungen der finanziellen Förderung für 

Freiflächenanlagen sowie zur Änderung weiterer Verordnungen zur Förderung der erneuerbaren 

Energien“, durch deren Artikel 4 die Anlagenregisterverordnung mit Wirkung zum 1. März 2015 

geändert wird, steht in der von der Bundesregierung beschlossenen Fassung einschließlich der 

Verordnungsbegründung unter folgendem Link zur Verfügung:  

http://www.erneuerbare-energien.de/EE/Redaktion/DE/Downloads/Verordnungen/photovoltaik-

freiflaechenausschreibungsverordnung.pdf?__blob=publicationFile&v=7 

Die im Bundesgesetzblatt verkündete Fassung der Verordnung ist hier erhältlich:  

http://www.bgbl.de/banzxaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl#__bgbl__%2F%2F*

%5B%40attr_id%3D%27bgbl115s0108.pdf%27%5D__1423668122682.  

http://www.bundesnetzagentur.de/cln_1412/DE/Sachgebiete/ElektrizitaetundGas/Unternehmen_Institutionen/ErneuerbareEnergien/Anlagenregister/Anlagenregister_node.html
http://www.bundesnetzagentur.de/cln_1412/DE/Sachgebiete/ElektrizitaetundGas/Unternehmen_Institutionen/ErneuerbareEnergien/Anlagenregister/Anlagenregister_node.html
http://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Sachgebiete/Energie/Unternehmen_Institutionen/ErneuerbareEnergien/Anlagenregister/Erlaeuterung_Anmeldung_Anlagenregister.pdf?__blob=publicationFile&v=1
http://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Sachgebiete/Energie/Unternehmen_Institutionen/ErneuerbareEnergien/Anlagenregister/Erlaeuterung_Anmeldung_Anlagenregister.pdf?__blob=publicationFile&v=1
http://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Sachgebiete/Energie/Unternehmen_Institutionen/ErneuerbareEnergien/Anlagenregister/Erlaeuterung_Anmeldung_Anlagenregister.pdf?__blob=publicationFile&v=1
http://www.bmwi.de/Dateien/BMWi/PDF/Monatsbericht/Auszuege/08-2014-eeg,property=pdf,bereich=bmwi2012,sprache=de,rwb=true.pdf
http://www.bmwi.de/Dateien/BMWi/PDF/Monatsbericht/Auszuege/08-2014-eeg,property=pdf,bereich=bmwi2012,sprache=de,rwb=true.pdf
http://www.bmwi.de/DE/Presse/pressemitteilungen,did=648572.html
http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/anlregv/gesamt.pdf
http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/eeg_2014/gesamt.pdf
http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/V/verordnung-anlagenregister,property=pdf,bereich=bmwi2012,sprache=de,rwb=true.pdf
http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/V/verordnung-anlagenregister,property=pdf,bereich=bmwi2012,sprache=de,rwb=true.pdf
http://www.erneuerbare-energien.de/EE/Redaktion/DE/Downloads/Verordnungen/photovoltaik-freiflaechenausschreibungsverordnung.pdf?__blob=publicationFile&v=7
http://www.erneuerbare-energien.de/EE/Redaktion/DE/Downloads/Verordnungen/photovoltaik-freiflaechenausschreibungsverordnung.pdf?__blob=publicationFile&v=7
http://www.bgbl.de/banzxaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl115s0108.pdf%27%5D__1423668122682
http://www.bgbl.de/banzxaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl115s0108.pdf%27%5D__1423668122682
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E. Textbaustein zur Information von Betreibern von Bestandsanlagen 

Folgender Textbaustein kann zur Information von Betreibern von Bestandsanlagen nach § 16 

Abs. 3 EEG 2014 verwendet werden:  

 

Beginn des Textbausteins 

„Die Anlagenregisterverordnung (AnlRegV) ist am 5. August 2014 in Kraft getreten. Diese Ver-

ordnung führt für Anlagen, auf die das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) anzuwenden ist, 

zu einer Registrierungspflicht im Anlagenregister der Bundesnetzagentur. Diese Registrie-

rungspflicht besteht bei Anlagen mit Inbetriebnahme ab dem 1. August 2014 generell, bei An-

lagen mit Inbetriebnahme vor dem 1. August unter bestimmten Umständen.  

 

1. Entstehen der Registrierungspflicht 

Gemäß § 16 Abs. 3 Satz 2 AnlRegV haben Netzbetreiber die Betreiber von EEG-Anlagen, die 

vor dem 1. August 2014 in Betrieb genommen worden sind und an das Netz des Netzbetrei-

bers angeschlossen sind, darüber zu informieren, dass dann eine nachträgliche, gesetzliche 

Verpflichtung zur Registrierung der Anlage bei der Bundesnetzagentur existiert, wenn nach 

dem 31. Juli 2014 

 die installierte Leistung einer bestehenden Anlage erhöht oder verringert wird,  

 Bestandsanlagen erstmalig ausschließlich Biomethan zur Stromerzeugung einsetzen, um 

eine Förderung nach den Bestimmungen des EEG in der Fassung in Anspruch zu nehmen, 

die für die Anlage gemäß den Übergangsregelungen in § 100 Abs. 1 Nr. 4 oder 10 und Abs. 

2 Satz 2 EEG 2014 maßgeblich ist,  

 eine Wasserkraftanlage nach § 40 Abs. 2 EEG 2014 ertüchtigt wird,  

 die verlängerte, erhöhte Anfangsvergütung für eine Windenergieanlage an Land nach Ab-

lauf der fünf Jahre nach ihrer Inbetriebnahme nach § 29 Abs. 2 Satz 2 des EEG in der für 

die jeweilige Anlage maßgeblichen Fassung in Anspruch genommen wird, allerdings nur für 

Anlagen mit Inbetriebnahme nach dem 31. Dezember 2009, 

 bei Biogasanlagen erstmalig die Flexibilitätsprämie nach § 54 EEG 2014 in Anspruch ge-

nommen wird; erfolgt zu diesem Zweck eine Änderung der installierten Leistung, ist auch 

diese Leistungsänderung zu registrieren, oder 

 eine Anlage endgültig stillgelegt wird. 

 

2. Registrierungsfristen 

Diese Registrierung muss in den vorstehend genannten Fällen bei EEG-Bestandsanlagen bis 

zum 1. Juli 2015 durchgeführt sein, wenn bis zu diesem Zeitpunkt einer der genannten Fälle 

aufgetreten ist (§ 16 Abs. 3 AnlRegV). Tritt ein solcher Fall erst ab dem 1. Juli 2015 auf, müs-

sen folgende Ereignisse mit einer Frist von drei Wochen nach der erstmaligen Inbetriebset-

zung der Anlage nach Abschluss der jeweiligen Maßnahme bei der Bundesnetzagentur durch 

die Übermittelung der Angaben nach Nr. 5 registriert werden (§ 6 Abs. 3 AnlRegV): 
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- die Erhöhung oder Verringerung der installierten Leistung der Anlage, 

- die Ertüchtigung einer Wasserkraftanlage nach § 40 Abs. 2 EEG 2014, 

- der erstmalige ausschließliche Einsatz von Biomethan zur Stromerzeugung, um eine Förde-

rung nach den Bestimmungen des Erneuerbare-Energien-Gesetzes in der Fassung in An-

spruch zu nehmen, die für die Anlage nach § 100 Abs. 1 Nr. 4 oder 10 und Abs. 2 Satz 2 EEG 

2014 maßgeblich ist.  

Im Falle der Verlängerung der erhöhten Anfangsvergütung für Windenergieanlagen an Land 

beträgt die Frist drei Monate ab dem Ablauf der ersten fünf Jahre, wenn die Anfangsvergütung 

verlängert worden ist, d.h. ab dem Eintritt der Verlängerung der erhöhten Anfangsvergütung.  

Im Falle der erstmaligen Inanspruchnahme der Flexibilitätsprämie nach § 54 EEG 2014 beträgt 

die Frist frühestens drei Monate vor der geplanten Inanspruchnahme der Flexibilitätsprämie; 

dies gilt abweichend von der vorstehenden Dreimonatsfrist auch, wenn zur Inanspruchnahme 

der Flexibilitätsprämie die installierte Leistung der Anlage erhöht wird.  

Im Falle der endgültigen Stilllegung der Anlage sind die Daten innerhalb von drei Wochen 

nach der endgültigen Stilllegung an die Bundesnetzagentur zu übermitteln.  

 

3. Folgen der Nicht-Registrierung 

Die nicht rechtzeitige Registrierung der EEG-Bestandsanlage oder nicht vollständige Angabe 

der zur Registrierung erforderlichen Daten kann für die Betreiber zu einer vorübergehenden 

Reduzierung der EEG-Einspeisevergütung oder der EEG-Marktprämie auf null führen (§ 25 

Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 EEG 2014). Außerdem stellt eine unterlassene Registrierung nach 

§ 15 AnlRegV eine Ordnungswidrigkeit dar.  

 

4. Vorgaben der Bundesnetzagentur bei der Registrierung  

Die Registrierung muss gemäß den Vorgaben der Bundesnetzagentur erfolgen, die auf fol-

gender Internetseite dargestellt sind:  

http://www.bundesnetzagentur.de/cln_1421/DE/Sachgebiete/ElektrizitaetundGas/Unternehme

n_Institutionen/ErneuerbareEnergien/Anlagenregister/Anlagenregister_node.html. 

 

5. Notwendige Angaben bei der Registrierung  

Bei der Registrierung muss der Anlagenbetreiber folgende Angaben machen:  

1. Name, Anschrift, Telefonnummer und E-Mail-Adresse des Anlagenbetreibers, 

2. Standort und, sofern vorhanden, Name der Anlage, 

3. sofern vorhanden, die Zugehörigkeit der Anlage zu einem Anlagenpark und dessen Namen, 

4. der Energieträger, aus dem der Strom erzeugt wird, 

5. die installierte Leistung der Anlage,  

6. die Angabe, ob Anlagenbetreiber für den in der Anlage erzeugten Strom oder die Bereitstel-

lung installierter Leistung Zahlungen des Netzbetreibers auf Einspeisevergütung, Marktprämie 

oder Flexibilitätsprämie/-zuschlags des EEG 2014 in Anspruch nehmen will,  

http://www.bundesnetzagentur.de/cln_1421/DE/Sachgebiete/ElektrizitaetundGas/Unternehmen_Institutionen/ErneuerbareEnergien/Anlagenregister/Anlagenregister_node.html
http://www.bundesnetzagentur.de/cln_1421/DE/Sachgebiete/ElektrizitaetundGas/Unternehmen_Institutionen/ErneuerbareEnergien/Anlagenregister/Anlagenregister_node.html
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7. die Angabe, ob der in der Anlage erzeugte Strom vollständig oder teilweise vom Anlagenbe-

treiber oder einem Dritten in unmittelbarer Nähe zur Anlage verbraucht und dabei nicht durch 

das Netz durchgeleitet werden soll, 

8. das Datum der Inbetriebnahme der Anlage, 

9. bei genehmigungsbedürftigen Anlagen die Angabe der Genehmigung oder Zulassung, mit 

der die Anlage nach § 4 Abs. 1 AnlRegV registriert worden ist, 

10. bei Anlagen zur Erzeugung von Strom aus Deponiegas, Klärgas, Grubengas, Biomasse 

oder Geothermie die Angabe, 

a) ob es sich um eine KWK-Anlage handelt; in diesem Fall ist auch die installierte thermi-

sche Leistung der Anlage anzugeben und 

b) ob es sich um eine Anlage handelt, in der vor dem 1. August 2014 andere Energieträger 

als ausschließlich Deponiegas, Klärgas, Grubengas, Biomasse oder Geothermie zur 

Stromerzeugung eingesetzt worden sind, einschließlich der Angabe dieses Energieträgers 

und des Inbetriebnahmezeitpunkts nach Maßgabe des am 31. Juli 2014 geltenden 

Inbetriebnahmebegriffs, 

11. bei Anlagen, in denen Biomasse zur Stromerzeugung eingesetzt wird, die Angabe 

a) ob es sich um feste, flüssige oder gasförmige Biomasse handelt; wird gasförmige Bio-

masse eingesetzt, ist nach Vor-Ort-Verstromung und Biomethan zu differenzieren und 

b) ob ausschließlich Biomasse oder auch andere Energieträger zur Stromerzeugung einge-

setzt werden, 

12. bei Windenergieanlagen 

a) die Nabenhöhe, 

b) den Rotordurchmesser, 

c) den Hersteller der Anlage sowie den Anlagentyp, 

d) die Standortgüte, wenn es sich um eine Windenergieanlage an Land handelt; zu diesem 

Zweck sind, sofern vorhanden, die folgenden Angaben eines Gutachtens zu übermitteln, 

das den Anforderungen der Technischen Richtlinien für Windenergieanlagen, Teil 6, der 

FGW e. V. – Fördergesellschaft Windenergie und andere Erneuerbare Energien104 in der 

zum Zeitpunkt der Erstellung des Gutachtens geltenden Fassung entspricht und von einer 

nach diesen Richtlinien berechtigten Institution erstellt worden ist: 

aa) die mittlere Windgeschwindigkeit auf Nabenhöhe in Meter pro Sekunde, 

bb) Form- und Skalenparameter der Weibull-Verteilung der Windverhältnisse auf Naben-

höhe und 

cc) das Verhältnis des zu erwartenden Ertrags zum Referenzertrag nach der Anlage 2 

zum Erneuerbare-Energien-Gesetz, 

e) die Angabe, ob es sich um eine Windenergieanlage an Land handelt, die eine bestehen-

de Windenergieanlage ersetzt, einschließlich der Bestätigung, dass die endgültige Stillle-

                                                
104

 Amtlicher Hinweis des Verordnungsgebers: Zu beziehen bei der FGW e. V. – Fördergesellschaft Windenergie und 
andere Erneuerbare Energien, Oranienburger Straße 45, 10117 Berlin.  
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gung der ersetzten Anlage nach § 5 Abs. 1 oder § 6 Abs. 2 Satz 2 AnlRegV an das Anla-

genregister übermittelt worden ist und 

f) die Küstenentfernung und die Wassertiefe des Standorts der Windenergieanlage auf See,  

13. bei Anlagen zur Erzeugung von Strom aus solarer Strahlungsenergie die Angabe, ob es 

sich um eine Freiflächenanlage nach der Definition in § 5 Nr. 13 EEG 2014 handelt, sowie die 

von der Freiflächenanlage in Anspruch genommene Fläche in Hektar, 

14. die Angabe, ob die Anlage mit technischen Einrichtungen ausgestattet ist, mit denen jeder-

zeit die Einspeiseleistung ferngesteuert reduziert sowie die jeweilige Ist-Einspeisung abgeru-

fen werden kann vom 

a) Netzbetreiber, wobei auch anzugeben ist, ob es sich um eine gemeinsame technische 

Einrichtung für mehrere Anlagen an einem Netzverknüpfungspunkt nach § 9 Abs. 1 Satz 2 

EEG 2014 handelt, oder 

b) einem Direktvermarktungsunternehmer oder einer anderen Person, an die der Strom 

veräußert wird, 

15. den Namen des Netzbetreibers, in dessen Netz der in der Anlage erzeugte Strom einge-

speist oder mittels kaufmännisch-bilanzieller Weitergabe angeboten wird, und 

16. die Bezeichnung des Netzanschlusspunktes der Anlage sowie dessen Spannungsebene. 

 

Außerdem müssen je nach konkretem Fall folgende Angaben vom Anlagenbetreiber übermit-

telt werden:  

Bei Anlagen, die nicht außer Betrieb genommen werden sollen: 

1. der EEG-Anlagenschlüssel, soweit er dem Anlagenbetreiber bekannt ist,  

2. im Falle der Erhöhung oder Verringerung der installierten Leistung: das Datum und den Um-

fang der Änderung der installierten Leistung, 

3. im Falle der Ertüchtigung einer Wasserkraftanlage: die Art der Ertüchtigungsmaßnahme, de-

ren Zulassungspflichtigkeit sowie die Höhe der Steigerung des Leistungsvermögens, 

4. im Falle der erstmaligen Inanspruchnahme der Flexibilitätsprämie: den Zeitpunkt, ab dem 

die Flexibilitätsprämie in Anspruch genommen werden soll und die Angaben nach Nummer 2, 

soweit nach dem 31. Juli 2014 die installierte Leistung der Anlage erhöht wird. 

 

Im Falle einer endgültigen Stilllegung der Bestandsanlage muss die Anlage unter Übermittlung 

folgender Angaben bei der Bundesnetzagentur registriert werden:  

1. das Datum der endgültigen Stilllegung,  

2. der EEG-Anlagenschlüssel, soweit er dem Anlagenbetreiber bekannt ist, und  

3. der Name, die Anschrift, die Telefonnummer und die E-Mail-Adresse des Anlagenbetreibers, 

4. der Standort und, sofern vorhanden, der Name der Anlage, 

5. sofern vorhanden, die Zugehörigkeit der Anlage zu einem Anlagenpark und dessen Namen, 

6. der Energieträger, aus dem der Strom erzeugt wird, 
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7. die installierte Leistung der Anlage, 

8. das Datum der Inbetriebnahme der Anlage, 

9. bei Anlagen zur Erzeugung von Strom aus Deponiegas, Klärgas, Grubengas, Biomasse 

oder Geothermie die Angabe, 

a) ob es sich um eine KWK-Anlage handelt; in diesem Fall ist auch die installierte thermi-

sche Leistung der Anlage anzugeben und 

b) ob es sich um eine Anlage handelt, in der vor dem 1. August 2014 andere Energieträger 

als ausschließlich Deponiegas, Klärgas, Grubengas, Biomasse oder Geothermie zur 

Stromerzeugung eingesetzt worden sind, einschließlich der Angabe dieses Energieträgers 

und des Inbetriebnahmezeitpunkts nach Maßgabe des am 31. Juli 2014 geltenden 

Inbetriebnahmebegriffs, 

10. bei Anlagen, in denen Biomasse zur Stromerzeugung eingesetzt wird, die Angabe 

a) ob es sich um feste, flüssige oder gasförmige Biomasse handelt; wird gasförmige Bio-

masse eingesetzt, ist nach Vor-Ort-Verstromung und Biomethan zu differenzieren und 

b) ob ausschließlich Biomasse oder auch andere Energieträger zur Stromerzeugung einge-

setzt werden, 

11. bei Windenergieanlagen 

a) die Nabenhöhe, 

b) den Rotordurchmesser, 

c) den Hersteller der Anlage sowie den Anlagentyp, 

d) die Standortgüte, wenn es sich um eine Windenergieanlage an Land handelt; zu diesem 

Zweck sind, sofern vorhanden, die folgenden Angaben eines Gutachtens zu übermitteln, 

das den Anforderungen der Technischen Richtlinien für Windenergieanlagen, Teil 6, der 

FGW e. V. – Fördergesellschaft Windenergie und andere Erneuerbare Energien105 in der 

zum Zeitpunkt der Erstellung des Gutachtens geltenden Fassung entspricht und von einer 

nach diesen Richtlinien berechtigten Institution erstellt worden ist: 

aa) die mittlere Windgeschwindigkeit auf Nabenhöhe in Meter pro Sekunde, 

bb) Formparameter und Skalenparameter der Weibull-Verteilung der Windverhältnisse auf 

Nabenhöhe und 

cc) das Verhältnis des zu erwartenden Ertrags zum Referenzertrag nach der Anlage 2 

zum Erneuerbare-Energien-Gesetz, 

e) die Angabe, ob es sich um eine Windenergieanlage an Land handelt, die eine bestehen-

de Windenergieanlage ersetzt, einschließlich der Bestätigung, dass die endgültige Stillle-

gung der ersetzten Anlage nach § 5 Abs. 1 oder § 6 Abs. 2 Satz 2 der Anlagenregisterver-

ordnung an das Anlagenregister übermittelt worden ist und 

f) die Küstenentfernung und die Wassertiefe des Standorts der Windenergieanlage auf See,  

                                                
105

 Amtlicher Hinweis des Verordnungsgebers: Zu beziehen bei der FGW e. V. – Fördergesellschaft Windenergie und 
andere Erneuerbare Energien, Oranienburger Straße 45, 10117 Berlin.  
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12. bei Anlagen zur Erzeugung von Strom aus solarer Strahlungsenergie die Angabe, ob es 

sich um eine Freiflächenanlage handelt, sowie die von der Freiflächenanlage in Anspruch ge-

nommene Fläche in Hektar, 

13. den Namen des Netzbetreibers, in dessen Netz der in der Anlage erzeugte Strom einge-

speist oder mittels kaufmännisch-bilanzieller Weitergabe angeboten wird, und 

14. die Bezeichnung des Netzanschlusspunktes der Anlage sowie dessen Spannungsebene. 

 

Handelt es sich um eine Anlage, die ausschließlich mit Biomethan betrieben wurde, muss der 

Anlagenbetreiber auch erklären, ob er der Veröffentlichung der Stilllegung nach § 11 Abs. 4 

Satz 2 der Anlagenregisterverordnung zustimmt. 

 

Bei Anlagenregistrierungen ab dem 1. März 2015: 

Erfolgt die Registrierung der Bestandsanlage ab dem 1. März 2015, müssen für alle Bestands-

„Freiflächenanlagen“ im Sinne der dann geltenden Definition, die ab dem 1. März 2015 stillge-

legt werden, anstelle der vorstehenden Angaben in Nr. 13 die folgenden Angaben gemacht 

werden:  

„12. bei Freiflächenanlagen die in Anspruch genommene Fläche in Hektar sowie die Angabe, 

in welchem Umfang die Fläche vor der Errichtung der Freiflächenanlage als Ackerland genutzt 

wurde.“ 

Weitergehende Informationen zur Registrierung von Bestandsanlagen im Anlagenregister der 

Bundesnetzagentur hat die Behörde unter vorstehender Internetadresse hinterlegt.“  

 

Ende des Textbausteins 

 


